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Editorial
Steuerpolitik ist für viele der Inbegriff eines trockenen und 
komplizierten Politikfeldes. Die Freude am Dickicht verschie-
dener Paragrafen und Regelungen scheint lediglich Expertinnen 
und Experten vorbehalten zu sein. Dabei kristallisieren sich in 
kaum einem anderen politischen Handlungsfeld so stark unter-
schiedliche Vorstellungen von Politik und Gesellschaft heraus 
wie in der Steuerpolitik. Und dies nicht nur wegen der hohen 
Beträge, um die es dabei geht: Laut Schätzungen betrugen die 
deutschen Steuereinnahmen im Jahr 2012 rund 602 Milliarden 
Euro.

Steuern gelten als „Lebensader moderner Staaten“. Die Ein-
nahmen gewährleisten, dass die öffentliche Hand Aufgaben 
übernehmen kann, die der Allgemeinheit dienen und den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Neben Schulen, Kran-
kenhäusern, (Verkehrs-)Infrastruktur und bezahlbarem Wohn-
raum gehört auch die Stabilisierung der Märkte (wie im Falle der 
Eurorettung) dazu. Gleichzeitig können gesellschaftliche Ent-
wicklungen durch Steuern gefördert oder gebremst werden, in-
dem durch Besteuerung oder steuerliche Begünstigung Anreize 
für ein bestimmtes Verhalten gesetzt werden.

Politisch heftig umkämpft ist die genaue Ausgestaltung des 
Prinzips der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit, was ver-
schiedene, teils konträre Verständnisse von Steuergerechtigkeit 
impliziert: Mit welcher Rechtfertigung tragen starke Schultern 
mehr als schwächere (progressive Besteuerung)? Warum wird 
die Besteuerung von Einkünften aus Kapitalanlagen gegenüber 
der von Einkommen aus Erwerbsarbeit begünstigt (progres-
siver versus proportionaler Steuertarif)? Was folgt daraus im 
Hinblick auf ein europäisches Steuermodell? Es gilt, die Steuer-
debat ten zu entstauben – denn damit eng verknüpft sind Vor-
stellungen darüber, welche Aufgaben „der Staat“ im Sinne eines 
„demokratischen und sozialen Bundesstaats“ (Artikel 20 Ab-
satz 1 Grundgesetz) hat, was „die Gesellschaft“ bereit ist, dafür 
zu zahlen, und wer sich in welcher Form daran beteiligt.

Asiye Öztürk
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Der deutsche Steuerstaat, so hört und liest 
man, stecke in einer Krise. Steuerhinter-

ziehung, Steuerflucht und Schattenwirtschaft 
nähmen zu; Internati-
onalisierung und Eu-
ropäisierung der Steu-
erpolitik ließen den 
Staat „zerfasern“. Um 
die aktuellen Pro-
bleme zu erfassen, die 
von vergangenen fi-
nanzpolitischen Ent-
scheidungen herrüh-

ren, muss man den langen Aufstieg des Steu-
erstaats verfolgen. Dieser erstreckte sich über 
etwa vier Jahrhunderte, verlief weder grad-
linig noch kontinuierlich und blieb trotz sei-
ner „Pfadabhängigkeit“ zukunftsoffen. ❙1 

Steuer und Staat bedingen sich wechselsei-
tig: Moderne Staatlichkeit und Besteuerung 
sind von Anfang an miteinander verknüpft. 
Das drückt der Begriff „Steuerstaat“ aus. Als 
einer der ersten verwendete ihn 1895 der Fi-
nanzwissenschaftler Albert Schäffle. Der 
Steuerstaat finanziere sich, indem er die priva-
te Wirtschaft mit Abgaben belege. Das mache 
die Besteuerung zu einer eminent politischen 
Frage, bedürfe jene doch zu ihrer Legitimati-
on einer Vertretung und Mitwirkung der Be-
steuerten. Auch bleibe, wie immer sich das 
Verhältnis von Finanz- und Privatwirtschaft 
ausforme, der Steuerstaat von dieser abhän-
gig. Der Nationalökonom Joseph Schumpeter 
nahm Schäffles Gedanken auf und trug ent-
scheidend dazu bei, den Begriff Steuerstaat in 
der Wissenschaft zu etablieren. Dessen Inhalt 
blieb freilich ungenau, führte es doch kaum 
weiter, darunter einen Staat zu verstehen, der 
sich überwiegend durch Steuern finanziert. 
Obwohl mehrfach versucht wurde, den Ter-
minus präziser zu fassen, fehlt bis heute eine 
allgemein verbindliche Definition. Eine sol-
che könne es gar nicht geben, meint der Staats-

rechtler Josef Isensee. Denn als „Staatstypus“ 
sei der Steuerstaat „zugleich Ergebnis wie Ur-
sache einer bestimmten, geschichtlich gewach-
senen Ordnung von Staat und Wirtschaft“. ❙2 
Was der Steuerstaat war und ist, kann man 
darum nur historisch erklären. Seine säkula-
re Entwicklung lässt sich am besten an „Wen-
depunkten“ oder „Wendeepochen“ verfolgen, 
„in denen Vorhandenes abzusterben und in 
Neues überzugehen“ beginnt. ❙3 Drei solcher 
Wendeepochen treten hervor: das 16. und 
17. Jahrhundert (Anfänge), die Jahrzehnte um 
1800 (Durchbruch) und die Jahre an der Wen-
de vom 19. zum 20. Jahrhundert (Expansion). 
Ob die Debatte um die Krise des Steuerstaats 
eine neuerliche Wendeepoche anzeigt, müssen 
zukünftige Historiker beurteilen. ❙4 

Anfänge

Die Anfänge des Steuerstaats fallen in das 16. 
und 17. Jahrhundert, in eine Zeit der Krisen und 
Kriege, die geprägt war durch Reformation und 
Gegenreformation, „Türkengefahr“ und Drei-
ßigjährigen Krieg, wirtschaftliche Probleme 
und soziale Konflikte. Die wachsenden Heraus-
forderungen zwangen die Territorialstaaten, 
nach außen wie nach innen nicht nur mehr, son-
dern auch neue Aufgaben zu übernehmen und 
dazu innovative Formen der Finanzierung zu 
erproben. Dabei entwickelten sie eigene Ideen 
und griffen auf Anregungen von außen zurück. 
In diesem kompetitiven und imitativen Prozess, 
den ein Transfer von Wissen und Personen be-
gleitete, entstand der Steuerstaat. ❙5 

❙1  Der Beitrag greift Überlegungen meiner Bücher 
„Der deutsche Steuerstaat“ (München 2005) sowie 
„Staat und Schulden“ (Göttingen 2009) auf und führt 
diese weiter. In beiden Bänden finden sich ausführli-
che Literaturhinweise. 
❙2  Josef Isensee, Steuerstaat als Staatsform, in: Rolf 
Stödter/Werner Thieme (Hrsg.), Hamburg – Deutsch-
land – Europa, Tübingen 1977, S. 414. Vgl. auch: Albert 
Schäffle, Die Steuern, Bd. 1, Leipzig 1895, S. 74 ff.; Jo-
seph Schumpeter, Die Krise des Steuerstaats, in: Rudolf 
Goldscheid/ders., Die Finanzkrise des Steuerstaats, he-
rausgegeben von Rudolf Hickel, Frank furt/M. 1976, 
S. 329–379.
❙3  J. Schumpeter (Anm. 2), S. 332. 
❙4  Vgl. Uwe Schultz (Hrsg.), Mit dem Zehnten fing es an, 
München 1986; Eckart Schremmer (Hrsg.), Steuern, Ab-
gaben und Dienste vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 
Stuttgart 1994; Holger Nehring/Florian Schui (Hrsg.), 
Global Debates about Taxation, Houndmills 2007.
❙5  Vgl. Kersten Krüger, Public Finance and Modernisa-
tion, in: Peter-Christian Witt (ed.), Wealth and Taxati-
on in Central Europe, Leamington Spa 1987, S. 49–62. 
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Zwar galt noch bis ins 19. Jahrhundert die 
Rechtsauffassung, der Herrscher habe die 
Ausgaben für sich, den Hof und die Regierung 
des Landes aus den Erträgen des Kammerguts 
zu bestreiten. Dazu zählten nicht nur die Ein-
nahmen aus Domänen, Forsten und anderen 
Gütern (also die Erwerbseinkünfte in heuti-
ger Terminologie), sondern auch jene aus nutz-
baren Rechten wie dem Maut-, Zoll-, Münz- 
und Bergregal sowie aus den landesherrlichen 
Monopolen etwa bei Salz oder Tabak. Nur 
wenn diese Kameraleinkünfte nicht ausreich-
ten, durfte ein Herrscher Steuern erheben, und 
das geschah anfangs nur in Not- und Ausnah-
mefällen wie Kriegen oder Katastrophen. Auf 
jeden Fall benötigte der Regent dafür die Zu-
stimmung der Steuerzahler oder ihrer Ver-
treter, der Landstände. Wegen des steigenden 
Bedarfs der stehenden Heere und wachsen-
den Bürokratien sowie der expandierenden öf-
fentlichen Aufgaben wandelte sich die Steuer 
allmählich von einer subsidiären, unregelmä-
ßigen und freiwilligen zu einer am Ende un-
verzichtbaren ständigen Zwangsabgabe. 

Die territorialstaatlichen Steuersysteme 
entwickelten sich vielgestaltig, wiesen aber 
einige Gemeinsamkeiten auf. So lasteten die 
direkten Steuern – unter Bezeichnungen wie 
Kontribution, Schatzung oder Landsteuer er-
hoben – überwiegend auf dem Grundbesitz. 
Das entsprach zwar der Steuerkraft in einer 
agrarischen Wirtschaft, begünstigte aber Ge-
werbe, Handel und Kapital. Auch regional 
waren die Steuern ungleich verteilt. Zudem 
genossen Adel und Klerus Steuerprivilegien. 
Solange aber solche großen Unterschiede in 
der Abgabenbelastung bestanden, ließ sich 
das Aufkommen der Steuern nur begrenzt 
steigern, wollte man nicht Teile der Pflich-
tigen überbürden. So wichen die Territorial-
staaten auf Verbrauch- und Verkehrsteuern 
aus, die in unterschiedlicher Form und unter 
mannigfachen Bezeichnungen erhoben wur-
den. Solche indirekten Steuern waren weni-
ger spürbar und doch ergiebig, trafen auch 
die Privilegierten und ließen sich, oft an den 
Landständen vorbei, leichter durchsetzen 
und ausgestalten.

Durchbruch

In der deutschen Staatenwelt des Ancien Ré-
gime sind bis ins ausgehende 18. Jahrhundert 
nur Frühformen des Steuerstaats auszuma-

chen. Erst in den Jahrzehnten um 1800 er-
folgte dessen Durchbruch, wiederum in einer 
Zeit der Krisen und Kriege. Eine Finanzkri-
se hatte sich seit der Mitte des 18. Jahrhun-
derts abgezeichnet. In vielen Territorien des 
Heiligen Römischen Reichs stiegen die Aus-
gaben rascher als die Einnahmen, wachsen-
de Haushaltsdefizite und Schulden waren die 
Folge. An den Rand des Bankrotts gerieten 
die Staaten durch die Revolutions- und na-
poleonischen Kriege, die von 1794 an über 
zwei Jahrzehnte fast ununterbrochen geführt 
wurden. Hinzu kamen die Gebietsverände-
rungen, welche die französische Expansion 
auf dem Kontinent mit sich brachte. Nicht 
zuletzt zwang das nachrevolutionäre Frank-
reich die deutschen Staaten zu einschneiden-
den Reformen, wollten sie sich im napoleoni-
schen Europa behaupten. ❙6

Die Finanzreformen beruhten teils auf ei-
genen Plänen, teils orientierten sie sich am 
Vorbild des französischen Finanz- und des 
englischen Steuersystems. Im Zentrum der 
Reformen stand das Steuerwesen. Dass die 
Steuerprivilegien fallen sollten, entsprach 
den Idealen der Zeit. Breiter und gleichmä-
ßiger, mithin gerechter verteilte Abgaben lie-
ßen sich gegenüber dem Steuerzahler besser 
rechtfertigen und brachten auch mehr ein. 
Außerdem vereinheitlichten und vereinfach-
ten die Reformer das historisch gewachsene, 
vielgestaltige, durch die Gebietsveränderun-
gen noch unübersichtlicher gewordene Steu-
ersystem. Überall im Staat sollten dieselben, 
dabei möglichst wenige und ergiebige Steu-
ern erhoben sowie nach der Leistungsfähig-
keit der Pflichtigen bemessen werden. Gli-
chen sich die Ziele, wiesen die Ergebnisse der 
Steuerreform erhebliche Unterschiede auf. 

Die süddeutschen Staaten setzten unter 
französischem Einfluss auf Objektsteuern, 
die den reinen Ertrag von Liegenschaften, 
Gebäuden und Gewerben zum Maßstab steu-
erlicher Leistungsfähigkeit nahmen. Diese 
Ertragsteuern wurden durch eine Personal-
steuer ergänzt, mit der die Einkünfte von Be-
amten und freiberuflich Tätigen, aber auch 
Pensionen und Kapitalerträge erfasst wer-
den sollten. Zu den direkten kamen indirek-
te Steuern wie Zölle und spezielle Verbrauch-
steuern zumeist auf alkoholische Getränke.

❙6  Vgl. Hans-Peter Ullmann, Staatsschulden und Re-
formpolitik, Göttingen 1986.



APuZ 10–11/2013 5

In Preußen blieb eine ähnlich durchgrei-
fende Reform aus. Hier wurden die Steuer-
freiheiten erst im Laufe des 19. Jahrhunderts 
schrittweise abgebaut. Zudem ließen sich die 
unterschiedlichen Steuersysteme weder ver-
einheitlichen noch zu einer Ertragbesteuerung 
fortbilden. Der Versuch, statt einer solchen 
Objekt- eine Einkommen- als Personalsteuer 
nach englischem Vorbild einzuführen, schei-
terte an erhebungstechnischen Schwierigkei-
ten. Die Zeit war noch nicht reif. Übrig blieb 
eine nach äußeren Merkmalen in fünf Klas-
sen gestaffelte Personalsteuer. Während diese 
Klassensteuer nur auf dem Land erhoben wur-
de, fiel in den Städten die Mahl- und Schlacht-
steuer auf den Konsum von Brot, Backwaren 
und Fleisch an. Hinzu kamen spezielle Ver-
brauchsteuern auf alkoholische Getränke, Ta-
bak und Salz sowie an den Grenzen erhobene 
Zölle. Insgesamt führte das Steuersystem we-
niger aus den gewohnten Bahnen heraus als in 
den süddeutschen Staaten. Dafür ersparte sich 
Preußen zeitaufwendige und kostspielige Re-
formen, die nicht ohne Widerstand der Besteu-
erten umgesetzt worden wären. ❙7

Bei allen Unterschieden waren im Norden 
wie Süden der deutschen Staatenwelt um 1800 
in einer „Finanziellen Revolution“ die Grund-
lagen moderner öffentlicher Finanzen und mit 
ihnen eines Steuersystems gelegt worden, das 
die Prinzipien von Allgemeinheit und Gleich-
heit sowie der Besteuerung nach der Leis-
tungsfähigkeit zu verwirklichen suchte. Auf 
dieser Linie entwickelten sich die Steuersys-
teme in den folgenden Jahrzehnten weiter: im 
Süden mit einem Schwerpunkt auf Objekt-, im 
Norden mehr auf Personalsteuern. ❙8 Hier wie 
dort übten die Steuern einen massiven politi-
schen Druck aus, der Machtverhältnisse ver-
schieben oder sogar die Staatsverfassung ver-
ändern konnte. Je mehr sich die Staaten statt 
aus Domänen und Regalien durch Steuern und 
Kredite finanzierten, desto stärker mussten sie 
Repräsentanten der Besteuerten an den politi-
schen Entscheidungen partizipieren lassen. 

Im Ancien Régime hatte die Macht der 
Landstände auf einem Zusammenspiel von 

❙7  Vgl. Eckart Schremmer, Steuern und Staatsfinan-
zen während der Industrialisierung Europas, Berlin 
1994. 
❙8  Vgl. Mark Spoerer, Steuerlast, Steuerinzidenz und 
Steuerwettbewerb, Berlin 2004; Rosemarie Siegert, 
Steuerpolitik und Gesellschaft, Berlin 2001. 

Steuern, Kredit und Repräsentation beruht. 
Nachdem diese mit dem Heiligen Römischen 
Reich 1806 untergegangen, die deutschen 
Staaten souverän sowie zu einer eigenen 
Rechtsperson geworden waren und sich die 
Finanzgewalt in der Hand des Staats konzen-
triert hatte, mussten neue Institutionen und 
Verfahren gefunden werden, um Eingriffe 
in das Eigentum der Bürger zu legitimieren. 
Deshalb gaben sich die süddeutschen Staa-
ten, voran Bayern, Württemberg und Baden, 
zwischen 1818 und 1820 Verfassungen. Diese 
räumten einer Volksvertretung das Recht ein, 
Steuern wie Kredite zu bewilligen und dazu 
den Staatshaushalt zu prüfen. 

Einige norddeutsche Staaten zogen in den 
1830er Jahren nach, während Preußen erst 
in der Revolution 1848/1849 in den Kreis 
der konstitutionellen Staaten aufstieg. Zwar 
kam es um die Zustimmungs- und Mitwir-
kungsrechte der Parlamente noch zu heftigen 
Auseinandersetzungen, die etwa im preußi-
schen Verfassungskonflikt der 1860er Jah-
re kulminierten; auf lange Sicht aber sorg-
ten die Parlamente dafür, dass die Abgaben 
sich trotz aufflammender Steuerproteste und 
verbreiteter Steuerhinterziehung zu einer ak-
zeptierten Form öffentlicher Finanzierung 
 entwickelten.

Expansion

Die Wendeepoche am Übergang vom 19. zum 
20. Jahrhundert löste eine Expansion des 
Steuerstaats aus. Möglich wurde diese zum 
einen durch eine „Aufholjagd“ der Staaten, 
zum anderen durch eine Zentralisierung des 
Finanz- und Steuersystems sowie schließlich 
durch einen Funktionswandel der Finanz- 
und Steuerpolitik. Mit einer „Aufholjagd“ 
wollten sich die Staaten aus dem Dilemma 
befreien, in das sie die Industrialisierung 
zu bringen drohte. Denn die Umstellung 
der Wirtschaft auf fabrikmäßige Produkti-
on und die sozialen Folgen, welche diese zei-
tigte, luden ihnen einerseits viele neue Auf-
gaben auf, sodass die öffentlichen Ausgaben 
rapide anstiegen. Andererseits erlaubten we-
der die Ertragsteuersysteme im Süden noch 
die Personalbesteuerung im Norden, dass die 
Einnahmen mit dem Wachstum der Wirt-
schaft Schritt hielten. Hier wie dort zwangen 
die wachsenden Ausgaben dazu, eine moder-
ne Einkommensteuer einzuführen. 
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Den Anfang machte 1878 das industriali-
sierte Sachsen. Preußen folgte 1891/1893 mit 
der Miquelschen Finanzreform. Die neu ein-
geführte Einkommensteuer erfasste mit einer 
geänderten Veranlagungs- und Erhebungs-
technik alle Arten von Einkommen, die den 
Steuerpflichtigen aus genau bezeichneten 
Quellen zuflossen. Zugleich setzte sich mit 
einer noch milden Progression der Steuersät-
ze von 0,7 bis 4 Prozent, einem steuerfreien 
Existenzminimum und der Möglichkeit steu-
ermindernder Abzüge das Prinzip durch, alle 
Besteuerten nach ihrer individuellen Leis-
tungsfähigkeit zu veranlagen. Preußen wurde 
mit dieser Reform zum Vorbild für viele Staa-
ten mit Ertragsteuern, die sich nur zögerlich 
für die neue Besteuerung entschieden. Den 
Anfang machte Baden 1884. Die Einkom-
mensteuer sollte eigentlich nur die Ertrag-
steuern ergänzen, entwickelte sich aber rasch 
zur wichtigsten Steuer. In Württemberg ver-
lief die Entwicklung nach 1903 ähnlich. Nur 
Bayern hielt noch lange an seinen Ertragsteu-
ern fest und ergänzte diese erst 1912 durch 
eine Einkommensteuer. ❙9

Mit der Besteuerung des Einkommens 
koppelten sich die Staaten an die Dynamik 
der Wirtschaft an. Gleiches bewirkte die 
Umsatzsteuer, die im Ersten Weltkrieg als 
Brutto all phasen steuer in Höhe von 0,5 Pro-
zent eingeführt und bis zur Umstellung 
auf ein Mehrwertsteuersystem in der Bun-
desrepublik 1967 erhoben wurde. Mit Ein-
kommen- wie Umsatzsteuer erschlossen 
sich die Staaten ergiebige Steuerquellen, die 
das Aufkommen, vor allem aber den Anteil 
der Steuern an den Staatseinnahmen weiter 
 steigerten. ❙10 

Zentralisierung des Steuersystems

Dagegen folgte die Verteilung der Steuern 
auf Gemeinden, Bundesstaaten und Zentral-
staat, seit 1871 das Deutsche Reich, weiter-
hin der föderalen Tradition. Diese wies dem 
Reich die weniger ergiebigen Verbrauch-, 
den Einzelstaaten dagegen die ertragrei-
che Einkommensteuer zu. Erst die desolate 

❙9  Vgl. Andreas Thier, Steuerverfassung und Gesetz-
gebung in der konstitutionellen Monarchie, Frank-
furt/M. 1999. 
❙10  Vgl. Michael Peter Zerres, Die Entwicklung der 
Mehrwertsteuer, Frank furt/M. 1978.

Lage der öffentlichen Finanzen in der Wei-
marer Republik zwang dazu, das Finanz- 
und Steuersystem zu zentralisieren. Im Ers-
ten Weltkrieg war die deutsche Gesellschaft 
verarmt und ein Schuldenberg von 150 Mil-
liarden Mark aufgehäuft worden. Zu Buche 
schlugen außerdem die Kosten der Demobil-
machung, die territorialen und wirtschaftli-
chen Verluste durch den Versailler Vertrag 
sowie die Leistungen für die Kriegsopfer 
und die Reparationszahlungen an die Al-
liierten. Die finanziellen Folgen des ver-
lorenen Kriegs verlangten mehr staatliche 
Interventionen, trieben den Anteil der öf-
fentlichen Ausgaben am Volkseinkommen 
in die Höhe und vergrößerten das Defizit in 
den Haushalten. 

Um die entstandenen Probleme zu lösen, 
peitschte Reichsfinanzminister Matthias 
Erzberger zwischen Juli 1919 und März 1920 
ein Reformpaket durch die Entscheidungs-
gremien, welches das Finanz- und Steuer-
system von Grund auf umgestaltete. An die 
Stelle des herrschenden Finanzföderalismus 
trat ein entschiedener Unitarismus. Künftig 
lag die Finanzhoheit beim Reich, sodass sich 
jetzt unter dem Reichsfinanzministerium 
eine zentrale Finanzverwaltung organisieren 
ließ. Diese sorgte dafür, dass alle Abgaben 
nach einheitlichen Prinzipien, Verfahren und 
Sätzen erhoben werden konnten. 

Zum anderen änderte sich die Verteilung 
der Steuern. Von nun an hingen die Länder, 
die den Zugriff auf die Einkommensteuer 
eingebüßt hatten, am Tropf des Zentralstaats 
und nicht mehr dieser an ihrem. Erzber-
ger schnürte ein Bündel aus neuen und be-
stehenden, aber gründlich umgearbeiteten 
Steuern. Dazu zählten die Kriegsabgaben 
vom Einkommen- beziehungsweise Ver mö-
gens zuwachs, vor allem aber das „Reichs not-
opfer“, eine progressive Vermögensteuer mit 
Spitzensätzen von 65 Prozent. 

Zu den einmaligen kamen laufende Abga-
ben: eine zupackende Erbschaftsteuer, wei-
tere Verbrauchsteuern und nicht zuletzt 
die neu gestaltete Reichseinkommensteuer. 
Diese erfasste das Einkommen natürlicher 
Personen sowie die Kapitalerträge und die 
Gewinne von Kapitalgesellschaften mit ei-
nem scharf progressiven Tarif, dessen Sät-
ze von 10 auf 60 Prozent stiegen. Die Steu-
ern dienten nicht nur fiskalischen Zielen; 
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sie sollten auch für mehr soziale Gerechtig-
keit sorgen und so für die junge Republik 
 werben. ❙11 

Funktion der Steuerpolitik

Die Expansion des Steuerstaats beruhte nicht 
nur auf der Einkommen- und Umsatzsteuer 
sowie der Zentralisierung des Finanz- und 
Steuersystems, sondern auch auf einer verän-
derten Funktion der Finanz- und Steuerpoli-
tik. Ausgaben wie Einnahmen des Staats, zu-
mal die Steuern, wirkten stets auf Wirtschaft 
und Gesellschaft ein. Diese Effekte standen 
aber lange Zeit nicht im Zentrum der Finanz-
politik. Bewusst und in größerem Umfang zu 
einem Mittel der Umverteilung entwickelten 
sich die Steuern erst seit den 1880er Jahren, 
zu einem konjunkturpolitischen Instrument 
seit den 1920er Jahren, vor allem aber seit den 
1960er Jahren, und zu einem Hebel der Um-
weltpolitik am Ende des 20. Jahrhunderts. 

Selten entsprachen die intendierten den tat-
sächlichen Wirkungen. Das galt schon für die 
Umverteilung. Oft wurden die Steuern nicht 
von jenen getragen, die sie hätten tragen sol-
len. Denn wie Steuern wirken, hängt zwar 
auch von den gesetzlichen Regelungen, mehr 
dagegen von marktvermittelten Prozessen 
der Steuerüberwälzung ab. Das begünstigt 
die „Fiskalillusion“, die sich über die umver-
teilende Wirkung einzelner Steuern und erst 
recht des ganzen Steuersystems täuscht. 

Die Veränderungen in den Jahrzehnten 
um 1900 ließen ein Finanz- und Steuersys-
tem entstehen, das im Zusammenspiel von 
Ausgaben, Steuern und Schulden den Anteil 
des Staats am Sozialprodukt in einem Pro-
zess sich selbsttragenden Wachstums schub-
weise vergrößerte und zugleich die Rangfol-
ge der öffentlichen Ausgaben veränderte. ❙12 
Auch wenn diese nicht kontinuierlich expan-
dierten, es vielmehr Phasen der Beschleuni-
gung und der Stagnation, ja, der Kontrakti-
on gab, ändert das nichts am säkularen Trend: 
Beanspruchte der öffentliche Bedarf vor dem 

❙11  Vgl. Klaus Epstein, Matthias Erzberger und das 
Dilemma der deutschen Demokratie, Berlin 1962. 
❙12  Vgl. William Mark Ormrod/Richard  Bonney (eds.), 
Crisis, Revolutions, and Self-Sustained Growth, Stan-
ford 1999. Ormrod und Bonney gehen von einer eige-
nen Entwicklungsstufe aus, die sie fiscal state nennen.

Ersten Weltkrieg knapp 17 Prozent des So-
zialprodukts, war es am Ende des 20. Jahr-
hundert fast die Hälfte. Mit der Expansion 
veränderte sich das Profil der öffentlichen 
Ausgaben: Um 1900 dienten etwa 46 Pro-
zent dazu, das Kaiserreich nach außen zu si-
chern und im Inneren zu verwalten; rund 
44 Prozent flossen in Infrastruktur, Bildung 
und Soziales. Umgekehrt sah es am Über-
gang zum 21. Jahrhundert in der Bundesre-
publik aus: 77 Prozent entfielen auf Soziales, 
Bildung und Infrastruktur; Verwaltung und 
Militär kamen auf 12 Prozent. ❙13 Zugleich 
ging der Anteil der Personal- und Sachaus-
gaben zugunsten von Transferzahlungen und 
Subventionen zurück. Es wuchsen also jene 
Ausgaben, die beim Empfänger einen unmit-
telbaren, individuell zurechenbaren Nutzen 
stifteten. ❙14 

Die Expansion des Steuerstaats machte vor 
politischen Systembrüchen nicht halt. In den 
Jahren der Weimarer Republik schoss die 
Entwicklung über die wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten einer Nachkriegszeit hinaus. Denn 
die Finanzpolitik stand nach 1918 vor einem 
Dilemma. Sie musste in einer Zeit „relativer“ 
Stagnation, also bei schwachem Wirtschafts-
wachstum, nicht nur die inneren und äuße-
ren Lasten des verlorenen Kriegs bewältigen, 
sondern auch die wünschbaren staatlichen 
Leistungen mit den finanziellen Möglichkei-
ten in Einklang bringen. Darum prägten na-
tionale wie internationale Verteilungskon-
flikte die Finanzpolitik und drohten, den 
Steuerstaat mit Aufgaben zu überlasten und 
finanziell zu überbürden. 

Die politische Polyvalenz und Instrumen-
talisierbarkeit des Steuerstaats führte die na-
tionalsozialistische Diktatur vor Augen, als 
sie ihn in den Dienst ihrer Gewalt- und Er-
oberungspolitik stellte. So wurde nicht nur 
die Besteuerung an der „nationalsozialisti-
schen Weltanschauung“ ausgerichtet, son-
dern auch für die Verfolgung von Juden in 
den Dienst genommen. Diese standen bald 
steuerlich unter Sonderrecht, wurden durch 
die „Judenvermögensabgabe“ von 1938 sowie 

❙13  Vgl. Gerold Ambrosius, Staat und Wirtschaft im 
20. Jahrhundert, München 1990, S. 38; berechnet 
nach VGR des Bundes, COFOG 2000, Datenbank 
Genesis.
❙14  Vgl. Norbert Leineweber, Das säkulare Wachs-
tum der Staatsausgaben, Göttingen 1988.
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weitere fiskalische Maßnahmen ausgeplün-
dert und, falls sie emigrieren konnten, durch 
die Reichsfluchtsteuer und die Devisenbe-
wirtschaftung ihres Vermögens beraubt. 
Auch andere „Reichsfeinde“ unterlagen der 
steuerlichen Diskriminierung. ❙15

Von einem funktionsfähigen, demokratisch 
legitimierten Steuerstaat lässt sich darum erst 
für die Jahre der Bundesrepublik sprechen. 
Dieser knüpfte an das bestehende, durch al-
liierte Einflüsse modifizierte Steuersystem 
an und profitierte vor allem vom wirtschaft-
lichen Aufschwung der Nachkriegsjahre. 
Trotzdem blieb die Dynamik des Steuerstaats 
zunächst gebremst. Diese brach sich erst im 
Zeichen einer „Expansionskoalition“ seit den 
1960er Jahren Bahn, die von der Vorstellung 
getragen wurde, der Staat müsse mehr öffent-
liche Güter bereitstellen, um den entstan-
denen Nachholbedarf zu befriedigen. Es ist 
bezeichnend für den bundesdeutschen Steu-
erstaat, dass die Staatsquote in den 1970er 
Jahren auf fast 50 Prozent sprang, während 
die Steuerquote nur geringfügig anstieg. 
Durch höhere Sozialabgaben, vor allem aber 
eine drastische Ausweitung der Nettokredit-
aufnahme konnten zwar kurzfristig die öf-
fentlichen Ausgaben erhöht werden, ohne die 
Steuerschraube anziehen und über die Ver-
teilung der Lasten politische Konflikte ris-
kieren zu müssen. Auf längere Sicht zerstob 
aber die „Schuldenillusion“, da der wachsen-
de Schuldenberg den finanziellen Spielraum 
von Bund, Ländern und Gemeinden zuneh-
mend einengte, sich zu einer immer schwere-
ren Last entwickelte und zukunftsorientier-
te, investive Ausgaben blockierte. ❙16 

Krise des Steuerstaats

Die rund 400-jährige Geschichte der Besteue-
rung mündet über die Finanzierung der deut-
schen Einheit und die Bemühungen um Haus-
haltskonsolidierung seit den späten 1990er 
Jahren in die Gegenwart und die aktuelle De-
batte über die Krise des Steuerstaats. Deren 

❙15  Diesen Fragen geht eine unabhängige Historiker-
kommission im Auftrag des Bundesministeriums der 
Finanzen nach. Als erster Band wird das Buch von 
Christiane Kuller, Bürokratie und Verbrechen, Mün-
chen 2013, erscheinen. 
❙16  Der Verfasser arbeitet an einer Studie über die öf-
fentlichen Schulden und die Schuldenpolitik in der 
Bundesrepublik der 1960er bis 1980er Jahre. 

Analyse ist ebenso wenig Aufgabe des His-
torikers wie ein Blick in die Zukunft. Doch 
mehren sich für ihn zumindest die Anzei-
chen, dass das „gute zwanzigste Jahrhundert“ 
des Steuerstaats, also die Zeit seiner scheinbar 
ungehinderten Expansion, zu Ende geht. ❙17 

Die Flut an Einsprüchen gegen Steuerbe-
scheide, mittlerweile über drei Millionen pro 
Jahr, und die bei den Finanzgerichten anhän-
gigen Prozesse deuten darauf hin, dass das 
Steuersystem den Gerechtigkeitsvorstellun-
gen einer wachsenden Zahl von Bürgerin-
nen und Bürgern nicht mehr entspricht und 
an Legitimität einbüßt. Steuerhinterziehung, 
Steuerflucht und Schattenwirtschaft weisen 
in dieselbe Richtung. Demografische Ver-
änderungen, zumal die wachsende Zahl von 
Rentnerinnen und Rentnern, verstärken den 
Druck auf den Steuerstaat. Dieser muss sich 
obendrein der zunehmenden Mobilität des 
Kapitals und neuen Formen des E-Com-
merce anpassen sowie auf den internationa-
len Steuerwettbewerb und die Ausweichstra-
tegien multinationaler Konzerne reagieren. 
Schließlich ist noch offen, wie stark der Fi-
nanzbedarf der erweiterten Europäischen 
Union wachsen und der nationalstaatliche 
Handlungsspielraum durch die Europäisie-
rung der Besteuerung schrumpfen wird. Die 
Debatte über die „Zerfaserung von Staatlich-
keit“, besonders der Steuerstaatlichkeit, wirft 
ein Schlaglicht auf diese Probleme. ❙18 

In der Diskussion über die Krise des Steu-
erstaats kann der Historiker zumindest da-
rauf verweisen, dass in der Vergangenheit im-
mer wieder, zumal nach Krisen und Kriegen, 
über die Zukunft des Steuerstaats debattiert 
worden ist und dieser durch alle drei Wen-
deepochen hindurch eine erstaunliche Le-
bens- und Anpassungsfähigkeit bewiesen 
hat. Es spricht deshalb einiges für den Ge-
danken, dass sich der Steuerstaat gegenwär-
tig in einer weiteren Wendeepoche befindet. 
Solche Epochen, das wusste schon Joseph 
Schumpeter, sind „stets finanzielle Krisen 
der jeweils alten Methoden“. ❙19

❙17  Vgl. Thazha V. Paul et al. (eds.), The Nation-State 
in Question, Princeton 2003, S. 213–233. 
❙18  Vgl. Stephan Leibfried/Michael Zürn (Hrsg.), 
Transformationen des Staates?, Frank furt/M. 2006. 
❙19  J. Schumpeter (Anm. 2), S. 332. 
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Steuerpolitik muss es geben, wenn es einen 
modernen Staat geben soll – denn sie stellt 

seine Einnahmen sicher. ❙1 Steuern waren 
nicht immer die wich-
tigste Einnahmequel-
le. Noch im Mittelal-
ter mussten Landes-
herren überwiegend 
mit eigenen Einnah-
men beziehungswei-
se Zöllen auskom-
men. Aber spä testens 

seit der Entstehung des absolutistischen Staa-
tes wird über die „richtige“ und „gerechte“ 
Ausgestaltung der Besteuerung diskutiert. ❙2 
Der Wirtschaftswissenschaftler Adam Smith 
formulierte im Jahr 1776 vier bis heute ein-
flussreiche Steuermaximen: Gleichheit der 
Besteuerung nach Maßgabe der Leistungsfä-
higkeit, Bestimmtheit der Besteuerung, Be-
quemlichkeit der Besteuerung für die Steu-
erpflichtigen und Billigkeit der Steuererhe-
bung für den Staat. ❙3 Die Erhebung von Steu-
ern durch den Staat und die daraus folgende 
wirtschaftliche Belastung der Steuerpflich-
tigen durch die Besteuerung wird heute in 
der verfassungsrechtlichen Diskussion über-
wiegend damit gerechtfertigt, dass die Belas-
tung gleichmäßig verteilt wird. ❙4 Der Gleich-
behandlungsgrundsatz (Artikel 3 Absatz 1 
Grundgesetz), aus dem Grundprinzipien ei-
ner gerechten Besteuerung abgeleitet werden, 
ist also von großer Bedeutung für die Ausge-
staltung des  Steuerrechts. 

In der Diskussion werden die Aspekte der 
Freiheit und Gleichheit der Steuerpflichti-
gen betont, außerdem Prinzipien wie Fair-
ness, Transparenz, Einfachheit, Effizienz  ❙5 
sowie die Verfolgung bestimmter Ziele wie 
Geschlechtergerechtigkeit ❙6 oder Familien-

gerechtigkeit ❙7. Steuerliche Lastengleichheit 
und Freiheitsgewährleistung sowie die ange-
messene Berücksichtigung der Unterschie-
de, die sich zum Beispiel aus unterschiedli-
chen Lebensrealitäten der Steuerpflichtigen 
ergeben – all dies soll das Steuerrecht leis-
ten. Wie die Ausgestaltung dieser Ziele im 
Einzelnen auszusehen hat, ist wiederum 
umstritten.

Das Grundgesetz (GG) enthält keine aus-
drückliche Regelung zur Frage, wie eine ge-
rechte Besteuerung aussehen muss. ❙8 Als ver-
fassungsrechtliche Maßstäbe der Besteuerung 
sind vor allem der allgemeine Gleichheitssatz 
(Art. 3 Abs. 1), der Schutz von Ehe und Fa-
milie (Art. 6 Abs. 1) sowie das Sozialstaats-
prinzip (Art. 20 Abs. 1) von Bedeutung. ❙9 
Der allgemeine Gleichheitssatz verpflichtet 
die öffentliche Gewalt, vergleichbare Fälle 
gleich zu behandeln. ❙10 Aus dem allgemeinen 

❙1  Vgl. Guy B. Peters, The Politics of Taxation, Ox-
ford 1991. In modernen Staaten dient die Besteuerung 
allerdings nicht mehr nur der Erzielung von Einnah-
men – es ist anerkannt, dass durch Besteuerung auch 
andere Ziele („Lenkungsziele“ wie etwa ökologische 
Ziele) verfolgt werden können. Vgl. hierzu den Bei-
trag von Margit Schratzenstaller in dieser Ausgabe 
(Anm. d. Red.).
❙2  Vgl. Dieter Birk, Das Ungerechte an der Steuer-
gerechtigkeit, in: Steuern und Wirtschaft, (2011) 4, 
S. 354.
❙3  Vgl. Adam Smith, Der Reichtum der Nationen, 
London 17895, S. 703 ff.
❙4  Vgl. Ulrike Spangenberg, Mittelbare Diskriminie-
rung im Einkommensteuerrecht, Baden-Baden 2013, 
S. 51.
❙5  Vgl. Frans Vanistendael, Is fiscal justice progres-
sing?, in: Klaus Tipke et al. (Hrsg.), Gestaltung der 
Steuerrechtsordnung, Köln 2010, S. 101 ff.
❙6  Vgl. Ulrike Spangenberg, Geschlechtergerechtig-
keit im Steuerrecht, Bonn 2011.
❙7  Vgl. Matthias Pechstein, Familiengerechtigkeit als 
Gestaltungsgebot für die staatliche Ordnung, Baden-
Baden 1994.
❙8  Die Weimarer Reichsverfassung enthielt stattdes-
sen in Art. 134 Abs. 1 den Grundsatz der Besteue-
rung nach der Leistungsfähigkeit: „Alle Staatsbürger 
ohne Unterschied tragen im Verhältnis ihrer Mit-
tel zu allen öffentlichen Lasten nach Maßgabe der 
 Gesetze bei.“
❙9  Inwieweit die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1) und 
Eigentumsgarantie (Art. 14) durch die Erhebung von 
Steuern betroffen sind, ist umstritten.
❙10  In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts ist eine willkürliche Ungleichbehandlung ein 
Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Diese liegt dann vor, 
„wenn sich für eine gesetzliche Differenzierung we-
sentlich gleicher oder eine Gleichbehandlung wesent-
lich ungleicher Sachverhalte kein vernünftiger, sich 

mailto:mwersig@zedat.fu-berlin.de
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Gleichheitssatz wird das Gebot der Steuerge-
rechtigkeit abgeleitet, was durch den Grund-
satz der Besteuerung nach der Leistungsfä-
higkeit und das Gebot der Folgerichtigkeit 
der Besteuerung konkretisiert wird. ❙11 

Besteuerung nach Leistungsfähigkeit. Das 
Leistungsfähigkeitsprinzip ist ein Grundsatz, 
der besagt, dass die Besteuerung im Verhält-
nis zum verfügbaren Einkommen der Steuer-
pflichtigen erfolgen muss  ❙12 beziehungsweise 
sich daran orientieren sollte, „was der Steuer-
pflichtige aus seinem Einkommen dazu bei-
tragen kann, damit der Staat seine Aufgaben 
erfüllen kann“. ❙13

Horizontale und vertikale Steuergerech-
tigkeit. Ein wesentlicher Aspekt der gleich-
mäßigen Besteuerung nach dem Leis-
tungsfähigkeitsprinzip ist die horizontale 
Steuergerechtigkeit. Horizontale Steuerge-
rechtigkeit bedeutet, dass bei gleicher Leis-
tungsfähigkeit auch die gleiche Steuer zu ent-
richten ist. Die vertikale Ausgestaltung dieses 
Prinzips verlangt, dass bei unterschiedlicher 
Leistungsfähigkeit auch unterschiedlich zu 
besteuern ist, niedrigere Einkommen also 
auch geringer zu besteuern sind. ❙14 

Tarifgestaltung. Aus dem Leistungsfä-
higkeitsprinzip beziehungsweise dem Ge-
bot der vertikalen Steuergerechtigkeit wird 
allerdings keine konkrete Tarifgestaltung 
(zum Beispiel ein proportionaler ❙15 oder 

aus der Natur der Sache ergebender oder sonst sach-
lich einleuchtender Grund finden lässt“. BVerfGE 1, 
14 (52). Nach der „neuen Formel“ ist Art. 3 Abs. 1 
GG darüber hinaus verletzt, wenn „eine Gruppe von 
Normadressaten im Vergleich zu anderen Norm-
adres sa ten anders behandelt wird, obwohl keine 
Gründe von solcher Art und solchem Gewicht be-
stehen, dass sie die ungleiche Behandlung rechtferti-
gen“. BVerfGE 55, 72 (88). 
❙11  Vgl. U. Spangenberg (Anm. 4), S. 49 ff.
❙12  Vgl. Joachim Lang, Grundlagen der Steuerrechts-
ordnung (§§ 1–5), in: Klaus Tipke/ders. (Hrsg.), Steu-
errecht, Köln 2010, S. 88; Dieter Birk, Das Leistungs-
fähigkeitsprinzip als Maßstab der Steuernormen, 
Köln 1983; Klaus Tipke, Die Steuerrechtsordnung, 
Bd. 1, Köln 2000, S. 478 ff.
❙13  K. Tipke (Anm. 12), S. 479.
❙14  Vgl. BVerfGE 126, 268–286.
❙15  Das ist ein Steuertarif mit einem gleichbleibenden 
Steuersatz, sodass die Höhe der Steuer direkt propor-
tional zur Höhe des Einkommens ist (Flat Tax). Der 
Grenzsteuersatz steigt also nicht an, sondern bleibt 
gleich.

progressiver ❙16 Tarif) mehr abgeleitet. Für 
alle Einkommensarten mit Ausnahme der 
Kapitaleinkünfte (wie etwa Einkünfte aus 
Aktien, Investmentfonds, Zinseinnahmen 
aus Geldvermögen) gilt derzeit im Einkom-
mensteuergesetz eine Kombination aus ei-
nem progressiven und einem proportionalen 
Steuertarif. Einkünfte aus Kapitaleinkom-
men oberhalb einer bestimmten Grenze 
(801 Euro für Unverheiratete, 1602 Euro für 
Verheiratete, § 20 Abs. 9 Einkommensteu-
ergesetz, EStG) werden seit 2009 mit einem 
proportionalen Tarif von 25 Prozent besteu-
ert (§ 32 d EStG). Diese Unterscheidung, mit 
der Einkünfte aus Kapital gegenüber ande-
ren Einkommensarten begünstigt werden, 
wird damit begründet, dass die Verlagerung 
von Kapital in Länder mit niedrigeren Steu-
ersätzen anders als die Verlagerung anderer 
Einkommensquellen wie der Arbeitskraft 
relativ einfach ist und das Steuerrecht das 
berücksichtigen und der Verlagerung entge-
genwirken müsse. ❙17 Gerade für Aus lands-
ein künfte bringt die Abgeltungsteuer al-
lerdings keine Verbesserung, da sie darauf 
nicht anwendbar ist.

Was wird besteuert? 

Die Frage, welche Faktoren die steuerli-
che Leistungsfähigkeit einer Person prä-
gen, wird durch das objektive und subjek-
tive Nettoprinzip weiter konkretisiert. Das 
objektive Nettoprinzip besagt, dass er-
werbsbedingte Aufwendungen die finanzi-
elle Leistungsfähigkeit mindern, also kein 
verfügbares Einkommen darstellen. ❙18 Pri-
vat veranlasste Kosten werden stattdessen 
grundsätzlich nicht berücksichtigt (Aus-
nahmen werden im Kontext des subjekti-
ven Nettoprinzips diskutiert). Beispiele für 

❙16  Bei einem progressiven Steuertarif steigt der 
Grenzsteuersatz mit steigendem Einkommen. Höhe-
re Einkommen werden also nicht nur absolut höher 
besteuert, sondern auch prozentual. Vgl. zur Tarifge-
schichte der bundesdeutschen Einkommensbesteue-
rung: www.abgabenrechner.de/uebersicht_ekst/in-
dex.jsp (23. 1. 2013).
❙17  Die „Einführung einer Abgeltungsteuer min-
dert das Interesse privater Anleger, Kapital allein aus 
steuerlichen Gründen ins Ausland zu verlagern“. BT-
Drs. 16/4841, S. 1.
❙18  Vgl. Eckart Ratschow, Kommentierung zu § 2 
EStG, in: Blümich, EStG KStG GewStG Kommentar, 
München 2012116, Rn. 13.

http://www.abgabenrechner.de/uebersicht_ekst/index.jsp
http://www.abgabenrechner.de/uebersicht_ekst/index.jsp
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erwerbsbedingte oder betriebliche Ausga-
ben sind Berufskleidung, Fachzeitschriften 
oder Materialkosten. Die Abgrenzung, was 
erwerbsbedingt und damit steuerlich zu be-
rücksichtigen und was privat ist, ist mitun-
ter schwer zu treffen und auch eine Bewer-
tungsfrage. 

Deutlich wird das am Beispiel der Kosten 
für Kinderbetreuung, wo in Deutschland 
seit Jahrzehnten strittig ist, ob diese Kosten 
als erwerbsbedingt oder (zumindest teilwei-
se) als privat gelten sollten. ❙19 Sieht man eine 
steuerpflichtige Person in Deutschland als 
einen Mann ohne Kinder oder mit Frau und 
Kindern an, mögen die Kosten der Kinder-
betreuung als private Angelegenheit schei-
nen. Doch in den Fällen, in denen keine alter-
native Betreuungsform zur Verfügung steht, 
ermöglichen die Ausgaben für die Kinder-
betreuung erst die Erzielung von Erwerbs-
einkommen und sind demnach erwerbsbe-
dingt. Das Bundesverfassungsgericht hat 
1998 entschieden, dass nicht die Kosten für 
Kinderbetreuung die steuerliche Leistungs-
fähigkeit mindern, sondern auch der Auf-
wand durch die Betreuung durch ein Eltern-
teil zu berücksichtigen ist, bei dem keine 
Kosten entstehen. ❙20 Diese Rechtsprechung 
wird kritisiert, weil im Steuerrecht erziel-
tes Einkommen der Maßstab ist und nicht 
„Erwerbspotenzial“ ❙21 oder der Verzicht auf 
Einkommen für andere  Tätigkeiten. Mit dem 
Steuervereinfachungsgesetz 2011 ❙22 wurde 
die in § 9c EStG bisher vorgenommene Un-
terscheidung zwischen erwerbsbedingten 
und nicht erwerbsbedingten Kinderbetreu-
ungskosten aufgegeben und im neu geschaf-
fenen § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG bestimmt, dass 
Kosten der Kinderbetreuung nur noch als 
Sonderausgaben abgezogen werden können. 
Damit erfolgte die Einordnung von Kinder-
betreuungskosten als private Ausgaben für 
Kosten der Lebensführung, die vom Staat 
ausnahmsweise steuerlich begünstigt wer-
den. Das ist steuersystematisch dann falsch, 
wenn man davon ausgeht, dass Kinderbe-
treuungskosten den Eltern aufgrund ihrer 
Berufstätigkeit entstehen. 

❙19  Vgl. Frauke Brosius-Gersdorf, Demografischer 
Wandel und Familienförderung, Tübingen 2011, 
S. 525 ff.
❙20  Vgl. BVerfGE 99, 216–246.
❙21  Vgl. U. Spangenberg (Anm. 4), S. 66.
❙22  Vom 1. 11. 2011, BGBl. I S. 2131.

Ein weiteres Beispiel ist der Weg zur Ar-
beit – dieser gilt in Deutschland als erwerbs-
bedingt und in den USA als privat. ❙23

Nach dem subjektiven Nettoprinzip kön-
nen allerdings auch bestimmte private Auf-
wendungen die finanzielle Leistungsfähigkeit 
mindern. Dazu gehört unstrittig das Existenz-
minimum der Steuerpflichtigen und ihrer un-
terhaltsberechtigten Familienmitglieder, das 
nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts steuerfrei bleiben muss. ❙24 Die 
steuerliche Leistungsfähigkeit bleibt „hin-
ter der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
zurück, weil jeder Bürger einen Teil seines 
Einkommens für seine und eventuell seiner 
Familie Existenz verwenden muss“. ❙25 Das 
steuerliche Existenzminimum wird anhand 
der geltenden sozialhilferechtlichen Mindest-
sätze bemessen, der Grundfreibetrag für Er-
wachsene beträgt aktuell 8004 Euro (§ 32 
Abs. 1 EStG), für Kinder wird das Existenz-
minimum durch den Kinderfreibetrag (§ 32 
Abs. 6 EStG) berücksichtigt. Inwieweit über 
das Existenzminimum hinausgehende Unter-
haltspflichten berücksichtigt werden müssen, 
ist strittig und wird im Einkommensteuerge-
setz unterschiedlich  gehandhabt. 

Neben dem Ehegattensplitting sind wichti-
ge Regelungen das Realsplitting für Geschie-
dene und der allgemeine Unterhaltsabzug, von 
dem in eingetragenen Lebenspartnerschaf-
ten lebende Menschen und unter bestimmten 
Voraussetzungen ❙26 nicht eheliche Paare Ge-
brauch machen können. Während das Ehegat-
tensplitting und das Realsplitting über die Be-
rücksichtigung des Existenzminimums weit 
hinausgehen, können Unterhaltsleistungen 
in eingetragenen Lebenspartnerschaften und 
zwischen Unverheirateten nur bis zur Höhe 
des Existenzminimums berücksichtigt wer-
den. Diese unterschiedlichen Maßstäbe wer-
den als Privilegierung der (bestehenden oder 
getrennt lebenden beziehungsweise geschie-

❙23  Vgl. U. Spangenberg (Anm. 4), S. 62.
❙24  Vgl. BVerfGE (Anm. 20).
❙25  K. Tipke (Anm. 12), S. 481.
❙26  Auch nicht verheiratete Paare können vom allge-
meinen Unterhaltsabzug Gebrauch machen, wenn 
wegen der Unterhaltsleistungen „zum Unterhalt 
bestimmte inländische öffentliche Mittel“ gekürzt 
wurden (§ 33a Abs. 1 S. 3 EStG). Dies betrifft zum 
Beispiel die Anrechnung von Einkommen des Part-
ners/der Partnerin im Rahmen der Grundsicherungs-
leistungen des SGB II.
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denen) Ehe gegenüber anderen Unterhalts-
gemeinschaften im Steuerrecht kritisiert und 
eine einheitliche Regelung für alle Unterhalts-
leistungen unter Erwachsenen gefordert. ❙27 

Weitere Beispiele für die Berücksichtigung 
der geminderten Leistungsfähigkeit aufgrund 
des subjektiven Nettoprinzips sind Sonder-
ausgaben (§ 10 bis 10c EStG) und außerge-
wöhnliche Belastungen (§§ 33–33b EStG). Bei-
spielsweise hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
die Kosten für eine künstliche Befruchtung 
aufgrund der seelischen Zwangslage bei unge-
wollter Kinderlosigkeit als außergewöhnliche 
Belastung anerkannt. ❙28

Leistungsfähigkeit  
und Ehegattensplitting

Das Ehegattensplitting ist im Kontext der De-
batten um eine gerechte Besteuerung aktuell 
besonders umstritten. In der Bundesrepublik 
können Eheleute, die nicht dauernd getrennt 
leben, seit dem Jahr 1958 bei der Einkommens-
besteuerung die getrennte steuerliche Veran-
lagung oder die Zusammenveranlagung wäh-
len (§ 26 EStG). ❙29 Die Zusammenveranlagung 
bedeutet, sie werden als „ein Steuerpflichti-
ger“ behandelt, die Einkommen addiert und 
den Ehegatten gemeinsam zugerechnet (§ 26 
b EStG). Dabei werden die Einkünfte, welche 
die Eheleute erzielt haben, zunächst zusam-
mengerechnet. Das gemeinsam zu versteuern-
de Einkommen wird durch zwei geteilt und 
die Steuerlast dieses hälftigen Betrages errech-
net und verdoppelt (§ 32a Abs. 5 EStG). 

Wie wirkt diese besondere Gestaltung des 
Steuertarifs für Ehegatten? Zunächst stellt 
das Ehegattensplitting sicher, dass eine „Ehe-
strafsteuer“ nicht eintreten kann. Denn ver-
heiratete Ehepaare zahlen durch das Split-
tingverfahren so viel Einkommensteuer wie 

❙27  Vgl. Ulrike Spangenberg, Die Ehe und andere Un-
terhaltsgemeinschaften, in: Sabine Berghahn (Hrsg.), 
Unterhalt und Existenzsicherung, Baden-Baden 
2007, S. 302 f.
❙28  Vgl. BFHE 218, 141; Maria Wersig, Reproduk-
tion zwischen „Lebensschutz“, Selbstbestimmung 
und Technologie, in: Lena Foljanty/Ulrike Lembke 
(Hrsg.), Feministische Rechtswissenschaft, Baden-
Baden 20112, S. 209.
❙29  Für über 90 Prozent aller Ehepaare ist die Zusam-
menveranlagung vorteilhafter, die getrennte Veranla-
gung spielt in der Praxis also nur eine geringe Rolle.

zwei Unverheiratete, von denen jede bezie-
hungsweise jeder die Hälfte des gemeinsa-
men Einkommens des Ehepaars verdient. 
Ferner bewirkt das Splittingverfahren für 
Verheiratete einen flacheren Progressions-
verlauf. Die durch dieses Abflachen der Pro-
gression erzielte Steuerentlastung gegenüber 
der individuellen Besteuerung ist umso grö-
ßer, je höher die Einkommensdifferenz zwi-
schen den Ehegatten ist. Deshalb ist aufgrund 
der Einkommensunterschiede innerhalb der 
Ehe in der Regel die Zusammenveranlagung 
mit dem Splittingtarif für Verheiratete un-
term Strich zwar steuerlich vorteilhafter; al-
lerdings wird die Person mit dem geringeren 
Einkommen in der Ehe benachteiligt, da sie 
dadurch eine höhere Einkommensteuer zahlt. 

Die steuerlichen Auswirkungen des Split-
tingverfahrens müssen also im Zusammen-
hang mit der Gestaltung des Steuertarifs 
betrachtet werden. Bei einem progressiven 
Steuertarif kann der Splittingtarif gegenüber 
der individuellen Besteuerung des Einkom-
mens eine Steuerentlastung bewirken, weil 
durch die Halbierung des Einkommens und 
der auf dieser Grundlage berechneten Steu-
erlast ein Progressionsvorteil besteht. Die 
steuerliche Entlastung ist also abhängig von 
zwei Faktoren: der Einkommensdifferenz 
zwischen den Partnern und der Höhe des 
gemeinsam erzielten Einkommens. Je grö-
ßer die Einkommensdifferenz zwischen den 
Ehegatten, desto größer ist die Steuererspar-
nis des Paares. Verdienen beide Personen 
gleich viel, tritt keine Ersparnis gegenüber 
der individuellen Besteuerung ein. ❙30 

Aus feministischer Perspektive werden heu-
te unter dem Schlagwort Anreizwirkungen vor 
allem die Auswirkungen des Ehegattensplit-
tings auf die Erwerbstätigkeit von Ehefrau-
en kritisiert. Eine Ehefrau als zweite Einkom-
mensbezieherin in einem Haushalt muss den 
Splittingvorteil zunächst zurückverdienen, ar-
gumentiert beispielsweise Franziska Vollmer in 
ihrer verfassungsrechtlichen Untersuchung des 
Ehegattensplittings. ❙31 Im Zusammenspiel mit 
anderen rechtlichen Regelungen, der sozialen 
Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern 
und der mangelnden Verfügbarkeit von (und 

❙30  Vgl. Stefan Bach et al., Reform des Ehegattensplit-
tings, in: DIW Wochenbericht 41/2011, S. 13–19.
❙31  Vgl. Franziska Vollmer, Das Ehegattensplitting, 
Baden-Baden 1998, S. 128.
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den Kosten für) Kinderbetreuungseinrichtun-
gen wirke das Ehegattensplitting als Hemmnis 
für eine Erwerbstätigkeit von Ehefrauen. ❙32 Die 
Pluralisierung von Familienformen, vor allem 
die wachsende Zahl nicht verheirateter Eltern 
(Paarelternfamilien und Alleinerziehende), 
gibt Anlass zu der Kritik, über das Ehegatten-
splitting werde einseitig eine bestimmte Le-
bensweise (Einverdienstehe beziehungsweise 
„Ernährer plus Zuverdienerin“) steuerlich pri-
vilegiert. Die Verteilungswirkungen des Ehe-
gattensplittings stehen in der Kritik, weil der 
Splittingvorteil in Einverdienstehen mit stei-
gendem Einkommen ebenfalls ansteigt – er 
beträgt seit Einführung der sogenannten Rei-
chensteuer für zu versteuernde Einkommen ab 
500 000 Euro im Jahr 2007 etwa 15 000 Euro. ❙33

In der verfassungsrechtlichen Debatte wird 
sowohl bei Zustimmung zu als auch bei Kritik 
am Ehegattensplitting mit dem steuerrechtli-
chen Leistungsfähigkeitsprinzip argumentiert. 
Es ist also umstritten, welche Vorgaben sich 
aus dem Leistungsfähigkeitsprinzip für die 
Ehebesteuerung ableiten lassen. Dabei geht es 
vor allem um die Höhe der verfassungsrecht-
lich gebotenen Entlastung, also um die Frage, 
ob es zwingend erforderlich ist, eine hälftige 
Teilung des Einkommens durch das Splitting-
verfahren zu unterstellen, oder ob auch gerin-
gere Entlastungen akzeptabel wären. ❙34 Auch 
das Bundesverfassungsgericht argumentierte 
mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip als „eine 
an dem Schutzgebot des Art. 6 Abs. 1 GG und 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
Ehepaare (Art. 3 Abs. 1 GG) orientierte sach-
gerechte Besteuerung“. ❙35 Die Entscheidung 
ließ aber offen, welche anderen dem Leistungs-
fähigkeitsprinzip entsprechenden Regelungen 
möglich seien und sprach nur allgemein von ei-
ner „Gestaltungsbefugnis des Gesetzgebers“.

Das Bundesverfassungsgericht leitet aus 
Art. 3 Abs. 1 GG außerdem den Grundsatz 
der Folgerichtigkeit ab. Demnach ist die Ge-
setzgebung verpflichtet, steuerliche Belas-
tungsentscheidungen folgerichtig und system-
gerecht auszugestalten. Eine der Systematik 

❙32  Vgl. Sabine Berghahn/Maria Wersig (Hrsg.), Ge-
sicherte Existenz?, Baden-Baden 2013.
❙33  Vgl. S. Bach et al. (Anm. 30), S. 14.
❙34  Vgl. F. Vollmer (Anm. 31), S. 35, S. 45 ff.; Ulrike 
Spangenberg, Neuorientierung der Ehebesteuerung, 
Düsseldorf 2005, S. 35 ff.
❙35  BVerfGE 61, 319 (346 f.).

des Steuerrechts widersprechende Entschei-
dung wäre demnach ein Indiz für einen Ver-
stoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz 
und müsste durch einen sachlichen Grund ge-
rechtfertigt werden. Als einen Verstoß gegen 
das Prinzip der Folgerichtigkeit hat das Bun-
desverfassungsgericht im Jahr 2009 eine Re-
form der sogenannten Pendlerpauschale an-
gesehen, die Fahrten zur Arbeit erst ab dem 
21. Kilometer steuerlich  berücksichtigte. ❙36

Fazit 

Ist ein einfacheres Steuersystem auch zwangs-
läufig ein gerechteres Steuersystem? Die meis-
ten Forderungen nach einem einfacheren und 
gerechteren Steuersystem haben gemeinsam, 
dass sie für alle Einkommensarten eine Flat 
Tax (zum Beispiel von 25 Prozent auf fast alle 
Einkommensarten und bei der Erb schaft-
steuer) fordern, also den Abschied von der 
Progression des Steuertarifs. Für diese Mo-
delle wird oft das Argument vorgebracht, 
dass dafür „Steuerschlupflöcher“ wie Steuer-
vergünstigungen, die hohen Einkommen zu-
gutekommen, geschlossen werden und es sich 
also nicht automatisch um eine Privilegierung 
hoher Einkommen handelt, die mit dem Ent-
fallen der Progression des Steuertarifs konse-
quenterweise entsteht. 

Allerdings braucht es für die Abschaffung 
steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten für 
hohe Einkommen nicht die Einführung ei-
ner Flat Tax – der politische Wille wäre aus-
reichend. Der Verfassungs- und Steuerrecht-
ler Paul Kirchhof beispielsweise begründet 
seinen Entwurf für ein einfacheres Steuer-
system vor allem mit dem freiheitlichen As-
pekt von Gerechtigkeit – ein gerechtes Steu-
ersystem müsse vor allem dafür sorgen, dass 
die Belastung der Steuerpflichtigen möglichst 
gering bleibe, damit diese sich in Freiheit ih-
rer wirtschaftlichen Betätigung widmen kön-
nen. ❙37 Kritiker der Idee einer Flat Tax ar-
gumentieren dagegen, dass sie den Nachteil 
habe, dass die Durchsetzung einer Erhöhung 
wegen der daraus resultierenden Belastung 
kleinerer Einkommen kaum mehr realistisch 

❙36  Vgl. BVerfGE 122, 210 (235 ff.).
❙37  Vgl. beispielsweise: Paul Kirchhof, Steuergerech-
tigkeit durch Vereinfachung des Steuerrechts, in: 
Winfried Kluth (Hrsg.), Facetten der Gerechtigkeit, 
Baden-Baden 2010, S. 68 ff.
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ist – „eine flat tax kann man nur senken“, be-
tont etwa der ehemalige Entwicklungshilfe-
minister Erhard Eppler. ❙38 Ein einfaches Steu-
ersystem sei also nicht zugleich ein gerechtes 
Steuersystem. 

Ob die eigene Steuerbelastung von den Steu-
erpflichtigen als gerecht angesehen wird, ist 
laut einer empirischen Untersuchung aus dem 
Jahr 2005 weniger davon abhängig, welche 
staatlichen Leistungen (wie Infrastruktur, öf-
fentliche Sicherheit, Bildung) durch Steuern fi-
nanziert werden. ❙39 Entscheidender für die Be-
wertung der individuellen Steuerbelastung als 
(un-)gerecht ist, ob die Steuerpflichtigen mit 
dem eigenen Lebensstandard unzufrieden sind 
und ob sie den Eindruck haben, andere würden 
weniger Steuern zahlen als sie selbst. ❙40 Die Stu-
die stellte darüber hinaus eine grundsätzliche 
Zustimmung der Befragten zu grundlegenden 

❙38  Süddeutsche Zeitung vom 4. 7. 2011.
❙39  Vgl. Stefan Liebig/Steffen Mau, Wann ist ein Steu-
ersystem gerecht?, in: Zeitschrift für Soziologie, 34 
(2005) 6, S. 468.
❙40  Vgl. ebd., S. 485.

Prinzipien der Besteuerung fest. Gerade Men-
schen, die „ein gewisses Sättigungsniveau hin-
sichtlich des eigenen Wohlfahrtsniveaus er-
reicht“ hätten, ❙41 zeigten demnach auch eine 
höhere Bereitschaft, sich an der Steuerfinan-
zierung öffentlicher Güter zu beteiligen. 

Die Debatten über Gerechtigkeit im Steu-
errecht und Gerechtigkeit im Sozialstaat ❙42 
werden zu häufig getrennt geführt. Die Ver-
knüpfungen von Steuerrecht und Sozialrecht 
nehmen aber zu – ein Beispiel ist die wach-
sende Bedeutung der privaten Altersvorsorge 
als Ergänzung zur Rentenversicherung und 
die steuerliche Privilegierung dieser Beiträ-
ge. Wünschenswert wäre deshalb eine Ge-
samtbetrachtung von Steuern und Sozialver-
sicherungsbeiträgen sowie steuerrelevanten 
freiwilligen Versicherungen in Gerechtig-
keitsdebatten.

❙41  Ebd.
❙42  Vgl. Elisabeth Holzleitner, Gerechtigkeit, Wien 
2009, S. 59 ff.

Pecunia non olet:  
Fiskalischer Erfindungsreichtum
Die erste geschichtlich verbürgte fiskalische Kuri-
osität versteckt sich in einem geflügelten Wort: Pe-
cunia non olet – Geld stinkt nicht. Kaiser Vespasi-
an (9–79 n. Chr.) begründete damit seine neue Steuer 
auf öffentliche Bedürfnisanstalten. Damit verbunden 
ist auch die erste „Steuerausweichreaktion“: Die öf-
fentlichen „Toiletten“ wurden mehr und mehr abge-
baut – was die Ausbreitung von Seuchen begünstigte. 
Aber auch in anderen Ländern war man erfin-
derisch im Beschaffen neuer Einnahmen: Kaiser 
Otto IV. (1175–1218) kam auf die Idee, den Minne-
dienst mit einer Art Minnesteuer zu belegen. Zar 
Iwan IV. (1530–1584) schuf vor allem Steuern, um 
seine Militärausgaben zu finanzieren und seine Be-
rufsarmee auszurüsten. Um das notwendige finan-
zielle Aufkommen dafür in die Staatskasse zu be-
kommen, erfand der Zar mit dem Beinamen „Der 
Schreckliche“ nicht nur „Tatarensteuern“, sondern 
auch „Flintengelder“, „Salpetergelder“, „Festungs-
gelder“ und eine „Schützensteuer“.
Zar Peter der Große (1672–1725) wiederum lieferte 
mit seinen zum Teil sehr kurios anmutenden Steu-
ern gute Beispiele dafür, wie über Steuerpolitik 
Verhalten gelenkt werden sollte. Er führte Steuern 
auf Bärte, Mützen und Stiefel, Bäder und Eichen-
särge, Gurken, Nüsse und Bienen ein. Da er etwa 
der Auffassung war, dass seine Bürger ohne Bart 
kultivierter, europäischer aussahen, erließ er die 
Bartsteuer, um sie zum Rasieren zu bewegen. Und 

wer einen Bart trug, musste auch seine Steuermarke 
dabei haben – ansonsten wurde er öffentlich rasiert.
Zu Zeiten des Absolutismus fanden Luxussteuern 
weite Verbreitung in Europa – dazu zählten etwa 
Fenster-, Haarpuder, Strumpf- und Hutsteuern. In 
England wurden außerdem Karossen und Silber-
geschirr besteuert. Ihren Höhepunkt hatte diese 
Phase der Besteuerung im 17. und 18. Jahrhundert. 
Die Besteuerung von „Luxusgütern“ beruhte aller-
dings weniger auf willkürlichen Entscheidungen, 
sondern vielmehr auf der Tatsache, dass eine Ein-
kommensbesteuerung im heutigen Sinn noch nicht 
möglich war. Allein aufgrund der vielen Natural-
leistungen, mit denen Arbeiten und Dienste, aber 
auch die Nutzung von Land entgolten wurden, war 
man noch nicht in der Lage, eine Einkommensteuer 
sinnvoll zu erheben. Also hielt man sich an das, was 
man sah – im wörtlichen Sinne.
Erfinderisch sind die Steuerverantwortlichen bis 
heute: In Köln gibt es seit 2004 zum Beispiel eine 
Sexsteuer – eine Abgabe von 150 Euro, die für „die 
gezielte Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen 
Vergnügungen in Bars, Sauna-, FKK- und Swinger-
clubs oder Kraftfahrzeugen“ pro Monat erhoben 
wird. Prostituierte, die in Teilzeit arbeiten, zahlen 
sechs Euro pro Tag. In China werden seit 2006 Ess-
stäbchen besteuert, fünf Prozent des Kaufpreises 
kassiert seitdem der Staat.

Auszug aus: Constanze Hacke, Steuern und 
 Finanzen, Informationen zur politischen Bildung 

288/2012, S. 14.
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Verteilungsfragen haben in den steuer- 
und sozialpolitischen Debatten der ver-

gangenen Jahre wieder an Gewicht gewon-
nen. Tatsächlich ist 
die ungleiche Ver-
teilung der Einkom-
men und Vermögen in 
Deutschland seit Mit-
te der 1990er Jahre ge-
wachsen. Die Unter-
nehmens- und Ver-
mögenseinkommen 

legten im Trend zu, während die Massenein-
kommen stagnierten und die niedrigen Er-
werbseinkommen gesunken sind. Die Um-
verteilungswirkung von Steuern und sozia-
len Sicherungssystemen hat diese Wirkungen 
gemildert, ist aber ebenfalls leicht reduziert 
worden. Steuern auf hohe Einkommen und 
Vermögen wurden gesenkt, die indirekten 
Steuern angehoben und Sozialtransfers abge-
baut. Vor diesem Hintergrund und angesichts 
der Notwendigkeiten der Haushaltskonso-
lidierung durch Finanzkrise und Schulden-
bremse ist in den vergangenen Jahren die For-
derung nach höheren Steuern auf hohe Ein-
kommen oder Vermögen lauter geworden.

Zunehmende Einkommensungleichheit

Die zuverlässigste Quelle zur Entwicklung 
der Einkommensverteilung am aktuellen 
Rand und im Zeitverlauf ist das Sozio-oeko-
nomische Panel (SOEP). ❙1 Hierbei handelt 
es sich um eine repräsentative und etablierte 
Haushaltserhebung, die als Wiederholungs-
befragung jährlich durchgeführt wird und de-
taillierte Informationen zu den Einkommen 
und sozio-ökonomischen Lebensverhältnis-
sen der Personen und Haushalte  erfasst. 

Ausgangsgröße für die Einkommensvertei-
lung sind die Markteinkommen der Haushal-
te, also die Erwerbs- und Vermögenseinkom-

men vor staatlichen Steuern und Transfers. 
Hier zeigt sich ein spürbarer Anstieg der 
Einkommensungleichheit von 1991 bis Mit-
te der 2000er Jahre, gemessen am Gini-Ko-
effizienten, dem Standardmaß für die Ein-
kommensungleichheit (Abbildung 1). ❙2 Um 
die Einkommenssituation von Haushalten 
unterschiedlicher Größe und Zusammenset-
zung vergleichen zu können, wird das ge-
samte Haushaltseinkommen in ein Äquiva-
lenzeinkommen umgerechnet, das ein unter 
Bedarfsgesichtspunkten modifiziertes Pro-
Kopf-Einkommen darstellt. Nach der dabei 
international üblichen Bedarfsskala („neue 
OECD-Äquivalenzskala“) erhält der Haus-
haltsvorstand ein Bedarfsgewicht von eins, 
weitere erwachsene Personen haben je-
weils ein Gewicht von 0,5 und Kinder bis zu 
14 Jahren ein Gewicht von 0,3. Unterstellt 
wird also eine deutliche Kostenersparnis in 
größeren Haushalten aufgrund der gemein-
samen Haushaltswirtschaft.

In Ostdeutschland war der Anstieg ausge-
prägter, aber auch im Westen gingen die Ein-
kommen auseinander, vor allem von 1999 bis 
2005. Maßgebliche Gründe für diese Ent-
wicklung sind die steigende Arbeitslosigkeit, 
geringe Zuwächse bei den Lohneinkommen 
und staatlichen Transfers, eine Spreizung 
der Lohneinkommen sowie steigende Unter-
nehmens- und Vermögenseinkommen, die 
vor allem bei den wohlhabenden Haushalten 
konzentriert sind. Ferner wurde die Einkom-
mensungleichheit moderat erhöht durch Ver-
änderungen in der Haushaltsstruktur, etwa 
Zuwächse bei den Single-Haushalten oder 
von Alleinerziehenden, sowie durch steigen-
de Teilzeitarbeit. ❙3 

Detailliertere Untersuchungen unter Ein-
beziehung der Top-Einkommen aus der 
Einkommensteuerstatistik zeigen, dass von 
1992 bis 2005 nennenswerte reale Einkom-
menszuwächse nur bei den reichsten zehn 
Prozent der Bevölkerung angefallen sind. ❙4 

❙1  Vgl. www.diw.de/de/soep (15. 2. 2013). 
❙2  Vgl. Markus M. Grabka/Jan Goebel/Jürgen Schupp, 
Höhepunkt der Einkommensungleichheit in Deutsch-
land überschritten?, in: DIW Wochenbericht 43/2012. 
❙3  Vgl. Martin Biewen/Andos Juhasz, Understanding 
Rising Inequality in Germany, 1999/2000–2005/06, in: 
Review of Income and Wealth, 58 (2012), S. 622–647.
❙4  Vgl. Stefan Bach/Giacomo Corneo/Viktor Steiner, 
From Bottom to Top, The Entire Income Distribu-
tion in Germany, 1992–2003, in: Review of Income 

mailto:sbach@diw.de
http://www.diw.de/de/soep
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Abbildung 1: Ungleichheit der realen Haushaltseinkommen (Gini-Koeffizient)
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Jahreseinkommen im Folgejahr erhoben, Markteinkommen inklusive eines fiktiven Arbeitgeberanteils 
für Beamte, bedarfsgewichtet mit der modifizierten OECD-Äquivalenzskala.

Die Schattierung zeigt die 95-Prozent-Konfidenzbänder.
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Bei einem Gini-Koeffizienten von null liegt keine Ungleichheit vor, je näher er an eins liegt, desto größer wird 
die Ungleichheit. Bei einem Wert von eins würde eine Person das gesamte Einkommen erhalten.
Quelle: SOEP; DIW Wochenbericht 43/2012, S. 7.

Davon entfiel wiederum ein beachtlicher 
Teil auf das reichste ein Prozent. Seit 2005 
ist der Trend zunehmender Ungleichheit der 
Markteinkommen gestoppt. Dies ist vor al-
lem auf die günstige gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung und den dynamischen Arbeits-
markt zurückzuführen. Selbst die scharfe 
Rezession der Jahre 2008 und 2009 infolge 
der Finanzkrise hat sich kaum auf die Ein-
kommensverteilung ausgewirkt. Dank weit-
reichender Kurzarbeitsregelungen und einer 
schnellen Erholung der Konjunktur wur-
de der Trend steigender Beschäftigung und 
moderater Zuwächse bei den Realeinkom-
men kaum unterbrochen. Insgesamt ist die 
Beschäftigung in Deutschland seit 2005 um 
2,5 Millionen Personen gestiegen und die 
Arbeitslosigkeit ist um zwei Millionen Per-
sonen gesunken. Gemessen daran hätte die 
Ungleichheit der Markteinkommen eigent-

and Wealth, 55 (2009), S. 331–359; dies., Effective tax-
ation of top incomes in Germany, FU Berlin Discus-
sion Paper Economics 18/2011. 

lich deutlicher zurückgehen können. Hier 
spielt die zunehmende Teilzeitarbeit sowie 
die Ausweitung des Niedriglohnsektors eine 
Rolle.

Steuerlastverteilung: moderat progressiv

Bei den verfügbaren Haushaltseinkommen, 
also den Nettoeinkommen nach der staat-
lichen Umverteilung durch Sozialtransfers 
(wie Renten, Arbeitslosengeld, Grundsiche-
rung und andere staatliche Geldleistungen) 
sowie Steuern und Sozialabgaben, ist der An-
stieg der Einkommensungleichheit bis 2005 
weniger ausgeprägt, aber ebenfalls spür-
bar, vor allem im Zeitraum seit 1999 (Abbil-
dung 2). Die staatliche Umverteilung konnte 
also die zunehmende Einkommensungleich-
heit teilweise auffangen. Allerdings hat die 
Umverteilungswirkung des Steuer- und 
Transfersystems leicht abgenommen. Die 
Steuerreformen seit Mitte der 1990er Jahre 
haben hohe Einkommen und Vermögen ent-
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Abbildung 2: Ungleichheit der real verfügbaren Haushaltseinkommen 

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

1991 1993 1995 1997

Gini-Ost

Gini-West

MLD-Ost

MLD-West

Jahreseinkommen im Folgejahr erhoben inklusive des Mietwerts selbstgenutzten Wohneigentums,
bedarfsgewichtet mit der modifizierten OECD-Äquivalenzskala.

Die Schattierung zeigt die 95-Prozent-Konfidenzbänder.

1999 2001 2003 2005 2007 2009

Zusätzlich zum Gini-Koeffizient wird die mittlere logarithmierte Abweichung (Mean-Log-Deviation, MLD) 
angegeben. Dieser Indikator ist gegenüber dem Gini-Koeffizienten sensitiver bezüglich Veränderungen in der 
unteren Hälfte der Verteilung.
Quelle: SOEP; DIW Wochenbericht 43/2012, S. 7.

lastet. Die Vermögensteuer wird nicht mehr 
erhoben, die Einkommensteuerspitzensätze 
sowie die Unternehmensteuern wurden ge-
senkt und die Kapitalerträge werden seit 2009 
nur noch mit pauschal 25 Prozent Abgeltung-
steuer belastet. 

Ferner wurden die indirekten Steuern 
mehrfach angehoben. Dies betrifft vor allem 
die Mehrwertsteuer, aber auch die Energie-
steuern. Diese Steuern wirken „regressiv“ 
bezogen auf die verfügbaren Einkommen, 
das heißt, sie belasten die armen Haushalte 
in Relation zum Einkommen deutlich stär-
ker als die wohlhabenden Haushalte, die ei-
nen größeren Teil ihres Einkommens sparen 
und einen geringeren Anteil für Energie aus-
geben. 

Die Sozialreformen haben dagegen die Un-
gleichheit nur wenig beeinflusst. So hat etwa 
die Einführung der Grundsicherung 2005 
zwar für viele Bezieher der früheren Arbeits-

losenhilfe finanzielle Nachteile gebracht. Zu-
gleich wurden aber die Grundsicherungsleis-
tungen teilweise ausgeweitet. ❙5

Analysen zur Steuerlastverteilung zeigen, 
dass die Einkommensbesteuerung tatsäch-
lich deutlich progressiv ist, also bei höheren 
Einkommen steigende Steuerbelastungen be-
wirkt. ❙6 Während die ärmeren Haushalte bis 
zu den mittleren Einkommen aufgrund von 
Freibeträgen und steuerfreien Einkünften 
wie etwa den Sozialtransfers weniger Steu-
ern zahlen, steigen die effektiven Steuerbe-
lastungen für die reichsten zehn Prozent der 
Bevölkerung auf etwa 22 Prozent und für die 
reichsten ein Prozent auf etwa 35 Prozent. 
Dabei sind Unternehmensteuern und Steuer-
vergünstigungen berücksichtigt. 

❙5  Vgl. Melanie Arntz et al., Arbeitsangebotseffek-
te und Verteilungswirkungen der Hartz-IV-Reform, 
IAB-Forschungsbericht 10/2007. 
❙6  Vgl. S. Bach/G. Corneo/V. Steiner 2011 (Anm. 4). 
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Allerdings sind die Steuerbelastungen der 
Topverdiener durch die Steuersenkungen bis 
2005 spürbar gesunken. Die Einkommen- 
und Unternehmensteuern machen zudem 
nur die Hälfte des gesamten Steueraufkom-
mens aus. Die andere Hälfte entfällt auf die 
indirekten Steuern, die in den vergangenen 
Jahren gestiegen sind. Diese belasten die är-
meren Bevölkerungsschichten relativ gesehen 
stärker. Daher ist die gesamte Steuerlastver-
teilung nur moderat progressiv. ❙7

Vermögen stark konzentriert

Die Vermögen sind wesentlich stärker kon-
zentriert als die Einkommen. Das gilt jeden-
falls für die Sach- und Finanzvermögen im 
engeren Sinne wie Immobilien-, Geld- und 
Finanzvermögen, Unternehmensbeteiligun-
gen, abzüglich Schulden auf die Vermögens-
werte (Nettovermögen). So ergeben Analy-
sen auf Grundlage des Sozio-oekonomischen 
Panels einschließlich einer Zuschätzung 
für die sehr wohlhabenden Personen, dass 
vom gesamten Nettovermögen der privaten 
Haushalte (ohne Altersvorsorgevermögen 
und Hausrat) im Jahr 2007 zwei Drittel auf 
die reichsten zehn Prozent entfallen, 36 Pro-
zent auf die reichsten ein Prozent und noch 
23 Prozent auf die reichsten 0,1 Prozent. ❙8 

Höhere Vermögen dieser Art vermitteln Si-
cherheit, Unabhängigkeit sowie gegebenenfalls 
auch wirtschaftlichen und sozialen Einfluss. 
Hierin wird häufig eine besondere steuerliche 
Leistungsfähigkeit gesehen, die eine zusätzli-
che Besteuerung höherer Vermögen oder Ver-
mögenseinkommen begründen kann. Die Ver-
mögensverteilung im weiteren Sinne, bei der 
auch die Lohneinkommen zum „Humankapi-
tal“ oder die Sozialtransfers zum „Sozialver-
mögen“ kapitalisiert werden, nähert sich na-
turgemäß der Einkommensverteilung an. ❙9

❙7  Vgl. Boris Beimann/Rainer Kambeck/Tanja Kasten/
Lars-H. Siemers, Wer trägt den Staat? Eine Analyse 
von Steuer- und Abgabenlasten, RWI Position 43/2011. 
❙8  Vgl. Stefan Bach/Martin Beznoska/Viktor Stei-
ner, A Wealth Tax on the Rich to Bring Down Public 
Debt? Revenue and Distributional Effects of a Capi-
tal Levy, DIW Discussion Paper 1137/2011, S. 11.
❙9  Vgl. für eine Analyse unter Einbeziehung des Al-
terssicherungsvermögens: Joachim R. Frick/Mar-
kus M. Grabka, Alterssicherungsvermögen dämpft 
Ungleichheit – aber große Vermögenskonzentration 
bleibt bestehen, in: DIW Wochenbericht 3/2010. 

Vorschläge für höhere „Reichensteuern“
Vor dem Hintergrund der gestiegenen Un-
gleichheit bei Einkommen und Vermögen 
sowie angesichts der Notwendigkeiten der 
Haushaltskonsolidierung durch Finanzkrise 
und Schuldenbremse werden in den vergan-
genen Jahren höhere „Reichensteuern“ vorge-
schlagen. Mögliche Anknüpfungspunkte hier-
für sind der Einkommensteuerspitzensatz, die 
Unternehmen- und Kapitaleinkommensteu-
ern, die Erbschaftsteuer, die Wiederbelebung 
der Vermögensteuer oder der Erhebung einer 
einmaligen Vermögensabgabe. Inzwischen 
gibt es sogar Initiativen von Millionären, die 
höhere Steuern auf höhere Einkommen und 
Vermögen für gerechtfertigt halten. ❙10

Beim Spitzensatz der Einkommen steuer 
dürfte es in Deutschland wieder Spielraum 
nach oben geben. ❙11 Länder wie etwa Frank-
reich oder Großbritannien haben bereits die 
Spitzensteuersätze angehoben. Anders als bei 
den Unternehmen- und Kapitaleinkommen-
steuern scheint der internationale Steuer-
senkungs wett lauf hier zu Ende gegangen 
zu sein. Der Spitzensteuersatz in Höhe von 
45 Prozent wird in Deutschland zurzeit erst 
ab einem steuerpflichtigen Einkommen von 
250 730 Euro erhoben. Eine Erhöhung auf 
49 Prozent würde etwa 1,7 Milliarden Euro 
Steuermehreinnahmen erbringen, unter Ver-
nachlässigung von „Ausweichreaktionen“ 
der Steuerpflichtigen. Soll der Spitzensteu-
ersatz von 49 Prozent schon ab einem steu-
erpflichtigen Einkommen von 100 000 Euro 
gelten, könnte dies etwa 4,5 Milliarden Euro 
Steuermehreinnahmen pro Jahr erbringen.

Allerdings werden die „wirklich Reichen“ 
mit „millionenschweren“ Unter neh mensbe-
teili gun gen von einer Erhöhung des Spit-
zensteuersatzes nicht belastet. Denn die Ge-
winne von Kapitalgesellschaften unterliegen 
auf Unternehmensebene nur der Gewerbe- 
und Körperschaftsteuer und werden bei der 
Ausschüttung an die Inhaber nur noch mit 

❙10  Vgl. Initiative Vermögender für eine Vermögensab-
gabe: www.appell-vermoegensabgabe.de (15. 2. 2013); 
Winfried Roth, Spendable Millionäre, Deutsch-
landfunk Hintergrund vom 13. 10. 2012: www.dra-
dio.de/dlf/sendungen/hintergrundpolitik/ 18 92 188 
(15. 2. 2013).
❙11  Vgl. Stefan Bach/Peter Haan, Spitzensteuersatz: 
Wieder Spielraum nach oben, in: DIW Wochen-
bericht 46/2011.

http://www.appell-vermoegensabgabe.de
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/hintergrundpolitik/1892188
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/hintergrundpolitik/1892188
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25 Prozent Abgeltungsteuer plus Solidari-
tätszuschlag belastet. Die progressive Be-
lastung der Kapitaleinkünfte bei der per-
sönlichen Einkommensteuer wurde 2009 
abgeschafft. Wer also die hohen Einkommen 
stärker belasten will, muss diese Regelungen 
ändern oder hohe Vermögen belasten.

Angesichts der starken Vermögenskonzen-
tration können Steuern auf hohe Vermögen 
oder Vermögenseinkünfte ein spürbares Steu-
eraufkommen erzielen, auch wenn sie mit ho-
hen Freibeträgen auf die wirklich Wohlha-
benden beschränkt werden. ❙12 Selbst bei einem 
hohen persönlichen Freibetrag von einer Mil-
lion Euro (bei Ehepaaren also zwei Millionen 
Euro) und einem Freibetrag für das Betriebs-
vermögen von fünf Millionen Euro ergibt sich 
noch eine Bemessungsgrundlage von 1,4 Bil-
lionen Euro oder 56 Prozent des Brutto-
inlands pro dukts (BIP). Eine Vermögensteu-
er oder Vermögensabgabe in Höhe von einem 
Prozent auf diese Steuerbasis könnte somit 
ein Steueraufkommen von 14 Milliarden Euro 
oder 0,6 des BIP erzielen, unter Vernachläs-
sigung von „Ausweichreaktionen“ der Steu-
erpflichtigen. Steuerpflichtig wären etwa 
300 000 Personen, das entspricht den reichs-
ten 0,6 Prozent der Bevölkerung. Wenn man 
die Steuer bereits ab einem Freibetrag von 
500 000 Euro persönlichem Vermögen erhebt, 
steigt die Bemessungsgrundlage auf 1,7 Billi-
onen Euro, bei 250 000 Euro wären es sogar 
2,3 Billionen Euro. Allerdings wären damit 
deutlich mehr Steuerpflichtige betroffen.

Wirtschaftliche Wirkungen beachten, 
Steuervermeidung einschränken

Kritiker von „Reichensteuern“  befürchten An-
passungs- und Ausweichreaktionen der Steu-
erpflichtigen, die das Mehrauf kommen begren-
zen und nachteilige wirtschaftliche Wirkungen 
auslösen. Dies ist auch der Grundgedanke der 
berühmten „Laffer-Kurve“, die seit den 1980er 
Jahren die steuerpolitischen Debatten stark be-
einflusst hat. ❙13 Demnach seien Steuern bei zu-
nehmender Belastung leistungsfeindlich und 
lösten Steuervermeidung aus. Ab einem be-

❙12  Vgl. Stefan Bach, Vermögensabgaben – ein Beitrag 
zur Sanierung der Staatsfinanzen in Europa, in: DIW 
Wochenbericht 28/2012. 
❙13  Vgl. Arthur Laffer, The Laffer Curve: Past, Pre-
sent, and Future, Heritage Foundation, Background-
er 1765/2004.

stimmten Niveau erzielten Steuererhöhungen 
daher kein Zusatzaufkommen mehr.

Neuere empirische Studien zeigen, dass 
es tatsächlich spürbare Anpassungsreakti-
onen geben kann, die das Mehraufkommen 
bei Steuererhöhungen begrenzen. ❙14 Aller-
dings sind die Effekte zumeist begrenzt. Das 
gilt auch für die Steuerpflichtigen mit höhe-
ren Einkommen. Berechnungen mit „Opti-
malsteuermodellen“ zeigen, dass die Spitzen-
steuersätze deutlich höher ausfallen könnten, 
wenn die Steuervermeidung stärker einge-
schränkt werden könnte. ❙15 Denn die Steuer-
pflichtigen mit höheren Einkommen reagieren 
nur wenig mit ihrem grundlegenden realwirt-
schaftlichen Leistungsverhalten auf die Be-
steuerung, also etwa bei Arbeitszeit und -um-
fang, Bildungs- und Karriereentscheidungen. 
Dafür reagieren sie mit Steuergestaltungen. 
Das komplizierte Steuerrecht sowie die kom-
plexen und zunehmend internationalisierten 
Verhältnisse in Wirtschaft und Gesellschaft 
bieten viele Möglichkeiten hierzu.

Die meisten Steuer gestal tungs mög lichkei-
ten sind aber nicht naturgegeben. Sie be-
ruhen auf Unzulänglichkeiten bei der Ein-
kommensermittlung und beim Vollzug der 
Besteuerung, expliziten Steuervergünstigun-
gen oder Steuerarbitrage zwischen Gebiets-
körperschaften. Diese Unzulänglichkeiten 
können zumindest längerfristig weiter be-
grenzt werden, politischer Wille und steu-
ertechnische Möglichkeiten vorausgesetzt. 
Hieran hat die Steuerpolitik in den vergan-
genen Jahren bereits gearbeitet. Angesichts 
der zunehmenden Internationalisierung er-
fordert dies auch eine stärkere internationale 
Koordinierung der Steuerpolitik und Zusam-
menarbeit der Finanzbehörden.

❙14  Vgl. Emmanuel Saez/Joel Slemrod/Seth H. Giertz, 
The Elasticity of Taxable Income with Respect to 
Marginal Tax Rates: A Critical Review, in: Journal 
of Economic Literature, 50 (2012), S. 3–50; Thomas-
Patrick Schmidt/Heiko Müller, Die Elastizität des zu 
versteuernden Einkommens in Deutschland: Eine em-
pirische Untersuchung auf Basis des deutschen Taxpa-
yer-Panels, Arqus-Diskussionsbeiträge zur quantita-
tiven Steuerlehre 132/2012.
❙15  Vgl. E. Saez/J. Slemrod/S. H. Giertz (Anm. 14); 
Stefan Bach/Giacomo Corneo/Viktor Steiner, Opti-
mal top marginal tax rates under income splitting for 
couples, in: European Economic Review, 56 (2012) 6, 
S. 1055–1069.
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Die Erhebung von Steuern beziehungswei-
se Abgaben hat allein schon aufgrund ih-

res Gewichts gemessen an der Wirtschafts-
leistung einen bedeu-
tenden Einfluss auf 
Wirtschaft und Gesell-
schaft. So wurden im 
Jahr 2011 im Durch-
schnitt der 27 EU-Mit-
gliedstaaten (EU 27) 
26,1 % des Bruttoin-
landsprodukts (BIP) 
als Steuern eingenom-

men und von der öffentlichen Hand (in Form 
von Transfers) an die privaten Haushalte be-
ziehungsweise (in Form von Subventionen) 
an die Unternehmen verteilt oder für die Fi-
nanzierung öffentlicher Güter und Dienst-
leistungen verausgabt. Einschließlich der So-
zialversicherungsbeiträge, die in die Finan-
zierung der einzelnen Zweige der sozialen 
Sicherung fließen, beträgt die Abgabenquote 
für die EU 27 39 % des BIP. In Deutschland 
erreichen die Steuerquote 23,1 % (in Öster-
reich 27,5 %) und die Abgabenquote 38,9 % 
(42,1 %) des BIP. Somit läuft ein bedeutender 
Anteil der jährlichen Produktion von Gütern 
und Dienstleistungen einer Volkswirtschaft 
durch die öffentlichen Haushalte. Von dem 
solchermaßen öffentlich organisierten Ver-
brauch beziehungsweise der Umverteilung 
der jährlichen Wirtschaftsleistung sind erheb-
liche Auswirkungen auf die Ressourcenver-
teilung in einer Gesellschaft ebenso wie auf 
die ökonomischen Entscheidungen der Steu-
erpflichtigen zu erwarten.

Gleichzeitig sieht sich die Politik mit be-
deutenden langfristigen gesellschaftlichen 
Herausforderungen konfrontiert. ❙1 Eine ers-
te Herausforderung ist es, den abzusehenden 
Klimawandel aufzuhalten und eine Energie-
wende herbeizuführen. Nach Schätzungen 

der OECD ❙2 werden die globalen Treibhaus-
gasemissionen bis 2050 ohne Gegensteu-
ern der Politik um 52 % steigen, was zu ei-
ner weltweiten Temperaturerhöhung um 1,7 
bis 2,4 Grad Celsius führen würde. Mit ihrem 
Energie- und Klimapaket zielt die EU auf die 
europaweite Senkung der Treibhausgasemis-
sionen um 20 % bis 2020. Zur Begrenzung 
des globalen Temperaturanstiegs müssen 
nach aktuellen Schätzungen die Treibhaus-
gasemissionen bis 2050 um 85 % reduziert 
werden.

Zweitens nimmt in fast allen entwickelten 
Industrieländern die Ungleichverteilung von 
Einkommen und Vermögen zu. ❙3 In den meis-
ten OECD-Mitgliedsländern, für die ent-
sprechende langfristige Daten vorliegen, stieg 
der Gini-Koeffizient ❙4 für die Einkommens-
verteilung seit Mitte der 1980er Jahre an: von 
durchschnittlich 0,29 auf 0,314. Auch für ei-
nen Anstieg der Vermögensbestände und 
ihre zunehmende Ungleichverteilung gibt es 
– wenn auch in diesem Bereich die Datenla-
ge sehr lückenhaft ist – empirische  Hinweise.

Drittens wird die abzusehende Alterung 
der Gesellschaft das Arbeitsangebot deutlich 
verknappen. ❙5 In der EU 27 wird ohne aktive 
politische Gegenmaßnahmen der Anteil der 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (zwi-
schen 15 und 64 Jahren) bis 2060 von aktu-
ell 67 % auf 56,2 % sinken. Für Deutschland 
wird ein Rückgang von 66 % auf 54,8 % er-
wartet, für Österreich von 67,6 % auf 57,3 %. 
In absoluten Zahlen heißt das eine Abnah-
me von aktuell 336 Millionen Personen auf 
290,4 Millionen für die EU 27 – darunter von 
heute 53,9 Millionen Personen auf 36,2 Mil-
lionen für Deutschland und von 5,7 Millio-

❙1  Vgl. Margit Schratzenstaller, Die gesellschaftli-
chen Funktionen und Herausforderungen des Steu-
errechts, in: Tamara Ehs et al. (Hrsg.), Politik und 
Recht, Wien 2012, S. 249–266.
❙2  Vgl. OECD (ed.), Environmental Outlook to 2030, 
Paris 2008.
❙3  Vgl. Kaja Bonesmo Fredriksen, Income Inequality 
in the European Union, OECD Economics Depart-
ment Working Paper (WP) 952/2012; dies., Less In-
come Inequality and More Growth, ebd. 929/2012. 
❙4  Der Gini-Koeffizient misst die Ungleichheit ei-
ner Verteilung. Er kann einen Wert zwischen null 
und eins annehmen. Je näher er an eins ist, desto un-
gleicher ist eine gegebene Verteilung; vollkommene 
Gleichverteilung ist bei einem Wert von null gegeben.
❙5  Vgl. European Commission (ed.), Ageing Report 
2012, Brüssel 2012.

mailto:margit.schratzenstaller@wifo.ac.at
mailto:margit.schratzenstaller@wifo.ac.at
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nen auf 5,1 Millionen für Österreich. Wird 
der prognostizierten Schrumpfung nicht ge-
gengesteuert, sind negative Rückwirkungen 
etwa auf gesamtwirtschaftliche Produktivi-
tät und Finanzierbarkeit der sozialen Siche-
rungssysteme zu befürchten.

Viertens bestehen in Europa beziehungs-
weise in der OECD nach wie vor teils erhebli-
che, wenn auch länderspezifisch unterschied-
lich gravierende Defizite in der Gleichstellung 
der Geschlechter. Dass die Gleichstellung von 
Frauen und Männern vor allem bezüglich Bil-
dung, Beschäftigung und unternehmerischer 
Aktivitäten eine Reihe positiver ökonomi-
scher Effekte auslöst, erörtert die OECD aus-
führlich in einer aktuellen Studie. ❙6 Gemäß 
dem jüngsten Bericht der Europäischen Kom-
mission zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern ❙7 liegen die Frauenverdienste in der 
EU 27 durchschnittlich um 16,4 % unter den 
Männerverdiensten. In Deutschland beläuft 
sich dieser Gender Pay Gap auf 23,1 %, in Ös-
terreich auf 25,5 %. Die nach wie vor unzu-
reichende Gleichstellung der Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt ist eine wesentliche Ursache 
hierfür: Die Beschäftigungsquoten von Män-
nern sind im EU-Durchschnitt mit 75,1 % hö-
her als jene von Frauen mit 62,1 %. Dass die 
Beschäftigungsquoten der Frauen in Deutsch-
land und Österreich mit jeweils 69,6 % deut-
lich über dem EU-Durchschnitt liegen, ist um 
den Preis einer weit überdurchschnittlichen 
Teilzeitquote der Frauen erkauft: 43,8 % der 
österreichischen und 45,5 % der deutschen 
weiblichen Beschäftigten arbeiteten 2010 in 
Teilzeit, verglichen mit 31,9 % im EU-Durch-
schnitt. Dagegen weichen die Teilzeitquoten 
der Männer in Deutschland (9,7 %) und Ös-
terreich (9 %) kaum vom EU-Durchschnitt 
(8,7 %) ab. 

Ebenso ungleich wie die bezahlte Ar-
beit ist die unbezahlte Arbeit zwischen den 
Geschlechtern verteilt. So ist im OECD-
Durchschnitt das tägliche Pensum der Frau-
en an unbezahlter Arbeit mit 279 Minuten 
pro Tag um 2,1 Mal höher als jenes der Män-
ner. In Deutschland und Österreich arbeiten 
die Frauen im Durchschnitt jeweils 269 Mi-

❙6  Vgl. OECD (ed.), Closing the Gender Gap, Paris 
2012.
❙7  Vgl. European Commission (ed.), Progress on 
Equality between Women and Men in 2011, Brüssel 
2012.

nuten täglich unbezahlt, das entspricht dem 
2-Fachen (Österreich) beziehungsweise dem 
1,6-Fachen (Deutschland) der von Männern 
erbrachten unbezahlten Arbeit. ❙8

Gesellschaftliche Zielsetzungen  
von Steuersystemen

Steuer- und Abgabensystemen werden in der 
finanzwissenschaftlichen und steuertheo-
retischen Literatur eine Reihe unterschied-
licher Zielsetzungen auf unterschiedlichen 
Ebenen zugewiesen. Steuern sollen zunächst 
einen fiskalischen Zweck erfüllen und aus-
reichend Aufkommen zur Finanzierung der 
Aufgaben der öffentlichen Hand erzielen. Sie 
sollen einfach, leicht administrierbar, trans-
parent und praktikabel sein, sodass Steuerer-
hebungs- und -befolgungskosten für Steuer-
pflichtige und Steuerverwaltung minimiert 
werden. Steuern sollen ökonomische Ent-
scheidungen auf sonst effizienten Märkten 
(etwa Entscheidungen der Unternehmen über 
Investitionen und Arbeitsnachfrage oder der 
Individuen über das Arbeitsangebot) nicht 
verzerren. Tritt dagegen Marktversagen auf, 
etwa in Form negativer Externalitäten (wie 
Umweltverschmutzung), so können Steuern 
Lenkungszwecke erfüllen, indem sie die mit 
negativen Externalitäten verbundenen Kon-
sum- oder Produktionsaktivitäten verteuern 
und auf diese Weise eindämmen. 

Darüber hinaus können Steuern die Stabili-
sierungsaufgabe des Staates unterstützen: Als 
automatische Stabilisatoren oder in Form von 
diskretionären Steueränderungen können sie 
im konjunkturellen Abschwung oder einer 
Rezession zur Konjunkturbelebung sowie in 
einer konjunkturellen Überhitzung (Boom) 
zur Konjunkturdämpfung eingesetzt werden. 
Auch (notwendigerweise normative) Gerech-
tigkeitsüberlegungen spielen eine Rolle: Aus 
ihnen können sowohl die Zielsetzung einer 
„gerechten“ Verteilung der Steuerlast als auch 
die Forderung nach dem Einsatz von Steu-
ern als Umverteilungsinstrument abgeleitet 
werden. Schließlich gewinnt das Ziel der Be-
achtung der internationalen Wettbewerbsfä-
higkeit beziehungsweise der internationalen 
Rahmenbedingungen aufgrund der zuneh-

❙8  Vgl. Veerle Miranda, Cooking, Caring and Volun-
teering, OECD Social, Employment and Migration 
WP 116/2011.
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menden internationalen Integration von Ka-
pital- und Gütermärkten an Bedeutung. 

Aus den skizzierten langfristigen gesell-
schaftlichen Herausforderungen lassen sich 
vertiefend folgende gesellschaftliche Zielset-
zungen für Steuern als Instrumente gesell-
schaftlicher Steuerung ableiten:

• „eine verteilungsbewusste Ausgestaltung 
von Steuersystemen (Abmilderung der 
steigenden Spreizung der Primärverteilung 
von Einkommen und Vermögen);

• eine ökologisch verträgliche Ausgestaltung 
von Steuersystemen (Einsatz von Steu-
ern als umweltpolitisches Instrument und 
Verzicht auf ökologisch kontraproduktive 
steuerliche Regelungen); 

• eine beschäftigungsförderliche Ausgestal-
tung von Steuersystemen, vorwiegend 
durch den Verzicht auf steuerliche Regelun-
gen mit einer dämpfenden Wirkung für Ar-
beitsangebot beziehungsweise -nachfrage;

• eine gleichstellungsförderliche Ausgestal-
tung von Steuersystemen, primär die Be-
seitigung von steuerlichen Hindernis-
sen für die Gleichstellung von Frauen und 
 Männern“. ❙9

Aktuelle Ausgestaltung und Wirkungen

Im Folgenden werden in der gebotenen Kür-
ze einige aktuelle relevante europäische 
Trends sowie die spezifischen Entwicklun-
gen in Deutschland und Österreich skizziert.

Entwicklung des  Umverteilungspoten zials 
der europäischen Abgabensysteme. Generell 
hat die Umverteilungswirkung der europä-
ischen Steuersysteme längerfristig tenden-
ziell eher abgenommen. Hohe Einkommen 
und Vermögen wurden tendenziell entlastet, 
sodass die Steuerpolitik die steigende Un-
gleichverteilung von Einkommen und Ver-
mögen eher gefördert hat, anstatt ihr ent-
gegenzuwirken. Dieser Trend ist allgemein 
in den entwickelten Industrieländern zu 
 beobachten. ❙10

❙9  M. Schratzenstaller (Anm. 1).
❙10  Vgl. Francesca Bastagli et al., Income Inequa-
lity and Fiscal Policy, IMF Staff Discussion Note 
SDN/12/08/2012.

Erstens wurde die gesamte Progressivität 
der persönlichen Einkommensbesteuerung 
reduziert. EU-weit wurden die Spitzensteu-
ersätze in der Einkommensteuer gesenkt: im 
Durchschnitt der EU 27 zwischen 1995 und 
2012 um neun Prozentpunkte auf 38,3 %. ❙11 
Erst 2010 kam die kontinuierliche schritt-
weise Reduktion der Spitzensteuersätze, die 
in fast allen EU-Ländern zu beobachten war, 
aufgrund der krisenbedingten Konsolidie-
rungserfordernisse zum Stillstand, 2012 wies 
der EU-durchschnittliche Spitzensteuer-
satz einen leichten Anstieg auf. Im OECD-
Durchschnitt ging der Einkommen steuer-
Spitzensteuersatz seit Anfang der 1980er 
Jahre von 65,7 % auf 41,7 % zurück. Nur we-
nige EU-Länder führten im Rahmen ihrer 
Konsolidierungspakete zusätzliche höhere 
Spitzensteuersätze für sehr hohe Einkommen 
ein oder erhöhten den regulären Spitzen-
steuersatz zeitlich befristet wie etwa Frank-
reich, Italien, Großbritannien und Portugal. 
In Deutschland wurde der reguläre Spitzen-
steuersatz von 57 % im Jahr 1995 schrittweise 
auf 42 % ab 2005 gesenkt und 2007 um einen 
zusätzlichen „Reichensteuersatz“ von 45 % 
für Jahreseinkommen über 250 000 Euro er-
gänzt. Österreich ist eines von drei EU-Län-
dern, in denen seit 1995 der Spitzensteuersatz 
unverändert geblieben ist; er beträgt 50 %. 

Gleichzeitig sind in fast allen EU-Ländern 
die Einkommensteuersysteme mehr oder 
weniger konsequent dualisiert worden: Alle 
oder zumindest ein Teil der Kapitaleinkünf-
te (Einkünfte aus Zinsen, Dividenden und 
Veräußerungsgewinnen) werden mit einem 
einheitlichen Kapitalertragsteuersatz an der 
Quelle besteuert, unterliegen also – anders als 
Arbeits- und sonstige Einkünfte – nicht mehr 
der progressiven Einkommensteuer. Obwohl 
im Rahmen der jüngsten Konsolidierungs-
pakete die Kapitalertragsteuern in einer Rei-
he von EU-Ländern erhöht wurden, liegt der 
durchschnittliche Steuersatz für Kapitalein-
künfte (bildet man einen Durchschnitt aus 
den Steuersätzen für Zinserträge, Dividen-
deneinkünfte und Ver äuße rungs ge winne) 
in der EU 27 mit 25,6 % deutlich unter dem 
durchschnittlichen Niveau der Spitzensteuer-
sätze (EU 27 : 38,3 %). Darüber hinaus wen-
den sieben EU-Länder (Estland, Lettland, Li-

❙11  Vgl. Margit Schratzenstaller, Besteuerung höherer 
Einkommen und Vermögen, in: DIW Vierteljahrs-
hefte (i. E.).
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tauen, Bulgarien, Rumänien, Tschechien und 
Ungarn) statt einer direkt progressiven Ein-
kommensteuer eine Flat Tax mit einem relativ 
geringen Einheitssteuersatz an. 

Zweitens ist auch das Umverteilungspo-
tenzial der vermögensbezogenen Steuern 
langfristig gesunken. ❙12 Zwar ist im Durch-
schnitt der OECD-Länder das Gewicht der 
vermögensbezogenen Steuern gemessen an 
der Wirtschaftsleistung leicht gestiegen: Ihr 
Anteil hat sich zwischen 1980 und 2010 von 
1,6 % auf 1,8 % des BIP erhöht. Allerdings 
hat sich die Struktur der vermögensbezoge-
nen Steuern deutlich verschoben: weg von 
allgemeinen Vermögensteuern und tenden-
ziell auch von Erbschaft- und Schenkung-
steuern, mit denen sich gezielt eher die hohen 
Vermögen besteuern lassen, hin zur Grund-
steuer und zu Steuern auf Finanz- und Kapi-
taltransaktionen, bei denen von einer weniger 
progressiven Wirkung ausgegangen werden 
kann. Die Entwicklung in Deutschland und 
Österreich weicht insofern vom internationa-
len Trend ab, als dass das Gewicht der vermö-
gensbezogenen Steuern mit 0,8 % (Deutsch-
land) beziehungsweise 0,5 % (Österreich) 
des BIP erheblich unter dem OECD-Durch-
schnitt liegt und zudem in den vergangenen 
drei Jahrzehnten gesunken ist.

Drittens wurde die Umverteilungswir-
kung der europäischen Abgabensysteme 
auch durch einen steigenden Anteil der Ein-
nahmen aus der Mehrwertsteuer, welche die 
unteren Einkommen vergleichsweise höher 
belastet als die oberen, an den gesamten Ab-
gabeneinnahmen abgeschwächt. ❙13 Ihr An-
teil an den gesamten Abgabeneinnahmen 
nahm zwischen 1995 und 2010 in der EU 27 
von 18,6 % auf 22 % zu. In Deutschland stieg 
er von 16,3 % auf 19,1 %, in Österreich von 
18,6 % auf 18,9 %. Im Zuge der Konsolidie-
rungsmaßnahmen hoben seit 2009 15 EU-
Mitgliedsländer (einige in mehreren Schrit-
ten) ihren regulären Mehrwertsteuersatz an. 
Der durchschnittliche Mehrwertsteuersatz 
nahm in der EU 27 zwischen 2000 und 2012 
von 19,2 % auf 21 % zu.

Ökologisierung der europäischen Abga-
bensysteme. In einigen europäischen Län-

❙12  Vgl. OECD (ed.), Revenue Statistics, Paris 2012.
❙13  Vgl. Eurostat (ed.), Taxation Trends in the Euro-
pean Union, Luxemburg 2012.

dern wurden in den 1990er und Anfang der 
2000er Jahre (auch) ökologisch orientierte 
Abgabenstrukturreformen eingeführt. Sie 
hatten das Ziel, eine doppelte Dividende zu 
verwirklichen: die Erzielung einerseits von 
positiven Umwelteffekten durch die Anhe-
bung von Umweltsteuern und andererseits 
von positiven Beschäftigungseffekten durch 
die Verwendung der zusätzlichen Umwelt-
steuereinnahmen zur beschäftigungsförder-
lichen Abgabenentlastung des Faktors Ar-
beit. ❙14 Inzwischen untermauern eine Reihe 
von Studien die theoretischen Erwartungen 
solch positiver Effekte von Ökosteuerrefor-
men auch empirisch. ❙15

Umweltbezogene Steuern haben in der 
EU 27 nach einem tendenziellen Bedeutungs-
verlust seit Mitte der 2000er Jahre – gemessen 
an ihrem Anteil an den Gesamtabgabenein-
nahmen – in den vergangenen Jahren wieder 
etwas an Gewicht zugelegt und machten 2010 
im Durchschnitt 7,4 % der Gesamtabgaben-
einnahmen aus. ❙16 In Deutschland hat sich ihr 
Anteil in den vergangenen Jahren bei 5,8 % 
stabilisiert, in Österreich ist er leicht auf 5,6 % 
zurückgegangen. Da viele Länder im Rahmen 
ihrer Programme zur Budgetkonsolidierung 
auch umweltbezogene Steuern angehoben ha-
ben oder dies noch planen, ❙17 ist für die nächs-
ten Jahre von einer Bedeutungszunahme 
auszugehen. Inwieweit sich dieser Trend ver-
festigt, bleibt abzuwarten. Jedenfalls sind die 
jüngsten Umweltsteuererhöhungen vor dem 
Hintergrund der in vielen Ländern beste-
henden Konsolidierungserfordernisse primär 
fiskalisch motiviert und nicht in ökologisch 
orientierte, längerfristig angelegte Abga-
benstrukturreformen eingebunden, in deren 
Rahmen zumindest ein Teil der zusätzlichen 
Umweltsteuereinnahmen zur Entlastung der 
Arbeitseinkommen verwendet wird.

Gleichzeitig werden in vielen Ländern nach 
wie vor in substanziellem Umfang ökologisch 
kontraproduktive Subventionen vergeben, 
die auch Steuerermäßigungen mit negativen 

❙14  Vgl. ebd.
❙15  Vgl. Eric Pels et al., Environmental Tax Reform 
and the Double Dividend, in: Ecological Economics, 
55 (2005) 4, S. 564–583; Paul Ekins/Stefan Speck 
(eds.), Environmental Tax Reform (ETR), New York 
2011.
❙16  Vgl. Eurostat (Anm. 13).
❙17  Vgl. European Commission (ed.), Tax Reforms in 
EU Member States, Brüssel 2012.
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Umweltwirkungen umfassen. So schätzt die 
OECD das Volumen von Subventionen für 
Produktion und Verwendung fossiler Brenn-
stoffe für 24 OECD-Länder auf 45 bis 75 
Milliarden US-Dollar. ❙18 Das deutsche Um-
weltbundesamt gibt für Deutschland ein Vo-
lumen von etwa 48 Milliarden Euro pro Jahr 
(Stand 2008) für die Subventionierung um-
weltschädlicher Tatbestände an. Davon ent-
fielen über 30 Milliarden Euro auf Steuerver-
günstigungen für den Verkehr, insbesondere 
den Flugverkehr; außerdem werden umfang-
reiche Steuerermäßigungen und -befreiungen 
bei Energie- und Stromsteuer für das produ-
zierende Gewerbe und die Landwirtschaft 
gewährt. ❙19 Sie wurden im Rahmen der jüngs-
ten Konsolidierungsmaßnahmen nur gering-
fügig eingeschränkt.

Beschäftigungs- und Gleichstellungswir-
kungen von Steuern und Abgaben. Eine Viel-
zahl von empirischen Studien legt nahe, dass 
für bestimmte Gruppen am Arbeitsmarkt ein 
signifikanter Einfluss von Steuern und Abga-
ben auf das Arbeitsangebot gegeben ist. ❙20 Be-
sonders stark auf Höhe beziehungsweise Ver-
änderungen der Abgabenbelastung reagiert 
das Arbeitsangebot – und zwar sowohl die 
Partizipationsentscheidung als auch die Ent-
scheidung über die gearbeitete Stundenzahl – 
von verheirateten Frauen beziehungsweise 
Müttern von Kindern. Das Arbeitsangebot 
von Männern dagegen wird – mit Ausnahme 
von Geringqualifizierten beziehungsweise 
Geringverdienern – durch Niveau oder Ver-
änderungen der Abgabenlast kaum beein-
flusst. 

Mithilfe von Simulationsstudien kann da-
rüber hinaus gezeigt werden, dass die ge-
meinsame Besteuerung von Ehepaaren (Ehe-
gattensplitting) die Erwerbsbeteiligung von 
Frauen gegenüber einer Individualbesteue-
rung reduziert. Würde das Ehegattensplit-
ting in Deutschland – wie in der weitaus 
überwiegenden Mehrheit von Industrielän-
dern üblich – durch die individuelle Besteue-

❙18  Vgl. OECD (ed.), First-Ever OECD Inventory 
of Support to Fossil-fuels Production or Use, Paris 
2011.
❙19  Vgl. Andreas Burger et al., Umweltschädliche 
Subventionen in Deutschland, Dessau-Roßlau 2010.
❙20  Vgl. Costas Meghir/David Phillips, Labour Sup-
ply and Taxes, in: James Mirrlees et al. (eds.), Dimen-
sions of Tax Design, Oxford 2010, S. 202–274; OECD 
(ed.), Taxation and Employment, Paris 2011.

rung beider Partner ersetzt, so stiege die Par-
tizipationsrate von Frauen beziehungsweise 
Müttern, während sich je nach Modellannah-
men die Erwerbsbeteiligung von Männern 
reduzierte. ❙21 Ökonometrische Analysen der 
OECD ❙22 bestätigen, dass hohe Steuersätze 
auf das Arbeitseinkommen von Zweitverdie-
nern in einem Haushalt, wie sie etwa mit dem 
deutschen Ehegattensplitting verbunden sind, 
die Erwerbsbeteiligung von Frauen (da sie in 
der Regel die Zweitverdiener, das heißt die 
Person mit geringerem Einkommen im Haus-
halt, sind) dämpfen. Das Ehegattensplitting, 
das anders als die Individualbesteuerung eine 
ungleiche Verteilung der bezahlten Erwerbs-
arbeit zwischen den Geschlechtern fördert, 
enthält gleichzeitig Anreize für eine entspre-
chend ungleiche Verteilung der unbezahlten 
Arbeit zwischen Männern und Frauen.

Generell haben Steuern und Abgaben auf 
Arbeitseinkommen (im Wesentlichen Lohn-
steuer und Sozialversicherungsbeiträge) rein 
quantitativ einen hohen Stellenwert in den eu-
ropäischen Abgabensystemen. Ihr Anteil am 
gesamten Abgabenaufkommen nahm zwi-
schen 1995 und 2010 geringfügig von 48,1 % 
auf 47,3 % im Durchschnitt der EU 27 ab, 
wobei in den vergangenen Jahren ein leich-
ter Wiederanstieg zu beobachten war. ❙23 In 
Deutschland ging dieser Anteil im betrachte-
ten Zeitraum von 60,4 % auf 56,2 % zurück, 
in Österreich fand nur ein leichter Rückgang 
(von 57,2 % auf 56,8 %) statt. 

Langfristig haben manche Industrieländer 
die Abgabenlast gerade für die unteren Ein-
kommen reduziert, um die Arbeitsanreize in 
diesem Segment, das besonders stark auf das 
Niveau von Steuern und Abgaben reagiert 
und in dem Frauen überrepräsentiert sind, zu 
erhöhen. ❙24 Diesem Trend ist auch Deutsch-
land gefolgt, nicht jedoch Österreich, wo die 
Abgabenbelastung der unteren Einkommen 
im Vergleich der Jahre 2000 und 2010 leicht 
gestiegen ist. Insgesamt ist jedoch die Abga-
benbelastung in den EU-Ländern insbeson-
dere für untere und mittlere Arbeitseinkom-
men immer noch sehr hoch, in Deutschland 

❙21  Vgl. für einen knappen Überblick über entspre-
chende Simulationsstudien für Deutschland und Ös-
terreich: Margit Schratzenstaller, Gender budgeting 
im Steuersystem, Wien 2012.
❙22  OECD (Anm. 6).
❙23  Eurostat (Anm. 13).
❙24  OECD (ed.), Taxing Wages, Paris 2012.
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wie Österreich liegt sie über dem EU-Durch-
schnitt, ❙25 was die Arbeitsanreize in diesen 
Einkommensgruppen im Allgemeinen und 
für Frauen, insbesondere Mütter, im Beson-
deren beeinträchtigt.

Effektivere gesellschaftliche Steuerung

Zur Bewältigung der großen gesellschaftli-
chen Herausforderungen kann auch die Steu-
erpolitik einen wesentlichen Beitrag leisten. 
Ökologisch nachhaltige, verteilungssensible 
sowie beschäftigungs- und gleichstellungs-
förderliche (aufkommensneutrale) Umstruk-
turierungen der Abgabensysteme beruhen 
auf drei Eckpunkten. 

Steuern sollten erstens wieder stärker als 
Umverteilungsinstrument genutzt werden. 
Jüngste empirische Studien der OECD ❙26 und 
des IWF ❙27 unterstreichen, dass aufgrund ih-
rer Wachstums- und Beschäftigungsver-
träglichkeit vor allem (höhere) Steuern auf 
Erbschaften und Schenkungen sowie Grund- 
und Immobilienvermögen geeignete steuerli-
che Instrumente seien. Eine wachsende Zahl 
theoretischer und empirischer Beiträge zeigt, 
dass auch relativ hohe Steuersätze auf Spit-
zeneinkommen sowie eine progressive Ein-
kommensbesteuerung nicht – entsprechend 
der in den vergangenen Jahrzehnten domi-
nierenden Sichtweise – mit umfangreichen 
unerwünschten Reaktionen der Steuerpflich-
tigen verbunden sein müssen. ❙28 

Vor allem im Bereich der derzeit häufig re-
lativ gering besteuerten Kapitaleinkommen 
besteht in vielen Ländern – auch in Deutsch-
land und Österreich, wo Kapitalerträge mit 
25 Prozent besteuert werden – Spielraum 
nach oben. So hat Frankreich 2013 den pro-
portionalen Steuersatz von 19 Prozent auf 
Kapitaleinkommen abgeschafft und bezieht 
diese in die reguläre progressive Einkom-
mensbesteuerung mit einem Spitzensteuer-
satz von 45 Prozent ein.

❙25  Vgl. European Commission (Anm. 17).
❙26  Vgl. Jens Arnold et al., Tax Policy for Economic 
Recovery and Growth, in: The Economic Journal, 
121 (2011) 550, S. F59-F80.
❙27  Vgl. Santiago Acosta-Ormaechea/Jiae Yoo, Tax 
Composition and Growth, IMF WP 12/257/2012.
❙28  Vgl. für einen Überblick zu diesen Beiträgen: 
M. Schratzenstaller (Anm. 11).

Zweitens müssen zur Erreichung der Kli-
ma- sowie weiterer Umweltziele klima- und 
umweltschädliche Konsum- und Produkti-
onsaktivitäten weltweit massiv eingeschränkt 
werden, was den verstärkten Einsatz umwelt-
politischer Instrumente erfordert. Umwelt-
bezogene Steuern sind wegen ihrer Markt-
konformität ein unverzichtbares Element 
im umweltpolitischen Instrumentenkasten. ❙29 
Zur Erhöhung ihrer langfristigen Effektivi-
tät muss die Struktur von Steuern auf fossi-
le Energieträger stärker den CO2- und Ener-
giegehalt der unterschiedlichen Energieträger 
berücksichtigen. Auch verbessern eine regel-
mäßige Erhöhung der Steuersätze zum Infla-
tionsausgleich sowie die Abschaffung öko-
logisch kontraproduktiver Steuerausnahmen 
die Anreize für umwelt- beziehungsweise 
klimafreundlichere Konsum- und Produkti-
onsentscheidungen.

Drittens ist die Senkung der Abgaben auf 
die Arbeit insbesondere im unteren und mitt-
leren Einkommensbereich sowohl beschäfti-
gungs- als auch gleichstellungsförderlich. Zur 
Förderung der Frauenerwerbsbeteiligung – 
nicht nur ihrer Arbeitsmarktpartizipation, 
sondern auch von Vollzeit- beziehungswei-
se Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen mit 
hoher Wochenstundenzahl – ist zudem der 
Abbau von steuerlichen Hemmnissen erfor-
derlich: Hier wird in Deutschland der Er-
satz des Ehegattensplittings durch ein Indi-
vidualsteuersystem diskutiert, in Österreich 
der Abbau von steuerlichen Barrieren für den 
Wechsel von geringfügigen in reguläre Be-
schäftigungsverhältnisse mit einer relativ ho-
hen wöchentlichen Arbeitszeit. 

Auf dem Weg hin zu einem ökologisch, so-
zial und ökonomisch nachhaltigeren Wachs-
tums- und Entwicklungspfad sind viele Po-
litikbereiche gefragt. Der Steuerpolitik kann 
und sollte jedoch künftig wieder eine aktivere 
Rolle zur Erreichung gesellschaftlicher Ziel-
setzungen zukommen.

❙29  Vgl. European Commission (Anm. 17).
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Mit der Erhebung von Steuern werden 
Einnahmen generiert, die es dem Staat 

erlauben, rechtlich gesetzte oder politisch ge-
wollte Aufgaben zu 
finanzieren. Vor al-
lem letztere fördert 
der Staat auch über die 
Ausgestaltung der Be-
steuerung selbst. Ein 
Beispiel sind die als 
Ökosteuer bekannt 
gewordenen Maßnah-
men wie die Besteu-

erung des Strom- und Mineralölverbrauchs 
sowie Steuerverschonungen für regenerative 
Energiearten. Die Besteuerung des Energie-
verbrauchs soll Anreize für einen sparsamen 
Umgang mit Ressourcen setzen, die steuer-
lichen Entlastungen die Nutzung umwelt-
freundlicher Formen der Energiegewinnung 
fördern. ❙1 Oft handelt es sich bei solchen als 
Lenkungsnormen bezeichneten Besteue-
rungsformen um Steuervergünstigungen, die 
in Form von Steuerbefreiungen, absetzba-
ren Aufwendungen oder Ermäßigungen des 
Steuersatzes die Steuerlast reduzieren. Der 
Staat verzichtet hier in erheblichem Umfang 
auf Einnahmen. Es handelt sich demzufolge 
im Grunde um Ausgaben, die nicht als direk-
te Leistungen, sondern indirekt als Steuer-
subventionen vergeben werden. Die Frage ist, 
ob diese Art der Förderung immer das richti-
ge Steuerungsinstrument ist.

Auch die Alterssicherung gehört zu den 
Zwecken, die steuerlich gefördert werden. ❙2 
Beispiele hierfür sind die „Riester-Rente“ 
und die „Eichel-Rente“, die seit der 2002 
in Kraft getretenen Rentenreform in An-
spruch genommen werden können. Mit die-
sen Maßnahmen – Steuervergünstigungen 
und Transferleistungen – sollen die jeweils 

anspruchsberechtigten Personen über finan-
zielle Anreize motiviert werden, neben der 
gesetzlichen Rente eine zusätzliche Alters-
siche rung aufzubauen. ❙3 

Beide Regelungen sind Beispiele für die oft 
ungerechten, da ungleichen finanziellen Aus-
wirkungen von Steuersubventionen. Sie zei-
gen zudem sehr deutlich, dass eine Förderung 
der Alterssicherung, die ihr Ziel tatsächlich 
erreichen soll, unterschiedlichen Einkom-
mens- und Erwerbsverhältnissen gerecht 
werden muss. Vor allem zwischen Frauen und 
Männern bestehen erhebliche Unterschiede 
in Bezug auf Einkommen, Erwerbs- und Ar-
beitsmarktstrukturen. Auf die Relevanz ei-
ner geschlechtersensiblen Perspektive weist 
auch die Europäische Kommission hin: Sol-
len die im Vergleich zu Männern bereits jetzt 
geringeren Möglichkeiten von Frauen, pri-
vat vorzusorgen, nicht noch weiter verringert 
werden, müssen Gleichstellungsaspekte the-
matisiert werden. ❙4 

Private Altersvorsorge  
mit der „Riester-Rente“

Die „Riester-Rente“ soll Anreize für den Ab-
schluss einer privaten kapitalgedeckten Al-
tersvorsorge setzen und gilt als Instrument 
zugunsten von Geringverdienenden und 
Frauen. Tatsächlich haben in den vergangenen 
Jahren mehr Frauen als Männer einen „Ries-
ter-Vertrag“ abgeschlossen. ❙5 Außerdem pro-
fitieren Geringverdienende von der als Pau-
schale ausgestalteten Zulagenförderung, die 
dem „Riester-Vertrag“ gutgeschrieben wird. 
Die Zulage von 154 Euro wird ausgezahlt, 

❙1  Vgl. Ute Sacksofsky, Verfolgung ökologischer und 
anderer öffentlicher Zwecke durch Instrumente des 
Abgabenrechts, in: Neue Juristische Wochenschrift, 
36 (2000), S. 2619–2626.
❙2  Vgl. ausführlicher: Ulrike Spangenberg, Mittelba-
re Diskriminierung im Einkommensteuerrecht, Ba-
den-Baden 2013, S. 159 ff.
❙3  Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung zum 
Altersvermögensgesetz – AVmG, BT-Drs. 14/5086, 
S. 2.
❙4  Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.), Weissbuch. 
Eine Agenda für angemessene, sichere und nach-
haltige Pensionen und Renten, COM(2012) 55 final, 
16. 2. 2012.
❙5  Vgl. Ulrich Stolz/Christian Rieckhoff, Beitrags-
jahr 2007: Zulagenförderung nochmals um mehr als 
ein Viertel gestiegen, in: RentenVersicherung aktuell, 
11 (2010), S. 356.

mailto:spangenberg@gleichstellungsinstitut.de
mailto:spangenberg@gleichstellungsinstitut.de
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wenn die Sparenden Eigenbeiträge in Höhe 
von vier Prozent des Bruttoeinkommens auf 
einen „Riester-Vertrag“ einzahlen. Je geringer 
das Einkommen und damit die Eigenbeiträge 
sind, desto höher ist die Zulagenförderung in 
Relation zu den aufgewendeten Eigenmitteln. 
Die so berechnete Förderquote fällt also bei 
Personen, die wenig verdienen und demzufol-
ge wenig einzahlen, besonders hoch aus. ❙6 

Die Bewertung anhand von Förderquo-
ten genügt jedoch nicht, weil damit die ab-
solute Höhe der finanziellen Förderung aus 
dem Blick gerät. Die „Riester-Rente“ besteht 
nämlich nicht nur aus der Zulagenförderung. 
Die in einen „Riester-Vertrag“ eingezahlten 
Beiträge können zusätzlich als Sonderaus-
gaben steuerlich abgesetzt werden, seit 2008 
bis zu einem Betrag von 2100 Euro. ❙7 Durch 
die Absetzbarkeit der Beiträge als Sonder-
ausgaben verringert sich das zu versteuern-
de Einkommen. Mit der daraus resultieren-
den steuerlichen Entlastung lassen sich mehr 
als 900 Euro sparen – ein Betrag, der weit 
über die direkte Zulagenförderung hinaus-
geht, selbst wenn man die Kinderzulage der 
„Riester-Rente“ von 185 beziehungsweise 
300 Euro einbezieht.

Einkommensabhängige Steuer ver günsti-
gun gen. Steuervergünstigungen wirken ein-
kommensabhängig. Zum einen nützen Steu-
ervergünstigungen generell immer nur 
denjenigen, die steuerpflichtig sind und ein 
Einkommen erwirtschaften, das über grund-
legende Freibeträge wie beispielsweise den 
steuerfreien Grundfreibetrag von 8004 Euro 
hinausgeht. Infolgedessen sind Steuerver-
günstigungen für Geringverdienende meist 
uninteressant. Zum anderen gilt: Je höher die 
absetzbaren Beträge sind, desto höher ist die 
Steuerersparnis. Die als Sonderausgaben ab-
setzbaren Eigenbeiträge der „Riester-Rente“ 
steigen mit der Höhe des Bruttoeinkommens. 
Somit wächst die steuerliche Entlastung mit 
dem Einkommen. Bis zu 2100 Euro können 
zusätzlich auch diejenigen Eigenbeiträge gel-
tend gemacht werden, die vier Prozent des 
Bruttoeinkommens überschreiten.

❙6  Vgl. Anna Jung/Michael Thöne, Förderung der 
privaten kapitalgedeckten Altersvorsorge (Riester-
Rente) durch Zulagen, in: Finanzwissenschaftliches 
Forschungsinstitut (FiFo) Köln (Hrsg.), Evaluierung 
von Steuervergünstigungen, Köln 2009, S. 416 ff.
❙7  Vgl. Bundesfinanzministerium (Hrsg.), Vorsorgen 
und Steuern sparen, Berlin 2005, S. 9 ff.

Der Umfang der steuerlichen Entlastung 
hängt außerdem nicht nur von der Beitrags-
höhe, sondern auch von der Art des Absetz-
betrags ab. In Deutschland wird Einkommen 
– mit Ausnahme von Kapitaleinkünften – 
progressiv besteuert. Bei einem progressi-
ven Steuertarif wächst mit der Höhe des zu 
versteuernden Einkommens der Anteil, der 
als Steuer an den Staat abzuführen ist. Jeder 
verdiente Euro wird also ein wenig mehr be-
steuert als der Euro zuvor. Umgekehrt folgt 
daraus: Selbst bei gleich hohen steuerlich ab-
setzbaren Aufwendungen, die wie der Son-
derausgabenabzug das zu versteuernde Ein-
kommen mindern, führen diese bei hohen 
Einkommen zu größeren Ersparnissen als in 
niedrigen Einkommensgruppen. Dieser Ef-
fekt wird oft als zwangsläufiger Reflex der 
Progression bezeichnet. Die mit dem Ein-
kommen steigende Entlastung ließe sich je-
doch vermeiden, wenn Steuervergünstigun-
gen progressionsunabhän gig als pauschaler 
Abzug von der Steuerschuld absetzbar wä-
ren oder sogar als Transferleistung vergeben 
würden.

Auswertungen der Einkommensteuerstatis-
tik belegen: Verdienen Frauen ähnlich viel wie 
Männer, machen sie an nähernd gleich hohe 
Eigenbeiträge geltend. Im Durchschnitt ver-
dienen Frauen jedoch weniger und profitieren 
infolgedessen zwar öfter von der Zulagenför-
derung, aber seltener und in geringerem Um-
fang von der steuerlichen Förderung. ❙8 

Die Bezüge aus „Riester-Renten“ müssen 
als Einkünfte versteuert werden, soweit die 
Aufwendungen in der Ansparphase geför-
dert wurden („nachgelagerte Besteuerung“). 
Aufgrund des progressiven Steuertarifs dürf-
te der Steuersatz für diejenigen, die in der 
Ansparphase besonders von der steuerlichen 
Absetzbarkeit der Altersvorsorgebeiträge 
profitieren, in der Regel zwar höher sein als 
bei den „nur“ Zulagegeförderten. Doch an-
dererseits führt die Besteuerung der Erspar-
nisse bei der Auszahlung im Vergleich zur 
Besteuerung beim Ansparen zu einer gerin-
geren Steuerbelastung, weil das Einkommen 
in der Nach erwerbsphase oft geringer ist. 
Außerdem werden die Zinsen und Zinseszin-
sen, die auf das angesparte Kapital entfallen, 

❙8  Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Staatliche 
Förderung der Riester-Rente – 2007, Wiesbaden 2011, 
S. 11, Tab. 3.
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ebenfalls erst bei der Auszahlung besteuert. 
Das angesparte Kapital wird somit anders als 
bei regulären Ersparnissen nicht durch die 
Besteuerung der Zinserträge geschmälert. 
Die unversteuerte Ersparnisbildung lohnt 
sich also vor allem bei hohen Einzahlungen. ❙9

Zweck nur eingeschränkt verwirklicht. 
Trotz der je nach Einkommenshöhe sehr un-
terschiedlich ausfallenden Förderung hat die 
Zahl der „Riester-Sparenden“ in den ver-
gangenen Jahren erheblich zugenommen. ❙10 
Zweck der Förderung ist jedoch nicht al-
lein der Abschluss eines „Riester-Vertrages“. 
Vielmehr soll die zusätzliche Alterssicherung 
die Rentenlücke ausgleichen, die durch die 
Rentenreform entstanden ist. Die ursprüng-
lich durch die gesetzliche Rente garantierte 
Sicherung des Lebensstandards ist aufgrund 
der Absenkung des gesetzlichen Rentenni-
veaus nur noch durch eine zusätzliche Alters-
sicherung zu erreichen. 

Bislang liegen nur wenige Daten zu den 
Auswirkungen der Rentenreform auf die 
künftig zu erwartenden Alterseinkünfte vor. 
Die Wirkungen werden zwar anhand von Mo-
dellrechnungen evaluiert. ❙11 Bei diesen Berech-
nungen wird jedoch nicht berücksichtigt, wie 
viele Personen die „Riester-Rente“ tatsächlich 
nutzen. Außerdem basieren sie auf wenig dif-
ferenzierten Erwerbs- und Einkommensreali-
täten. Beispielsweise unterstellen fast alle Mo-
delle eine Versicherungszeit von 45 Jahren. 

Damit wird auf unzutreffende normative 
Annahmen einer Standardrente Bezug ge-
nommen, eine Anforderung, die zunehmend 
weniger Männer, aber vor allem Frauen nicht 
erfüllen. Darüber hinaus gehen die Modelle 
davon aus, dass die Steuerentlastungen, die 
sich aus der Freistellung der Rentenversiche-
rungsbeiträge ergeben, in eine zusätzliche 
Altersvorsorge investiert werden. Ebenso wie 
beim Sonderausgabenabzug hängt die Höhe 

❙9  Vgl. Christian Dorenkamp, Nachgelagerte Besteu-
erung von Einkommen: Besteuerungsaufschub für 
investierte Reinvermögensmehrungen, Berlin 2004, 
S. 65.
❙10  Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales (Hrsg.), Alterssicherungsbericht 2012, S. 143: 
www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-
Gesetze/alterssicherungsbericht_2012.pdf; jses sion 
id=16CB DDA 5794 B1BF 8E 77 32 C11 393 E5 20C?__ 
blob= publicationFile (4. 2. 2013).
❙11  Vgl. ebd., S. 169 ff. 

der Entlastung aber vom Einkommen ab und 
nützt Geringverdienenden wenig. ❙12

Die Ergebnisse der Studie „Altersvorsorge 
in Deutschland“ (2005) lassen vermuten, dass 
unter anderem die Alterseinkünfte von Frauen 
und Männern, die Anspruch auf die „Riester-
Rente“ haben, künftig noch stärker auseinan-
derfallen werden. ❙13 Die Ursachen dafür sind 
zum einen im System einer privatrechtlich 
organisierten Alterssicherung zu suchen, in 
der Vertrags- und Renditerisiken sehr unter-
schiedlich verteilt sind. Zum anderen enthält 
die gesetzliche Rente Elemente des sozialen 
Ausgleichs wie etwa für Zeiten von Arbeits-
losigkeit oder Kindererziehung. Ein solcher 
Ausgleich ist in kapitalgedeckten auf Renta-
bilität und Beitragsäquivalenz ausgerichte-
ten Altersvorsorgesystemen weniger üblich. ❙14 
Durch die Kinderzulage der „Riester-Rente“ 
erhalten Eltern, in der Regel die Mütter, zwar 
eine besondere Förderung. Inwieweit damit 
die durch die Rentenreform verringerten Si-
cherungsleistungen der gesetzlichen Rente 
ausgeglichen werden, ist bislang aber offen. 

Betriebliche Altersversorgung  
über die „Eichel-Rente“

Während die „Riester-Rente“ auf den Ab-
schluss privater Altersvorsorgeformen zielt, 
soll die „Eichel-Rente“ den Aufbau einer be-
trieblichen Altersversorgung unterstützen. 
Die betriebliche Alterssicherung wird über 
eine Anzahl verschiedener Steuervergüns-
tigungen gefördert, die nach Art der Ver-
sorgungseinrichtung variieren. Die „Eichel-
Rente“ betrifft die Altersversorgung über 
Pensionsfonds und Pensionskassen, die nicht 
vom Arbeitgeber, sondern von externen Trä-

❙12  Vgl. U. Spangenberg (Anm. 2), S. 214 ff.; Sozial-
beirat (Hrsg.), Gutachten zum Rentenversicherungs-
bericht 2012 und zum Alterssicherungsbericht 2012, 
S. 30 ff.: www.sozialbeirat.de/files/sozialbeirat_gut-
achten_zum_rvb_und_asb_2012.pdf (4. 2. 2013).
❙13  Vgl. Thorsten Heien et al., Altersvorsorge in 
Deutschland (AVID), 2005, S. 78, S. 124: www.alters-
vorsorge-in-deutschland.de/./AVID-2005-Endbe-
richt.pdf (3. 2. 2013).
❙14  Vgl. Susanne Heidel/Brigitte Loose, Das „Sozia-
le“ in der Alterssicherung, in: Die Angestelltenversi-
cherung, 51 (2004) 8, S. 341–348; Michael Myßen, Pri-
vate Altersvorsorge, in: Rudolf Mellinghof (Hrsg.), 
Steuern im Sozialstaat, 30. Jahrestagung der Deut-
schen Steuerjuristischen Gesellschaft e. V. (DStJG), 
Bd. 29, Köln 2006.

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/alterssicherungsbericht_2012.pdf;jsessionid=16CBDDA5794B1BF8E7732C11393E520C?__blob=publicationFile
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/alterssicherungsbericht_2012.pdf;jsessionid=16CBDDA5794B1BF8E7732C11393E520C?__blob=publicationFile
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/alterssicherungsbericht_2012.pdf;jsessionid=16CBDDA5794B1BF8E7732C11393E520C?__blob=publicationFile
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/alterssicherungsbericht_2012.pdf;jsessionid=16CBDDA5794B1BF8E7732C11393E520C?__blob=publicationFile
http://www.sozialbeirat.de/files/sozialbeirat_gutachten_zum_rvb_und_asb_2012.pdf
http://www.sozialbeirat.de/files/sozialbeirat_gutachten_zum_rvb_und_asb_2012.pdf
http://www.altersvorsorge-in-deutschland.de/./AVID-2005-Endbericht.pdf
http://www.altersvorsorge-in-deutschland.de/./AVID-2005-Endbericht.pdf
http://www.altersvorsorge-in-deutschland.de/./AVID-2005-Endbericht.pdf
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gern vorgehalten werden. Seit 2005 ist zudem 
eine Direktversicherung förderfähig. 

Die „Eichel-Rente“ erlaubt es Beschäftigten, 
selbstfinanzierte oder arbeitgeberfinanzier-
te Beiträge, die eigentlich als Einkommen zu 
versteuern sind, steuerfrei in eine betriebli-
che Altersversorgung einzuzahlen – derzeit 
bis zu 2784 Euro jährlich. Dieser Betrag er-
höht sich bei Versorgungszusagen, die ab 
2005 geschlossen wurden, um 1800 Euro. Für 
die Steuerfreistellung kommt es nicht darauf 
an, ob die Beiträge für eine betriebliche Al-
terssicherung durch die Beschäftigten selbst 
(Entgeltumwandlung) oder durch den Ar-
beitgeber erbracht werden. ❙15 

Faktische Zugangsbeschränkungen. Grund-
sätz lich steht es allen Beschäftigten frei, Al-
tersvorsorgebeiträge bis zu knapp 4600 Euro 
jährlich einzuzahlen und die damit einherge-
hende Steuerentlastung von über 2000 Euro 
auszuschöpfen. Dieser rechtliche Anspruch 
scheitert jedoch, wenn es an einer betriebli-
chen Altersversorgung fehlt. Die Verbreitung 
der betrieblichen Altersversorgung variiert 
derzeit erheblich nach Wirtschaftszweig und 
Betriebsgröße. Gerade in weiblich dominier-
ten Beschäftigungsfeldern wie beispielswei-
se im Gesundheits- und Sozialbereich gibt es 
häufig weder Pensionsfonds noch Pensions-
kassen. Ein ähnliches Bild zeigt sich für klei-
ne Betriebe bis zu fünf Angestellten, in denen 
überproportional Frauen beschäftigt sind. ❙16 

Hinzu kommt, dass nur diejenigen die 
„Eichel-Rente“ in vollem Umfang nutzen 
können, die über entsprechende finan zielle 
Ressourcen verfügen beziehungsweise in Be-
reichen arbeiten, in denen der Arbeitgeber zur 
Altersvorsorge beiträgt. Infolgedessen schöp-
fen weibliche Beschäftigte die Steuerfreistel-
lung seltener aus als männliche Beschäftigte: 
weil sie durchschnittlich weniger verdienen 
und damit weniger Geld für eine Alterssi-
cherung aufwenden können sowie aufgrund 
der Arbeit in Branchen, in denen arbeitgeber-
finanzierte Beiträge fehlen, nur sehr gering 

❙15  Vgl. Bundesfinanzministerium (Anm. 7), S. 49 ff.
❙16  Vgl. TNS Infratest Sozialforschung (Hrsg.), Si-
tuation und Entwicklung der betrieblichen Alters-
versorgung in der Privatwirtschaft und im öffentli-
chen Dienst 2001–2007. Endbericht, München 2008, 
S. 33: www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/
PDF-Publikationen/forschungsbericht-f384.pdf?__
blob=publicationFile (4. 2. 2013).

ausfallen oder der Höhe nach an Einkommen 
und Arbeitszeit  anknüpfen. ❙17 

Eingeschränkte Wirksamkeit durch unzu-
reichende Durchsetzungsmechanismen. Die 
„Eichel-Rente“ wurde ebenfalls im Rahmen 
der Rentenreform eingeführt, ist aber nicht 
als Kompensation der Rentenlücke, sondern 
als flankierende steuerliche Maßnahme ge-
dacht, die den Ausbau der betrieblichen Al-
tersversorgung unterstützen soll. ❙18 Auswer-
tungen von TNS Infratest Sozialforschung 
belegen, dass seit Einführung der „Eichel-
Rente“ immer mehr Beschäftigte betrieblich 
vorsorgen. Diese Entwicklung ist jedoch vor 
allem auf die stärkere Verbreitung in mittleren 
Unternehmen und Betriebsstätten mit mehr 
als fünf Beschäftigten zurückzuführen. In 
kleineren Betrieben, mit einem hohen Anteil 
an weiblichen Beschäftigten, ist eine betrieb-
liche Altersversorgung immer noch selten. ❙19 

Gerade in weiblich dominierten Betrieben 
und Branchen genügen steuerliche Anreize 
nicht. Es fehlt an wirkungsvollen Mechanis-
men, die es den Beschäftigten erleichtern, die 
Einrichtung einer betrieblichen Altersversor-
gung durchzusetzen – wie etwa Gewerkschaf-
ten oder Tarifverträge. In kleinen Betrieben 
mit weniger als fünf Beschäftigten gibt es in 
der Regel noch nicht einmal einen Betriebsrat. 

Mit dem Rechtsanspruch auf die Umwand-
lung des eigenen Lohns in Altersvorsorge-
beiträge oder mit der seit 2005 bestehenden 
Möglichkeit, vom Arbeitgeber den Abschluss 
einer Direktversicherung einzufordern, sind 
zwar Instrumente geschaffen worden, um 
die Positionen der Beschäftigten zu stärken. 
Dennoch ist es fraglich, ob diese individu-
ellen Ansprüche genügen, um auch in den 
Branchen und Betrieben eine Altersversor-
gung aufzubauen, in denen es an kollektiven 
Durchsetzungsinstrumenten fehlt. Zudem 
geht es bei der „Eichel-Rente“ um externe 
Versicherungsträger, die eigene wirtschaftli-
che Interessen verfolgen. Bei geringfügig Be-
schäftigten läuft der Anspruch auf Entgelt-
umwandlung ohnehin leer, weil dieser nur für 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gilt.

❙17  Vgl. Silke Bothfeld et al. (Hrsg.), WSI-Frauen-
daten report 2005, Berlin 2006, S. 167 ff.
❙18  Vgl. Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Arbeit und Sozialpolitik, BT-Drs. 14/5146, S. 115 f.
❙19  Vgl. TNS (Anm. 16), S. 31.

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/forschungsbericht-f384.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/forschungsbericht-f384.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/forschungsbericht-f384.pdf?__blob=publicationFile
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Steuern als Steuerungsinstrument?
Die Beispiele zeigen, dass staatliche Zie-
le über steuerliche Anreizmechanismen ver-
folgt werden können. Allerdings erreicht 
diese Form der Förderung in der Regel nur 
steuerpflichtige Personen und hängt von der 
Höhe des Einkommens ab. Ausgleichszula-
gen wie bei der „Riester-Rente“ sind im Ein-
kommensteuerrecht selten, und selbst die 
„Riester-Zulage“ fällt erheblich geringer aus 
als die steuerliche Entlastung aus dem Son-
derausgabenabzug. 

Der Kritik an Steuervergünstigungen, von 
denen Gutverdienende besonders profitieren, 
wird oft entgegengehalten: Wer viel Steuern 
zahlt, darf viel Steuern sparen. Diese Argu-
mentation verkennt jedoch den Charakter 
von Steuersubventionen als indirekte Aus-
gaben. Würden die durch Steuervergünsti-
gungen verlorenen Steuereinnahmen als di-
rekte Leistung vergeben, wäre es schwieriger 
zu vermitteln, warum Gutverdienende mehr 
Geld für eine Altersvorsorge erhalten als Ge-
ringverdienende, zumal es gerade bei letzte-
ren an einer ausreichenden Alterssicherung 
fehlt. Steuervergünstigungen weichen vom 
Prinzip einer gleichmäßigen Verteilung der 
Steuerbelastung ab. Diese Ausnahme muss 
– ebenso wie bei direkten Subventionen – 
durch den mit der Vergünstigung verfolgten 
Zweck gerechtfertigt sein. ❙20 

Bei der „Riester-Rente“ ließe sich zwar ar-
gumentieren, dass die Rentenlücke in hohen 
Einkommensgruppen größer ist als in nied-
rigen Einkommensgruppen. Die staatliche 
Förderung soll jedoch nur Anreize setzen, Ei-
genbeiträge einzuzahlen, und erst diese glei-
chen die Rentenlücke aus. Insofern stellt sich 
die Frage, ob dieser Zweck auch einkommen-
sunabhängig erreicht werden kann, beispiels-
weise allein über eine  Zulagenförderung.

Ein weiteres Problem von Steuervergünsti-
gungen sind die bedingt durch Einkommens- 
und Erwerbsunterschiede sehr unterschiedli-
chen Auswirkungen für Frauen und Männer. 
Dagegen wird gern argumentiert: Das Steu-
errecht an sich sei neutral, die Auswirkun-

❙20  Vgl. Lerke Osterloh, Lenkungsnormen im Ein-
kommensteuerrecht, in: Ina Ebeling (Hrsg.), Besteu-
erung von Einkommen, DStJG, Bd. 24, Köln 2001, 
S. 383–404.

gen der Besteuerung reflektierten lediglich 
bereits bestehende Einkommens- oder Er-
werbsdifferenzen. Die Besteuerung ist je-
doch keineswegs geschlechtsneutral. Steuer-
rechtliche Normen bedienen in vielfältiger 
Weise ausgewählte Lebensrealitäten, die sehr 
viel öfter den traditionellen Lebensrealitäten 
von Männern entsprechen. Ein Grund dafür 
ist – ebenso wie bei direkten Fördermaßnah-
men – der angestrebte Zweck. Mit der „Ei-
chel-Rente“ werden beispielsweise bereits 
deshalb mehr Männer erreicht, weil es um 
die betriebliche Alterssicherung geht und die 
Beschäftigtenquote von Frauen geringer ist. 
Ein zweiter Grund ist die Ausgestaltung von 
Steuervergünstigungen wie etwa progressi-
onsabhängige Abzüge von der Bemessungs-
grundlage oder Absetzbeträge, die Frauen 
einkommensbedingt seltener ausschöpfen. 
Steuervergünstigungen sind nur dann gute 
Steuerungsinstrumente, wenn sie geeignet 
sind, den angestrebten Zweck zu ver wirk-
lichen – und zwar unter Berücksichtigung 
differenzierter Lebensrealitäten. 

Gerade im Steuerrecht sind im Vorfeld 
neuer Regelungen oft nur Prognosen zu de-
ren Wirksamkeit möglich. Die Auswirkun-
gen müssen daher regelmäßig evaluiert wer-
den – nicht nur anhand von Förderquoten, 
sondern in Bezug auf Verteilungswirkungen 
und Wirksamkeit. Im Rahmen solcher Ana-
lysen finden sich oft (gleichstellungs-)gerech-
tere und wirksamere Alternativen. Die För-
derung der betrieblichen Altersversorgung 
könnte beispielsweise mehr Beschäftigte er-
reichen, wenn es überbetriebliche Pensions-
kassen oder Pensionsfonds geben würde. Um 
ungerechte Verteilungseffekte zu vermeiden, 
kann zudem geprüft werden, ob Absetzbe-
träge tatsächlich so hoch sein müssen, dass 
etwa Frauen diese seltener ausschöpfen kön-
nen. Nicht zuletzt ist immer zu überlegen, 
ob eine Förderung im Steuerrecht selbst der 
richtige Weg ist. Der Übergang von der ge-
setzlichen – zumindest teilweise über Steu-
ereinnahmen bezuschusste Renten – zu einer 
steuerlich geförderten Altersvorsorge scheint 
eher zu stärkeren Ungleichheiten bei der Al-
terssicherung zu führen.
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Der Name ist nicht (mehr) Programm. 
Denn ausgleichend wirkt das Verfahren 

des Länderfinanzausgleichs zumindest poli-
tisch derzeit eher we-
niger. Im Gegenteil: 
Die Beteiligten stehen 
sich unversöhnlich ge-
genüber. Vor allem 
in Zeiten des Wahl-
kampfs liefert der Län-
derfinanzausgleich seit 
jeher Zündstoff für die 

politische Rhetorik. Die einen schimpfen auf 
den Länderfinanzausgleich, wie Baden-Würt-
tembergs Regierungschef Winfried Kretsch-
mann, der ihn ein „absolut bescheuertes Sys-
tem“ nennt. ❙1 Die anderen pochen auf das 
Prinzip der Solidarität und kontern mit dem 
Vorwurf der Gedankenlosigkeit. ❙2 Die einen, 
das sind die Geberländer im Länderfinanz-
ausgleich. Derzeit sind es noch drei Bun-
desländer, die in den Länderfinanzausgleich 
einzahlen: Bayern, Baden-Württemberg und 
Hessen. Die anderen, das sind die übrigen 
13, die Nehmerländer, die zurzeit Geld aus 
dem System bekommen. Ermittelt nach ei-
nem recht komplizierten Verfahren, das sich 
an verschiedenen Faktoren wie Steuerein-
nahmen, Finanzkraft und landesspezifischen 
Gegebenheiten orientiert, ergeben die vor-
läufigen Zahlen für 2012 einen Finanzfluss 
von 7,9 Milliarden Euro, der im Ausgleichs-
system rotiert. 

Der Löwenanteil aufseiten der Geberlän-
der entfällt auf Bayern, das mit 3,9 Milliar-
den Euro im Jahr 2012 die größte Summe in 
den Ausgleichstopf eingezahlt hat – gefolgt 
von Baden-Württemberg mit knapp 2,7 Mil-
liarden Euro und Hessen mit 1,3 Milliarden 
Euro. Hamburg, im Jahr 2011 noch Geber-
land, ist auf die Nehmerseite gewechselt, be-
kommt dort allerdings die geringsten Mittel. 
Am stärksten profitiert Berlin mit 3,3 Milliar-
den Euro aus dem Länderfinanzausgleich, den 
zweiten Rang der Nehmerländer belegt in ab-
soluten Zahlen das Bundesland Sachsen. ❙3 

Einheitliche Lebensverhältnisse für alle
Historisch gewachsen ist der Länderfinanz-
ausgleich aus dem Bestreben, in allen Ländern 
im Bundesgebiet einheitliche Lebensverhält-
nisse zu bewahren. Dies ist in Artikel 106 
Absatz 3 des Grundgesetzes (GG) festge-
legt. Deutschland ist ein föderaler Staat; das 
Grundgesetz weist Bund, Ländern und Ge-
meinden bestimmte Aufgaben zu – Aufga-
ben, für die sowohl Bund, Länder als auch die 
Kommunen Geld benötigen. 

Wie Aufgaben und Finanzen verteilt wur-
den, hat sich über die Jahre allerdings unter-
schiedlich entwickelt: Zu Beginn der Bun-
desrepublik existierte noch ein Trennsystem 
zwischen Steuer- und Aufgabenverteilung 
mit der Zielsetzung, im Unterschied zum 
Kaiserreich und zur Weimarer Republik ein 
„‚Kostgängerwesen‘ zu vermeiden: Bund und 
Länder sollten gleichberechtigt und finan-
ziell voneinander unabhängig sein.“ ❙4 Dem 
Bund wurde die Gesetzgebungs- und Er-
tragshoheit über die Zölle, die meisten Ver-
brauchsteuern und die Umsatzsteuer zuge-
standen. Die Länder hatten das Anrecht auf 
die Einkommen- und die Körperschaftsteuer 
sowie die meisten Verkehrsteuern. Allerdings 
nahm schon ab dem zweiten Jahr nach Grün-
dung der Bundesrepublik der Bund Teile der 
Einkommen- und Körperschaftsteuer in An-
spruch – ein Vorläufer des späteren Verbund-
systems bei den direkten Steuern. Schließlich 
wurde bereits in dieser Zeit der Finanzaus-
gleich unter den Ländern horizontal orga-

❙1  Zit. nach: Wenke Börnsen, Länderfinanzausgleich: 
Zahlmeister gegen die Kirchenmäuse, 17. 7. 2012, 
www.tagesschau.de/inland/laenderfinanzausgleich 
130~ mobil.html (14. 2. 2013).
❙2  Vgl. Michael Brandt et al., Genug bezahlt in den 
Länderfinanzausgleich. Bayern und Hessen wol-
len das Bundesverfassungsgericht anrufen, 4. 2. 2013: 
www.dradio.de/dlf/sendungen/hintergrundpolitik/ 
2000268 (18. 2. 2013).
❙3  Vgl. Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
(Hrsg.), Vorläufige Abrechnung des Länderfinanz-
ausgleichs für das Jahr 2012, 17. 1. 2013: www.bundes 
finanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/
Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanz 
beziehungen/Laenderfinanzausgleich/Vorlaeufige-
Abrechnung-des%20Laenderfinanzausgleichs- fuer- 
das-Jahr-2012.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
(30. 1.  2013).
❙4  Wolfgang Renzsch, Länderfinanzausgleich, in: 
Historisches Lexikon Bayerns, 21. 8. 2012: www.his-
torisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_46162 
(30. 1. 2013).
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nisiert, sodass im Jahr 1950 die ersten Vor-
auszahlungen in den Länderfinanzausgleich 
getätigt wurden. Größter Geldgeber war da-
mals Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Ba-
den-Württemberg, Hamburg und Hessen. 
Die höchsten Beträge erhielten Schleswig-
Holstein, Niedersachsen und – mit einigem 
Abstand – Bayern.

Mit der Finanzreform im Jahr 1955 wur-
de das Trennsystem zu den Akten gelegt, 
Einkommen- und Körperschaftsteuer wur-
den auf Bund und Länder im Verhältnis von 
eins zu zwei aufgeteilt. Eine zweite Finanzre-
form aus dem Jahr 1969 legte das Fundament 
für die Finanzverfassung des Grundgeset-
zes, die im Wesentlichen bis heute Gültigkeit 
besitzt: Das Verbundsystem für die Haupt-
steuerarten, die Einkommensteuer, die Kör-
perschaftsteuer und die Umsatzsteuer wur-
de eingeführt. Die Steuereinnahmen aus den 
aufkommensstärksten Steuerarten werden 
seitdem zwischen Bund, Ländern und Ge-
meinden aufgeteilt. Diese Gemeinschafts-
steuern, auch Verbundsteuern genannt, sind 
Steuern, deren Erträge allen staatlichen Ebe-
nen zustehen. Die jeweiligen Anteile werden 
nach bestimmten Schlüsseln zugewiesen. 

Damit Bund, Länder sowie Städte und Ge-
meinden die Ausgaben für die ihnen zuge-
wiesenen Aufgaben auch decken können, 
erhalten sie also die Einnahmen aus verschie-
denen Steuerarten, entweder ganz für sich 
oder aufgeteilt. Das bedeutet aber nicht: Wer 
kassiert, bestimmt. Die Finanzverfassung 
des Grundgesetzes definiert sehr genau, wel-
che föderale Ebene die Gesetzgebungskom-
petenz hat und wem die Einnahmen zuste-
hen (Ertragskompetenz). Darüber hinaus ist 
in Artikel 108 GG mit der Verwaltungskom-
petenz festgelegt, wer die Steuern eintreibt. 
Wer die Gesetzgebungskompetenz nach Ar-
tikel 105 GG besitzt, darf eine neue Steu-
er einführen, eine existierende Steuer ver-
ändern oder sogar abschaffen. Bei vielen 
Steuer arten hat jedoch der Bund die Gesetz-
gebungskompetenz. 

Ausgleich unterschiedlicher Finanzkraft

Die Verteilung von Aufgaben und Ausgaben 
wird als passiver Finanzausgleich betrachtet. 
Der aktive Finanzausgleich hingegen verteilt 
– in mehreren Stufen – die Steuereinnahmen 

auf die verschiedenen föderalen Ebenen und 
sorgt für den horizontalen Ausgleich zwi-
schen den Ländern. Im Grundgesetz ist die-
ser in Artikel 107 Absatz 2 festgeschrieben. 
Dort heißt es: „Durch das Gesetz ist sicher-
zustellen, dass die unterschiedliche Finanz-
kraft der Länder angemessen ausgeglichen 
wird; hierbei sind die Finanzkraft und der 
Finanzbedarf der Gemeinden (Gemeinde-
verbände) zu berücksichtigen. Die Voraus-
setzungen für die Ausgleichsansprüche der 
ausgleichsberechtigten Länder und für die 
Ausgleichsverbindlichkeiten der ausgleichs-
pflichtigen Länder sowie die Maßstäbe für 
die Höhe der Ausgleichsleistungen sind in 
dem Gesetz zu bestimmen. Es kann auch be-
stimmen, dass der Bund aus seinen Mitteln 
leistungsschwachen Ländern Zuweisungen 
zur ergänzenden Deckung ihres allgemei-
nen Finanzbedarfs (Ergänzungszuweisun-
gen) gewährt.“

Der Länderfinanzausgleich hat vor  allem 
ein prinzipielles Ziel: die Einnahmen so 
(um-) zu verteilen, dass alle Ebenen und alle 
Regionen annähernd die gleichen Mittel be-
sitzen, um Politik zu gestalten. Dieser Aus-
gleich wird in mehreren Schritten vorgenom-
men und betrifft sowohl die vertikale (Bund 
zu Ländern zu Gemeinden) als auch die ho-
rizontale (Länder zu Ländern) Linie. Außer-
dem lässt sich das System in einen primären 
und einen sekundären Finanzausgleich auf-
teilen: Der primäre Finanzausgleich regelt, 
wie die Steuern zwischen den Ebenen auf-
geteilt werden (Art. 106 GG). Der sekundä-
re Finanzausgleich ergänzt und korrigiert 
den ersten Weg (Art. 107 GG). Gestritten 
wird vor allem um den sekundären Finanz-
ausgleich. 

Insgesamt besteht der Finanzausgleich aus 
den folgenden vier Stufen:

1. Aufteilung der Steuereinnahmen zwi-
schen den Ebenen. Im primären Finanzaus-
gleich werden die Steuereinnahmen aus den 
Verbundsteuern den einzelnen föderalen Ebe-
nen zugeordnet. Von einem Euro Lohn- und 
Einkommensteuer erhalten Bund und Län-
der zurzeit beispielsweise jeweils 42,5 Cent, 
die Kommunen bekommen 15 Cent. Der 
Länderanteil an der Umsatzsteuer belief sich 
2012 auf knapp 45 Prozent, der Bund erhielt 
rund 53 Prozent. Den Gemeinden steht auch 
hiervon ein Anteil zu – im vergangenen Jahr 



APuZ 10–11/2013 33

waren dies etwa zwei Prozent. ❙5 An der Ab-
geltungsteuer werden die Gemeinden am 
Aufkommen der Einnahmen beteiligt, die 
bislang dem Zinsabschlag unterlagen, und 
zwar mit einer Quote von zwölf Prozent. Die 
Städte und Gemeinden müssen wiederum ei-
nen Teil der Gewerbesteuer über die soge-
nannte Gewerbesteuerumlage den Ländern 
und dem Bund abgeben. Der genaue Anteil 
wird mithilfe eines komplizierten Verfahrens 
errechnet: Das Gewerbesteueraufkommen 
einer Kommune wird durch den Hebesatz, 
der von der Gemeinde erhoben wird, geteilt 
und mit einem Vervielfältiger multipliziert. ❙6

2. Ausgleich des Umsatzsteueraufkommens. 
Mit der zweiten Stufe des Finanzausgleichs (se-
kundärer Finanzausgleich) beginnt der hori-
zontale Weg, den die Länder zur Umverteilung 
der Einnahmen beschreiten. Denn das Grund-
prinzip bei der Verteilung der Einnahmen 
zwischen den einzelnen Ländern lautet eigent-
lich: Maßgeblich ist das örtliche Aufkommen; 
der Länderanteil der Umsatzsteuer wird zum 
größten Teil nach Einwohnern verteilt. ❙7 Hier 
aber setzt die erste Schranke an: Bis zu einem 
Viertel des Länderanteils an der Umsatzsteu-
er wird für eine Art Ausgleichstopf verwendet. 
Mit diesen finanziellen Mitteln werden finanz-
schwächere Länder gestützt, deren Einnahmen 
aus der Einkommensteuer, der Körperschaft-
steuer und den Landessteuern je Einwohner 
unter dem Schnitt der anderen Länder liegen. 

Allerdings werden die Lücken nicht kom-
plett, sondern nur anteilig gefüllt. ❙8 Dieses 
System wird auch als Umsatzsteuervorweg-

❙5  Vgl. BMF (Hrsg.), Der bundesstaatliche Finanzaus-
gleich, 17. 1. 2013: www.bundesfinanzministerium.de/
Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_
Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Laender-
finanzausgleich/Der-bundesstaatliche-Finanzaus-
gleich-.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (30. 1. 2013).
❙6  Vgl. Constanze Hacke, Steuern und Finanzen, In-
formationen zur politischen Bildung 288/2012, S. 7.
❙7  Eine weitere Ausnahme bildet die Körperschaft-
steuer. Unterhält ein Unternehmen in mehreren Bun-
desländern Betriebsstätten, werden die Einnahmen 
aus dieser Steuerart nach dem Betriebsstättenprinzip 
gesplittet.
❙8  Bis zu 97 Prozent des Länderdurchschnitts wer-
den zu 95 Prozent geschlossen. Die verbleibenden drei 
Prozentpunkte bis zum Länderdurchschnitt werden 
mit einem degressiven Auffüllungssatz, der von 95 auf 
60 Prozent sinkt, ergänzt. Vgl. Sächsisches Staatsmi-
nisterium der Finanzen (Hrsg.), System des Länder-
finanzausgleichs der Bundesrepublik Deutschland: 
www.finanzen.sachsen.de/ 956.html (30. 1. 2013).

ausgleich bezeichnet. Das Volumen des Um-
satzsteuervorwegausgleichs ist um einiges 
höher als der horizontale Länderfinanzaus-
gleich als solches; im Jahr 2012 wurden auf 
diese Weise knapp 11,2 Milliarden Euro an 
einnahmeschwächere Länder verteilt. ❙9 

Auch die „Geberseite“ ist nicht identisch 
mit dem Länderfinanzausgleich: Neben Bay-
ern, Baden-Württemberg und Hessen erhiel-
ten auch Nordrhein-Westfalen und Hamburg 
weder 2011 noch 2012 Aufstockmittel aus 
dem Umsatzsteuervorwegausgleich. 

3. Länderfinanzausgleich. Auch der nächs-
te Schritt im Finanzausgleich geschieht auf 
horizontaler Ebene – also zwischen den Bun-
desländern. Um zu ermitteln, wie die tat-
sächliche Finanzkraft der einzelnen Länder 
aussieht, werden mehrere Messgrößen ver-
wendet. Grundsätzlich besteht die Finanz-
kraft eines Bundeslandes aus der Summe 
seiner Einnahmen (nach dem Umsatzsteu-
ervorwegausgleich) und zu 64 Prozent der 
Summe der kommunalen Einnahmen. Dies 
bedingt, dass Länder mit finanzschwachen 
oder verschuldeten Städten und Gemein-
den in der Regel auf höhere Finanzspritzen 
aus dem Länderfinanzausgleich hoffen dür-
fen. Sind die Steuereinnahmen überdurch-
schnittlich gewachsen, wird ein Selbstbehalt 
abgezogen. Aus diesen Daten ergibt sich die 
Finanzkraftmesszahl. Diese wird wiederum 
mit der Ausgleichsmesszahl verglichen. Die-
ser Faktor soll darstellen, welche Einnahmen 
ein Land hätte, wenn seine Einnahmen den 
durchschnittlichen Einnahmen der Länder 
pro Einwohner entsprechen würden. 

Im Anschluss wird dieser Faktor mit der 
Einwohnerzahl des betreffenden Bundes-
landes multipliziert. Die Stadtstaaten Berlin, 
Hamburg und Bremen genießen hier einen 
Sonderstatus: Weil angenommen wird, dass 
ihre Ballungs- und Verwaltungskosten höher 
sind, zählt jeder Einwohner das 1,35-Fache – 
sie werden gewissermaßen veredelt. Ähnli-
ches gilt für dünner besiedelte Bundesländer 
wie Mecklenburg-Vorpommern (1,05), Bran-
denburg (1,03) und Sachsen-Anhalt (1,02). 

Im nächsten Rechenschritt werden Finanz-
kraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl ge-
genübergestellt: Ist die Ausgleichsmesszahl 

❙9  Vgl. BMF (Anm. 3).
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kleiner als die Finanzkraftmesszahl, gehört 
das Land zu den Geberländern und muss 
Ausgleichsbeiträge in das System zahlen. Ist 
das Umgekehrte der Fall, zählt das Land zu 
den Nehmerländern und bekommt Zuwei-
sungen aus dem Länderfinanzausgleich. 

4. Bundesergänzungszuweisungen. Die vier-
te und letzte Stufe des Systems bewegt sich 
wieder in vertikaler Linie. Der Bund kann 
an dieser Stelle Finanzmittel aus dem Bun-
deshaushalt gewähren – um den akuten Fi-
nanzbedarf oder politische Sonderkosten zu 
decken. Dazu zählen gegenwärtig teilungs-
bedingte Sonderlasten der ostdeutschen Län-
der und Berlin (Teil des Solidarpakts II) oder 
auch Sonderlasten durch strukturelle Ar-
beitslosigkeit.

Wettbewerbsföderalismus versus 
kooperativer Föderalismus

Die aktuelle Struktur des Länderfinanzaus-
gleichs läuft 2019 aus und muss spätestens 
dann neu geregelt werden. Gestritten wurde 
um das System aber schon seit Gründung der 
Bundesrepublik. Im Kern dreht sich die Dis-
kussion darum, welche Art von Föderalismus 
in Deutschland politisch gewollt ist. 

Ein Wettbewerbsföderalismus setzt be-
wusst auf die Eigenständigkeit der Länder 
und lässt Anreize zum Wettbewerb zu. In ei-
nem solchen System wird eine scharfe Trenn-
linie zwischen den Zuständigkeiten von 
Bund und Ländern gezogen – dies gilt auch 
für das Steuerverteilungssystem. Wenn über-
haupt, gibt es einen vertikalen Ausgleich von 
Bund zu Ländern, jedoch nicht zwischen den 
einzelnen „Bundesstaaten“. 

Der kooperative Föderalismus hingegen 
stellt gleichwertige oder gar einheitliche Le-
bensverhältnisse (Artikel 106 Absatz 3 GG) in 
den Vordergrund. Damit sind die finanziellen 
Ungleichheiten zwischen den einzelnen Län-
dern auszugleichen, auf vertikaler wie auf ho-
rizontaler Ebene. Die Politikfelder sind stark 
verflochten, es gibt Gemeinschaftssteuern.

Wie aktuell zu sehen, stößt die Debatte um 
den Länderfinanzausgleich mit diesen beiden 
Polen auf einen inneren Widerspruch. Ele-
mente der beiden Föderalismustypen sind 
nur schwer zu vereinbaren – ein Grund da-

für, warum das derzeitige System so komplex 
ist. Dazu kommen zwei weitere Probleme: 
Zum einen konzentrierten sich die Lasten 
des Finanzausgleichs in der jüngsten Vergan-
genheit auf einige wenige Bundesländer – vor 
allem Baden-Württemberg, Hessen, Nord-
rhein-Westfalen und Bayern. Zum anderen 
wurde die Ursache dafür, dass ein finanziel-
ler horizontaler Ausgleich überhaupt nötig 
ist, bislang nicht behoben – mit Bayern wech-
selte bislang nur ein einziges Bundesland von 
der Nehmer- auf die Geberseite. ❙10

Die finanziellen Folgen der Wiedervereini-
gung tun – bis heute – ihr Übriges. „Es ist 
bemerkenswert, dass mit der bestehenden Fi-
nanzverfassung die fiskalischen Folgen der 
Wiedervereinigung bewältigt werden konn-
ten, allerdings um den Preis stark anwachsen-
der Staatsverschuldung, von Nebenhaushal-
ten, Ausweitung des Länderfinanzausgleichs 
und der Bundesergänzungszuweisungen. 
Diese Entwicklungen können nicht dauer-
haft aufrechterhalten werden“, prognostiziert 
etwa eine Studie der Bertelsmann Stiftung. ❙11 

Ostdeutschland hat aber nach wie vor erns-
te Probleme: schwach entwickelte Industrie, 
wenig ausgelastete Werften – und selbst die 
Hoffnungsträger aus der Solarbranche mel-
den inzwischen reihenweise Insolvenz an. 
Lediglich der Tourismus könnte sich im 
Osten und Nordosten zur Zukunftsbran-
che mausern. Aber auch im Westen gibt es 
Problemkinder – etwa das Ruhrgebiet, dem 
nach wie vor der Strukturwandel zu schaffen 
macht, oder der Norden, der mit den wirt-
schaftsstarken Bundesländern im Süden der 
Republik kaum konkurrieren kann. 

Finanzausgleich auf dem  
richterlichen Prüfstand

Soll am Prinzip des kooperativen Föderalis-
mus festgehalten werden, ist nicht damit zu 
rechnen, dass die horizontalen Finanzströme 

❙10  Vgl. Alexander Grasse, Das deutsche föderale Sys-
tem zwischen Kontinuität und neuer Dynamik, Bo-
logna 2001, S. 37.
❙11  Kirsten Witte, Neuordnung der föderalen Fi-
nanzverfassung Deutschlands ab 2020 unter beson-
derer Berücksichtigung der Kommunen, 27. 9. 2012, 
S. 16: www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/ 
SID- E4A 230 40- 09FA 186C/bst/xcms_bst_dms_ 36 5 
43 __2.pdf (5. 2. 2013).

http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-E4A23040-09FA186C/bst/xcms_bst_dms_36543__2.pdf
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-E4A23040-09FA186C/bst/xcms_bst_dms_36543__2.pdf
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-E4A23040-09FA186C/bst/xcms_bst_dms_36543__2.pdf
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auf kurze Sicht eingestellt werden können. 
So, wie es jetzt ist, kann es aber nicht blei-
ben – diese Meinung vertreten zumindest die 
Landesregierungen von Bayern und Hessen, 
die im Februar 2013 eine Klage beim Bun-
desverfassungsgericht auf den Weg gebracht 
 haben. 

Trotz der medialen Aufmerksamkeit, die 
dieser Schritt zurzeit erlangt: Es ist nicht die 
erste Klage in Karlsruhe gegen den Länder-
finanzausgleich. In den Entscheidungen der 
Jahre 1986 und 1992 musste sich das Bun-
desverfassungsgericht vor allem mit der Rol-
le der Bundesergänzungszuweisungen befas-
sen. ❙12 Außerdem urteilte das Gericht, dass 
die Finanzkraft der Gemeinden berücksich-
tigt werden müsse. 1999 erzielten die Klä-
ger – auch damals die Geberländer Bayern, 
Baden-Württemberg und Hessen (allerdings 
unter rot-grüner Landesregierung) – einen 
Teilerfolg: Das Bundesverfassungsgericht 
entschied, dass der Finanzausgleich in der 
geltenden Form verfassungswidrig war und 
verordnete eine Neuregelung. 

Im Einzelnen befanden die Verfassungs-
richter, dass der Finanzausgleich nicht dazu 
führen dürfe, dass ein Empfängerland über 
den Durchschnitt angehoben wird (Nivel-
lierungsverbot). Zudem dürfe nur die natür-
liche und keine gewichtete Einwohnerzahl 
als Bezugsgröße heranzogen werden – so-
fern sie nicht auf objektivierbaren Kriteri-
en beruhe. ❙13 Das Gericht forderte damit die 
Gestaltung eines Maßstäbegesetzes, das die 
zentralen Größen und Faktoren des Aus-
gleichs konkretisieren sollte, überließ die 
detaillierte Gestaltung aber der Politik. 
Das Maßstäbegesetz sowie das ergänzen-
de Finanzausgleichsgesetz sind seit 2005 in 
Kraft – ein Ausgleichssystem mit Verfalls-
datum, denn die Regelungen sind bis Ende 
2019 befristet.

Anlass für eine neuerliche Reform besteht 
allemal, denn die Kritik ist auch jenseits der 
aktuellen Klage nicht verstummt. Die Haupt-
kritikpunkte lauten Intransparenz, Wett-

❙12  2006 beschäftigte sich das Bundesverfassungsge-
richt noch einmal auf Antrag des Landes Berlin mit 
den Bundesergänzungszuweisungen und lehnte in 
diesem Zusammenhang Sanierungshilfen für Berlin 
ab (Az. 2 BvF 3/03).
❙13  Vgl. A. Grasse (Anm. 10), S. 40.

bewerbsfeindlichkeit und Ineffizienz. Ein 
weiteres Kernargument, das nicht nur Wis-
senschaftler, sondern auch Politiker ins Feld 
führen, lautet, dass das System von Fehlan-
reizen bestimmt sei: „Die Fehlanreize im 
jetzigen Länderfinanzausgleich betreffen 
sowohl die Geberländer als auch die Nehmer-
länder. Alle haben keinen Anreiz, mehr Steu-
ern einzunehmen, da nur wenig von diesen 
Mehreinnahmen in den eigenen Landeskas-
sen bleibt“, erklärte vor Kurzem die hessische 
Landtagsfraktion der Grünen. ❙14 

Darüber hinaus trägt der Länderfinanz-
ausgleich nicht immer dazu bei, dass sich Le-
bensverhältnisse angleichen, sondern dass 
sich bestehende Verhältnisse zementieren. 
Aktuelle Beispiele dafür liefert der Stabili-
tätsrat: Dieses Gremium wurde im Zuge der 
Fö dera lis mus reform II 2009 geschaffen und 
dient dazu, die Haushalte von Bund und Län-
dern zu überwachen. Der Stabilitätsrat stellt 
drohende Haushaltsnotlagen fest und leitet 
Sanierungsverfahren ein. Aktuell sind vier 
Nehmerländer des Finanzausgleichs in sol-
chen Sanierungsverfahren: Berlin, Bremen, 
Saarland und Schleswig-Holstein.

Mangelnde Transparenz  
und Nachvollziehbarkeit

Ein weiterer Kritikpunkt ist das Berech-
nungsverfahren an sich. Für Steuerzahler 
und manchen Politiker gleichermaßen in-
transparent, fördert der komplexe Rechen-
weg Stammtischparolen und liefert Munition 
für Wahlkampfzeiten. Dazu kommt das Pro-
blem der mangelnden Nachvollziehbarkeit. 
Ob darüber hinaus die Zahl der Einwohner 
ausreicht, um den Finanzbedarf eines Landes 
abzubilden, darf bezweifelt werden – selbst 
wenn bestimmte Prozesse, etwa der Einwoh-
nerrückgang in einigen ostdeutschen Län-
dern, durch „Einwohnerveredelung“, aus-
geglichen werden sollen. Die Alters- und 
Erwerbsstruktur der jeweiligen Bevölkerung 
ist damit noch nicht berücksichtigt – und 

❙14  Pressestelle der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
im Hessischen Landtag, Klage gegen den Länderfinanz-
ausgleich kann eine Chance sein, 5. 2. 2013, http://bun 
des pres se por tal.de/hessen/item/ 8590-gr%C3% BC-
ne-klage-gegen-den-l%C3%A4nderfinanzausgleich-
kann-eine-chance-sein-%E2%80%93-bedingungen-
stichhaltige-begr%C3%BCndung,–eigenes-konzept,–
kein-wahlkampfget%C3%B6se.html (13. 2. 2013).

http://bundespresseportal.de/hessen/item/8590-gr%C3%BCne-klage-gegen-den-l%C3%A4nderfinanzausgleich-kann-eine-chance-sein-%E2%80%93-bedingungen-stichhaltige-begr%C3%BCndung,�eigenes-konzept,�kein-wahlkampfget%C3%B6se.html
http://bundespresseportal.de/hessen/item/8590-gr%C3%BCne-klage-gegen-den-l%C3%A4nderfinanzausgleich-kann-eine-chance-sein-%E2%80%93-bedingungen-stichhaltige-begr%C3%BCndung,�eigenes-konzept,�kein-wahlkampfget%C3%B6se.html
http://bundespresseportal.de/hessen/item/8590-gr%C3%BCne-klage-gegen-den-l%C3%A4nderfinanzausgleich-kann-eine-chance-sein-%E2%80%93-bedingungen-stichhaltige-begr%C3%BCndung,�eigenes-konzept,�kein-wahlkampfget%C3%B6se.html
http://bundespresseportal.de/hessen/item/8590-gr%C3%BCne-klage-gegen-den-l%C3%A4nderfinanzausgleich-kann-eine-chance-sein-%E2%80%93-bedingungen-stichhaltige-begr%C3%BCndung,�eigenes-konzept,�kein-wahlkampfget%C3%B6se.html
http://bundespresseportal.de/hessen/item/8590-gr%C3%BCne-klage-gegen-den-l%C3%A4nderfinanzausgleich-kann-eine-chance-sein-%E2%80%93-bedingungen-stichhaltige-begr%C3%BCndung,�eigenes-konzept,�kein-wahlkampfget%C3%B6se.html
http://bundespresseportal.de/hessen/item/8590-gr%C3%BCne-klage-gegen-den-l%C3%A4nderfinanzausgleich-kann-eine-chance-sein-%E2%80%93-bedingungen-stichhaltige-begr%C3%BCndung,�eigenes-konzept,�kein-wahlkampfget%C3%B6se.html
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schlägt sich dennoch in Kosten nieder, bei-
spielsweise für Wohnungsbau oder soziale 
Hilfeleistungen. 

Experten befürworten daher nicht nur, de-
mografische oder Arbeitsmarktfaktoren in 
das System zu integrieren. Vielmehr soll auch 
das Konnexitätsprinzip nicht mehr an der 
Verwaltungsebene festgemacht werden, frei 
nach dem Motto „Wer bestellt, soll bezahlen“. 
„Schlussendlich sind auch finanzschwache 
Länder und Kommunen, wiederum bezogen 
auf die Ausgaben pro Einwohner, durch diese 
Aufgaben stärker belastet als finanzstarke. In 
diesen Fällen verdrängen übertragene Auf-
gaben des Bundes eigene politische Prioritä-
ten und schränken die Handlungsfähigkeit 
der Gliedstaaten und ihrer Kommunen wei-
ter ein.“ ❙15

Die Reformvorschläge – zumindest aus der 
Wissenschaft – sind inzwischen fast genauso 
zahlreich wie die Kritikpunkte am Länder-
finanzausgleich. Die Politik hat sich bislang 
trotz verschiedener Ansätze zur Föderalis-
musreform in den jeweiligen Kommissionen 
auf kein gemeinsames, parteiübergreifendes 
Konzept verständigen können. Ein Reform-
vorschlag von mehreren Grünen-Landtags-
fraktionen, der von der Universität Konstanz 
ausgearbeitet wurde, sah beispielsweise die 
Abschaffung des horizontalen Finanzaus-
gleichs, ein neues Verteilungssystem für die 
Umsatzsteuer sowie zeitlich befristete Aus-
gleichszahlungen des Bundes für betroffe-
ne Länder vor. Das politische Problem bei 
diesem Vorschlag: Politiker aus den eigenen 
Reihen distanzierten sich umgehend von den 
Modellrechnungen. 

Andere Konzepte setzen auf eine Neuord-
nung des bestehenden Systems, etwa den Ver-
zicht auf die Einwohnerveredelung, das voll-
ständige Einbeziehen der Gemeindesteuern 
in die Berechnung der Finanzkraft oder die 
Abschaffung des Umsatzsteuervorwegaus-
gleichs. 

Ein weiterer Vorschlag stammt aus dem 
Eckpunktepapier für die aktuelle Klage-
schrift der drei Geberländer: Sie fordern, dass 
Berlin gesondert durch den Bund finanziert 
wird – analog zur US-Hauptstadt Washing-
ton, die kein Bundesstaat, sondern ein Dis-

❙15  K. Witte (Anm. 11), S. 15.

trikt ist. Der Etat wird vollständig von der 
US-amerikanischen Regierung bestritten – 
allerdings auch inhaltlich bestimmt. 

Eine andere Anregung geht in die Rich-
tung, die Steuerverteilung neu zu ordnen – 
bis hin zu mehr Steuerautonomie für die 
einzelnen Länder, beispielsweise durch un-
terschiedliche Zu- oder Abschläge bei der 
Einkommen- und Körperschaftsteuer. Der 
Preis für den größeren Wettbewerb zwi-
schen den Ländern wäre allerdings, dass 
sich die (bestehenden) Unterschiede in den 
Lebensverhältnissen vergrößern würden. 
Wenn jedoch alle Länder daran interessiert 
sind, dass keines zurückbleibt, dürfte künf-
tig nur eine Alternative bleiben: mehr ver-
tikaler denn horizontaler Ausgleich. Dafür 
könnten die Bundesergänzungszuweisun-
gen gestärkt werden, Berlin könnte mit einer 
Art „Bundeshauptstadthilfe“ Finanzhilfen 
vom Bund erhalten. ❙16 Denkbar ist auch, dass 
schwächere Länder (erneut) darüber nach-
denken, sich zusammenzuschließen und die 
Aufgaben gemeinsam zu bewältigen. 

Wichtig dürfte aber vor allem sein, dass die 
nächste Reform des Länderfinanzausgleichs 
ein größerer Wurf wird als die vorangegan-
genen, die bislang nur kleinteilige Ansätze 
lieferten. Die seit mehr als 40 Jahren gelten-
de Finanzverfassung wurde unter ganz ande-
ren Voraussetzungen und gesellschaftlichen 
Bedingungen entwickelt als denen, die wir 
heute vorfinden: Öffentliche Verschuldung, 
Arbeitslosigkeit und die demografische Ent-
wicklung sind Themen, denen der Finanz-
ausgleich nur noch bedingt gerecht wird. All 
diese Punkte muss eine grundlegende Reform 
berücksichtigen, wenn der Länderfinanzaus-
gleich zurück zur gelebten Solidarität finden 
soll – ohne Verfallsdatum. 

❙16  Vgl. Konferenz der haushalts- und finanzpo-
litischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktionen der 
Länder, Eckpunkte für eine Reform des Länderfi-
nanzausgleichs und der bundesstaatlichen Finanzbe-
ziehungen, 23. 10. 2012: http://cdu-landtag.de/ down-
load? dokument= 1&file= 185_ eckpunkte_ lfa_ 23_ 10_ 
2012_ gesamt.pdf (5. 2. 2013).

http://cdu-landtag.de/download?dokument=1&file=185_eckpunkte_lfa_23_10_2012_gesamt.pdf
http://cdu-landtag.de/download?dokument=1&file=185_eckpunkte_lfa_23_10_2012_gesamt.pdf
http://cdu-landtag.de/download?dokument=1&file=185_eckpunkte_lfa_23_10_2012_gesamt.pdf
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Joachim Wieland · Gregor Kirchhof 

Staatsverschuldung und Steuer-
einnahmen. Zwei Akzente 

Die folgenden Meinungsbeiträge skizzieren Zusammenhänge zwischen Staatsverschuldung, 
Staatsaufgaben und Steuereinnahmen. Im ersten wird die These vertreten, dass Zwilling der 
Aufgaben- und damit Ausgabenreduzierung die Einnahmen- und damit Steuererhöhung sei. 
Im zweiten wird betont, dass Steuererhöhungen nur dann politisch legitim seien, wenn die Auf-
gaben der öffentlichen Hand überdacht werden und Steuererhöhungen das Maß des Sozialen 
und des Rechts wahren (Anm. d. Red.).
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Steuern sind lästig. Wer Steuern zahlen 
muss, will wenigstens sicher sein, dass 

alle Steuerpflichtigen nach ihren finanziellen 
Möglichkeiten gleich-
mäßig belastet wer-
den. Nur dann kann 
das Staatsdefizit re-
duziert werden, das 
auf mehr als zwei Bil-
lionen Euro angestie-
gen ist und mehr als 
80 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts (BIP) 
ausmacht – weit mehr 

als die im europäischen Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt erlaubten 60 Prozent. Hinzu kom-
men die Milliardenbeträge, die für die Ban-
ken- und Finanzkrise in Form von Bürg-
schaften und Gewährleistungen versprochen 
sind. Pensionslasten tragen zusätzlich zu ei-
ner latenten Verschuldung bei. Diese Schul-
den können mit dem aktuellen Niveau der 
Steuereinnahmen nicht getilgt werden. Ne-
ben der Ausgabensenkung ist die Schließung 
von Steuerlücken dringend notwendig. Die 
Besteuerung muss wieder konsequent an der 
Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen aus-
gerichtet werden. 

Dagegen wird die sogenannte Schulden-
bremse das Verschuldungsproblem Deutsch-

lands nicht lösen. Wenn die Schuldenbrem-
se ihre Aufgabe erfüllt und nicht durch eine 
Verfassungsänderung außer Kraft gesetzt 
wird, bevor sie 2020 ihre volle Wirksamkeit 
erlangt, wird sie ihrem Namen entsprechend 
nur die Neuverschuldung bremsen. Die bis 
2020 angehäuften Schulden lässt sie völlig un-
berührt. Auch genügt der Bund den Anfor-
derungen der Schuldenbremse schon dann, 
wenn er noch Kredite bis zu 0,35 Prozent des 
nominalen BIP aufnimmt (Artikel 115 Ab-
satz 2 Satz 2 Grundgesetz, GG). Er dürfte 
also gegenwärtig noch über neun Milliarden 
Euro jährlich an Neuschulden machen, wenn 
die Schuldenbremse schon voll in Kraft wäre.

Auch die in der Verfassung vorgesehenen 
Sanierungshilfen für die Länder Berlin, Bre-
men, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schles-
wig-Holstein in Höhe von insgesamt 800 Mil-
lionen Euro jährlich (Art. 143d Abs. 2 GG) 
können das Problem nicht lösen. Sie sollen 
den von einer Haushaltsnotlage bedrohten 
Empfängerländern nur helfen, bis 2020 die 
Anforderungen der Schuldenbremse zu erfül-
len. Wenn etwa Bremen die ihm im Gegenzug 
für die Sanierungshilfe auferlegten Konsoli-
dierungsmaßnahmen wie vorgesehen umsetzt 
und einen Haushalt ohne strukturelles Defizit 
vorlegt, wird der bremische Schuldenstand bei 
einem jährlichen Haushaltsvolumen von 4,5 
Milliarden Euro auf über 20 Milliarden Euro 
angestiegen sein und die Zins-Steuerquote des 
Landes ungefähr 20 Prozent betragen. ❙1 Bre-
men wird also – ein niedriges Zinsniveau vo-
rausgesetzt – ein Fünftel seiner Steuerein-

❙1  Vgl. Freie Hansestadt Bremen (Hrsg.), Konsolidie-
rungsbericht 2011, Bremen 2012.

mailto:wieland@uni-speyer.de
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nahmen für Zinszahlungen auf seine Kredite 
aufwenden müssen. Selbst im günstigsten Fall 
kann also die Sanierungshilfe nicht dazu füh-
ren, das Schuldenproblem der von einer Haus-
haltsnotlage bedrohten Länder zu lösen.

Die Politik muss sich deshalb aus eigenem 
Antrieb so rasch wie möglich um einen wirk-
lichen Haushaltsausgleich bemühen: Steuer-
einnahmen und Staatsausgaben müssen zur 
Deckung gebracht werden. In der Vergan-
genheit hat man sich demgegenüber mit ei-
nem rein formellen Ausgleich des Haushalts 
begnügt: Waren die staatlichen oder kommu-
nalen Ausgaben höher als die Steuereinnah-
men, wurden Einnahmen aus der Aufnahme 
von Krediten in den Haushalt eingestellt und 
so der erforderliche Ausgleich auf dem Papier 
herbeigeführt. Unangenehmen Alternativen 
– wie Ausgabenverringerungen durch Aufga-
benreduzierungen oder Einnahmesteigerun-
gen durch Steuererhöhungen – konnte man so 
aus dem Weg gehen. Der Preis war eine stän-
dig steigende Staatsverschuldung. Deshalb 
besteht dringender Handlungsbedarf.

Reduzierungen der Staatsaufgaben sind 
möglich, werden aber auf heftigen politi-
schen Widerstand stoßen. Subventionen wer-
den zwar allgemein gern als Sündenfall be-
zeichnet. Ihre Abschaffung oder wenigstens 
ihre Reduzierung lässt sich im konkreten Fall 
jedoch nur schwer durchsetzen. Auch wer-
den alle sozialstaatlichen Leistungen vom 
Moment ihrer Gewährung an in der Pra-
xis als unantastbarer Besitzstand betrachtet 
und mit aller Kraft verteidigt. Jede Aufga-
benkritik wird nicht nur von den Begüns-
tigten bekämpft, sondern auch von den mit 
der Durchführung der jeweiligen Aufgabe 
betrauten Einrichtungen. Ungeachtet dieser 
Schwierigkeiten muss die öffentliche Hand 
den Umfang der von ihr wahrgenommenen 
Aufgaben verringern, wenn ein wirklicher 
Haushaltsausgleich erreicht werden soll.

Zwilling der Aufgaben- und damit Ausga-
benreduzierung ist die Einnahmen- und damit 
Steuererhöhung. Das aktuelle deutsche Steuer-
niveau liegt mit 23 Prozent in etwa auf der Höhe 
des Steuerniveaus in den USA und der Schweiz. 
Beide Staaten mussten jedoch keine Wiederver-
einigung finanzieren und sind nicht durch die 
Eurorettung belastet. Das sozialstaatliche Netz 
ist in den USA wesentlich weniger dicht als in 
Deutschland. Vor allem wegen dieser Kosten-

faktoren muss das Steuerniveau in Deutschland 
wieder steigen, nachdem es in der Vergangen-
heit zulasten einer steigenden Staatsverschul-
dung zu sehr gesenkt worden ist.

Steuererhöhungen sind jedoch nur dann 
gerecht, wenn sie die Leistungsfähigkeit der 
Steuerzahler nicht überfordern und für die 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung Sorge ge-
tragen wird. Die Steuergerechtigkeit hat in 
Deutschland in den vergangenen Jahren ge-
litten. Die Steuerbelastung der wirtschaftlich 
leistungsfähigeren Steuerzahler ist gesunken, 
die der finanziell schlechter gestellten ist ge-
stiegen. Entsprechend hat sich der Abstand 
zwischen Arm und Reich erhöht. Die Defi-
zite des Steuersystems zeigen sich besonders 
deutlich am Verhältnis der direkten Steuern 
auf Einkommen und Vermögen zu den indi-
rekten Steuern wie der Umsatzsteuer. Direk-
te Steuern sind am Leistungsfähigkeitsprinzip 
ausgerichtet, belasten also tendenziell leis-
tungsfähigere Steuerzahler stärker als leis-
tungsschwächere (vor allem durch die Steu-
erprogression im Einkommensteuerrecht). 
Demgegenüber ist der Steuersatz der indi-
rekten Steuern wie der Umsatzsteuer für alle 
gleich und damit unabhängig von der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit. Während 
das Verhältnis des Aufkommens der direk-
ten Steuern zum Aufkommen der indirekten 
Steuern vor einiger Zeit in Deutschland noch 
60 zu 40 betrug, beläuft es sich mittlerweile 
nach der Erhöhung der Umsatzsteuer und der 
Senkung der Einkommen- und Körperschaft-
steuer umgekehrt auf 40 zu 60. Ein wesentlich 
größerer Anteil der Steuereinnahmen wird 
also aus Steuern erzielt, welche die Finanz-
kraft der Steuerzahler nicht  berücksichtigen. 

Umsatzsteuer. Insbesondere die Umsatz-
steuer, die in Deutschland mittlerweile mit 
über 190 Milliarden Euro ungefähr ein Drit-
tel der jährlichen Steuereinnahmen erbringt, 
wirkt regressiv: Sie belastet Menschen mit ge-
ringem Einkommen stärker als Gutverdienen-
de, weil jene den größten Teil ihrer Einkünf-
te für den Konsum zur Befriedigung ihrer 
Grundbedürfnisse wie Wohnen, Kleidung 
und Lebensmittel ausgeben müssen und da-
rauf Umsatzsteuer zahlen. Wer ein höheres 
Einkommen hat, zahlt dagegen regelmäßig 
einen relativ kleineren Teil für seinen Kon-
sum und entsprechend weniger Umsatzsteuer. 
Umgekehrt wird der ermäßigte Umsatzsteu-
ersatz von sieben Prozent nicht etwa nur auf 
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Grundnahrungsmittel, sondern auch auf Fein-
schmeckerprodukte wie Gänseleber, Frosch-
schenkel, Wachteleier, Süßwasserkrebse, Rie-
sengarnelen und Schildkrötenfleisch sowie 
Weinbrandbohnen und Champagnertrüffel 
erhoben. Auch die Lieferung von Rennpferden 
ist in Deutschland steuerbegünstigt. Ein sach-
licher Grund für diese Subventionierung von 
Luxusartikeln ist nicht ersichtlich. ❙2 Das Glei-
che gilt für die Umsatzsteuerermäßigung für 
Hotelübernachtungen, die zum 1. Januar 2010 
eingeführt wurde. Diese Subvention führt 
zu Steuerausfällen in Milliardenhöhe. Ge-
recht wäre es, auf eine Erhöhung des Anteils 
des Umsatzsteueraufkommens an den Steu-
ereinnahmen des Staates wegen der regressi-
ven Wirkung der Steuer zu verzichten und auf 
Luxus güter den vollen Steuersatz zu erheben.

Vermögensteuer. Auch der Verzicht auf die 
Erhebung der Vermögensteuer ist unter Ge-
sichtspunkten der Steuergerechtigkeit nicht zu 
rechtfertigen. Die Steuer wurde in Deutsch-
land traditionell erhoben, um die wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit zu belasten, die sich 
aus einem großen Vermögen ergibt. Das GG 
setzt die Erhebung der Vermögensteuer vo-
raus, wenn es in Art. 106 Abs. 2 Nr. 1 festlegt, 
dass das Aufkommen der Vermögensteuer den 
Ländern zusteht. Das Bundesverfassungsge-
richt hat 1995 ausdrücklich festgestellt, dass 
der Staat den Vermögensbestand besteuern 
darf. Das Gericht hat zu Recht nur beanstan-
det, dass das damalige Vermögensteuergesetz 
als Folge der Einheitsbewertung Grundeigen-
tum zu niedrig besteuerte. ❙3 Der Gesetzgeber 
hat jedoch auf eine Neuregelung verzichtet 
und zieht in der Konsequenz hohe Vermögen 
ohne überzeugenden Grund nicht zur Finan-
zierung der Staatsausgaben heran.

Vermögensabgaben. Als weiteres Instru-
ment zur Deckung des Finanzbedarfs des 
Staates sieht das GG einmalige Vermögens-
abgaben vor. Ihr Ertrag steht gemäß Art. 106 
Abs. 1 Nr. 5 dem Bund zu. Eine einmalige Ver-
mögensabgabe setzt einen außerordentlichen 
Finanzbedarf voraus. Der bestand als Folge 
der Wiedervereinigung, sodass schon 1990 die 
Erhebung einer Vermögensabgabe sinnvoll ge-
wesen wäre. Stattdessen hat man eine Schul-
denfinanzierung vorgezogen. Sie hat Deutsch-

❙2  Vgl. Bundesrechnungshof (Hrsg.), Bericht nach 
§ 99 BHO, Bonn 2010, S. 14 ff.
❙3  Vgl. BVerfGE 93, 121 (122 und 134 f.).

lands Staatsverschuldung beträchtlich erhöht 
und belastet den Haushalt noch heute. Es ist 
abzusehen, dass die Banken- und Finanzkrise 
erneut einen außerordentlichen Finanzbedarf 
verursachen wird. Sollte sich die Behauptung, 
die von Deutschland übernommenen Ge-
währleistungen und Garantien würden nie fäl-
lig werden, als falsch herausstellen, sollte nicht 
erneut die Flucht in die Verschuldung gewählt, 
sondern eine ehrliche Steuerfinanzierung der 
entstehenden Kosten vorgenommen werden. 
Dazu kann eine einmalige Vermögensabgabe 
auf große Vermögen einen wichtigen Beitrag 
leisten. Die Zahlung der Abgabe kann ebenso 
– wie das auch bei der Lastenausgleichsabga-
be nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall war – 
über einen längeren Zeitraum gestreckt wer-
den, um die abgabepflichtigen Inhaber großer 
Vermögen nicht zu überfordern. ❙4

Erbschaftsteuer. Milliardenausfälle an Steu-
eraufkommen entstehen im Bereich der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer. Sie ist so aus-
gestaltet, dass 95 Prozent aller Nachlässe 
steuerfrei bleiben. Durch die weitgehende 
Steuerbefreiung von Betriebsvermögen erge-
ben sich Gestaltungsmöglichkeiten, die gerade 
bei großen Nachlässen eine legale Steuerver-
meidung ermöglichen. So kann Bargeld ohne 
Schwierigkeiten in eine sogenannte Cash-
GmbH überführt und dann steuerfrei vererbt 
werden. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat im 
September 2012 diese und andere Gestaltungs-
möglichkeiten, die eine steuerfreie Vererbung 
großer Vermögen ermöglichen, als verfas-
sungswidrig qualifiziert und die einschlägigen 
Regelungen dem Bundesverfassungsgericht 
zur Prüfung vorgelegt. ❙5 Durch diese verfas-
sungswidrige Begünstigung reicher Erben ent-
stehen dem Fiskus Milliardenverluste. Gerecht 
wäre demgegenüber eine Belastung aller Erb-
fälle mit einem niedrigen Steuersatz mit mäßi-
ger Progression bei größeren Vermögenswer-
ten. So ließe sich der Ertrag der Erbschaftsteuer 
wesentlich erhöhen und die von der Verfassung 
geforderte Steuer gleich heit durchsetzen.

Einkommensteuer. Spürbare Gerechtigkeits-
defizite, die zu beträchtlichen Einnahmever-
lusten des Staates führen, weist auch das Ein-

❙4  Vgl. Joachim Wieland, Vermögensabgaben im Sin-
ne von Art. 106 Abs. 1 Nr. 5 GG, Rechtsgutachten, 
Düsseldorf 2012.
❙5  Vgl. BFH, Beschluss vom 27. 9. 2012, II R 9/11, ZEV 
2012, 599 (607 ff.).
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kommensteuerrecht auf. Der Spitzensteuersatz, 
der in den 1980er Jahren 56 Prozent und in den 
1990er Jahren noch 53 Prozent betrug, ist auf 
42 Prozent beziehungsweise 45 Prozent bei 
jährlichen Einkünften über 250 730 Euro („Rei-
chensteuer“) abgesenkt worden. Dem Prinzip 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit würde 
bei höheren Einkünften ein Spitzensteuersatz 
von etwa 50 Prozent besser entsprechen. 

Zudem ist das Ehegattensplitting nicht ge-
rechtfertigt, weil dem deutschen Steuerrecht 
im Grundsatz die Individualbesteuerung zu-
grunde liegt. Für eine steuerliche Privilegie-
rung einer kinderlosen Ehe ist kein nach-
vollziehbarer Grund ersichtlich. Ferner ist 
es inkonsequent, gleichgeschlechtliche Part-
nerschaften von dem Privileg auszuschließen. 
Sachgerecht ist demgegenüber eine realitäts-
gerechte Anrechnung der Kosten, die Kin-
der verursachen. Hier sollte jedes Kind dem 
Staat gleich viel wert sein und die höhere Ent-
lastung pro Kind für Bezieher höherer Ein-
kommen beseitigt werden. Da das Existenz-
minimum Erwachsener als Grundfreibetrag 
berücksichtigt wird, sollte für das Existenz-
minimum der Kinder das Gleiche gelten. Be-
treuungsaufwand, der gegenwärtig die Steu-
erlast verringert, auch wenn den Eltern keine 
Ausgaben entstehen, sollte nicht länger zu 
einer niedrigeren Einkommensbesteuerung 
führen. Von den Einkünften abgezogen wer-
den dürfen im Einkommensteuerrecht nur 
tatsächliche Ausgaben. Gegenwärtig zahlt der 
Staat wirtschaftlich ein Betreuungsgehalt, das 
mit höheren Einkünften auch noch zunimmt. 

Stärker bekämpft werden muss auch die 
Steuerhinterziehung. Nach Schätzungen des 
Bundesfinanzministeriums ist mindestens 
mit 60 bis 95 Milliarden Euro unversteuerten 
deutschen Geldern in der Schweiz zu rech-
nen. Deutschland sollte insoweit gegenüber 
der Schweiz auf der gleichen Unterstützung 
zur Durchsetzung seiner Steueransprüche 
bestehen, wie sie die USA längst durchgesetzt 
haben. Auch so könnte das Aufkommen der 
Einkommensteuer fühlbar gesteigert werden. 
Außerdem müsste die Abgeltungsteuer für 
Kapitaleinkünfte aus Gerechtigkeitsgründen 
erhöht werden. Es ist kaum einzusehen, wa-
rum bei gleichem Einkommen mehr Steuern 
bezahlt werden müssen, wenn Einkünfte aus 
selbstständiger oder abhängiger Arbeit erzielt 
werden, als wenn Zinsen und Dividenden be-
zogen werden.

Unternehmensteuern. Ein großes Problem 
bildet auch die Besteuerung von Unterneh-
men. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
hat in jüngerer Zeit die Grundfreiheiten des 
Unionsrechts häufig so ausgelegt, dass sie den 
Unternehmen das Recht geben, ihre Steuern 
in den Mitgliedsländern der Union zu zah-
len, in denen das Steuerniveau am niedrigsten 
ist. Gerecht wäre jedoch eine Besteuerung, die 
sich an dem Ort der wirtschaftlichen Wert-
schöpfung orientiert. Wenn ein Unternehmen 
die Infrastruktur eines Staates in Anspruch 
nimmt, um dort zur Erzielung von Gewinnen 
tätig zu werden, steht diesem Staat auch das 
Steueraufkommen aus der Wertschöpfung zu. 
Es ist ein Missverständnis des EuGH, aus den 
wirtschaftlichen Grundfreiheiten ein Recht 
auf die Inanspruchnahme eines möglichst 
niedrigen Steuersatzes abzuleiten. Die EU-
Mitgliedstaaten haben vielmehr ihre Steuer-
basis bewusst dadurch geschützt, dass sie dem 
Unionsgesetzgeber die Regelung der direk-
ten Besteuerung von Unternehmensgewinnen 
nicht übertragen haben. Das muss auch der 
EuGH respektieren. ❙6 Besonders deutlich wird 
diese Fehlentwicklung, wenn international tä-
tige Unternehmen ihren Gewinn aus den Ver-
käufen in Deutschland in Ländern mit nied-
rigeren Steuersätzen versteuern – und damit 
Milliarden Euro Steuern sparen. ❙7

Nur wenn der deutsche Steuergesetzge-
ber die aufgezeigten Gerechtigkeitslücken 
schließt, wird die Gleichmäßigkeit der Be-
steuerung gewahrt. Sie ist Voraussetzung 
dafür, dass Steuergerechtigkeit herrscht und 
alle Steuerpflichtigen ihren Beitrag zur Rück-
führung der Staatsverschuldung und zur Fi-
nanzierung des Gemeinwesens leisten. Mehr 
Steuern zu zahlen, ist wenig erfreulich, aber 
angesichts der Staatsverschuldung unver-
meidbar. Hinzukommen muss zwar die Re-
duzierung von Ausgaben des Staates. Sie al-
lein wird jedoch nicht ausreichen, um die 
öffentlichen Haushalte wieder auf eine ge-
sunde Grundlage zu stellen.

❙6  Vgl. Joachim Wieland, Der EuGH als Steuerge-
setzgeber?, in: Jutta Kruthoffer-Röwekamp (Hrsg.), 
Die Rechtsprechung des EuGH in ihrer Bedeutung 
für das nationale und internationale Recht der direk-
ten Steuern, Baden-Baden 2010, S. 157 ff.
❙7  Vgl. etwa das Beispiel Amazon: Handelsblatt vom 
7. 12. 2012.
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Die Finanzkrise ist eine Krise des Rechts-
staats und der Demokratie. Hätten 

Deutschland und andere europäische Staaten 
in der Zeit vor der Kri-
se nicht in einem kon-
tinuierlichen Rechts-
bruch die Staatsschul-
den auf ein kaum trag-
bares Maß erhöht, 
die Krise wäre wahr-
scheinlich schon ge-
meistert, der Schaden 
für die Gemeinwesen, 
für den sozialen Staat 

und die Demokratie, wäre jedenfalls deutlich 
geringer. Das Europarecht setzt der Staatsver-
schuldung klare Grenzen. Das geplante oder 
tatsächliche öffentliche Defizit darf nicht drei 
Prozent, der öffentliche Schuldenstand nicht 
60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
zu Marktpreisen überschreiten. Neben an-
deren europäischen Staaten verletzen auch 
die sogenannten Musterschüler Deutschland 
und Frankreich seit rund zehn Jahren – also 
bereits vor der Finanzkrise – diese Referenz-
werte. Seit dem Jahr 2010 wahren nur Estland, 
Luxemburg und Finnland, also lediglich drei 
der 17 Euro staaten dieses Maß. Der Schulden-
stand beträgt im Euroraum durchschnittlich 
gegenwärtig nicht die geforderten 60, sondern 
über 90 Prozent des BIP. ❙1 

Deutschland hat aber nicht nur die europä-
ischen, sondern auch die grundgesetzlichen 
Schuldengrenzen kontinuierlich missachtet. 
Seit den 1970er Jahren wurde der Kredit ent-
gegen den Vorgaben des Grundgesetzes zu 
einem selbstverständlichen Finanzierungs-
mittel der öffentlichen Hand. Historisch hät-
te die umgekehrte Entwicklung näher gele-
gen. Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten 
einzigartige Aufbauarbeiten von vergleichs-
weise wenigen Menschen geleistet werden. 
Die Politik versuchte später, Staatsschulden 
damit zu rechtfertigen, dass eine Sondersitu-
ation zum Nutzen späterer Generationen zu 

meistern sei. Zu keinem Zeitpunkt der Ge-
schichte der Bundesrepublik war diese Ar-
gumentation treffender als unmittelbar nach 
dem Krieg – Schulden wurden aber kaum 
aufgenommen. ❙2 

Den Paradigmenwechsel im Umgang 
mit den Staatsschulden mag der Rücktritt 
des Bundesfinanzministers Alex Möller im 
Frühjahr 1971 verdeutlichen. Möller woll-
te eine Kreditaufnahme des Bundes von um-
gerechnet über acht Milliarden Euro nicht 
verantworten und trat in Sorge um die „fi-
nanzpolitische Solidität“ zurück. ❙3 Aus ver-
gleichbaren Motiven ist seitdem kein Fi-
nanzminister zurückgetreten, obwohl die 
beschriebenen Gefahren größer geworden 
sind. Vielmehr erlaubt die 2009 in Kraft ge-
tretene neue Schuldenbremse des Grundge-
setzes (GG) dem Bund nun, Kredite in Höhe 
von 0,35 Prozent des BIP aufzunehmen. Dies 
wären gegenwärtig rund neun Milliarden 
Euro ❙4 und damit etwas mehr als der Betrag, 
der den Finanzminister rund 40 Jahre zuvor 
zum Rücktritt bewegte.

Die Folgen der Rechtsvergessenheit sind 
dramatisch. Die expliziten Schulden der Bun-
desrepublik betragen gegenwärtig über 2000 
Milliarden Euro, also im Vergleich zum Be-
ginn der 1970er Jahre mehr als das 30-Fache. ❙5 
Hinzu treten die schwer zu bemessenden, 
aber deutlich höheren impliziten Staatsschul-
den, die auf zukünftige Leistungen aus den 
umlagefinanzierten Sozialversicherungen und 
Versorgungsansprüchen der Beamten zu-
rückzuführen sind. Die Gesamtlast wird sich 
aufgrund der wenig vitalen demografischen 
Entwicklung in Deutschland beträchtlich 
 erhöhen. 

Die Staatsschuldenpolitik war und ist „zu-
kunftsvergessen“. In der Zeit vor der Fi-

❙1  Vgl. Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
(Hrsg.), Monatsbericht Dezember 2012, Berlin 
2012, S. 86 f. 
❙2  Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Schulden der 
öffentlichen Haushalte, Wiesbaden 2012, S. 23 f.
❙3  Vgl. Alex Möller, Genosse Generaldirektor, Mün-
chen 1978, S. 486; ders., Tatort Politik, München 
1982, S. 366 ff. Vgl. zur Kreditaufnahme: Statistisches 
Bundesamt (Anm. 2), S. 23 f. 
❙4  Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Brutto-
inlands produkt 2011 für Deutschland, Wiesbaden 
2012, S. 12.
❙5  Vgl. BMF (Anm. 1), S. 83; Statistisches Bundesamt 
(Anm. 2), S. 21, S. 25.
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nanzkrise, in den Jahren 1950 bis 2008, ha-
ben Bund, Länder und Gemeinden rund 1600 
Milliarden Euro an Krediten aufgenommen 
und etwa 1500 Milliarden Euro für Zinsen 
ausgegeben. ❙6 Die Finanzkraft der öffentli-
chen Hand wurde durch die Kreditaufnahme 
also kaum erhöht. Die immensen Zins- und 
Tilgungslasten werden das Gemeinwesen 
aber lange behindern. 

Der kontinuierliche Rechtsbruch hat die 
Finanzkrise dramatisch verschärft und die 
parlamentarische Demokratie nachhaltig ge-
schwächt. Dies liegt für Griechenland auf der 
Hand. Doch auch der Entscheidungsraum 
des Deutschen Bundestags hat sich deutlich 
verkleinert, wenn dieser im zweitgrößten 
Haushaltsposten jährlich rund 30 Milliarden 
Euro allein für Schuldzinsen ausgibt, ❙7 wenn 
die Gewährleistungen für die „Eurorettung“ 
den Entscheidungsraum weiter verengen, 
wenn eine Zinserhöhung um ein Prozent die 
jährliche Zinslast des Bundes um rund zehn 
Milliarden Euro erhöhen würde ❙8 und so eine 
Abhängigkeit der Politik vom Finanzmarkt 
deutlich wird. Absprachen zwischen Regie-
rungen werden nicht zu Unrecht als notwen-
dige Folge der europäischen Integration, der 
internationalen Zusammenarbeit und insbe-
sondere der Krisenbewältigung verstanden. 
Doch dürfen sich die nationalen Parlamente 
nicht damit begnügen, die errungenen Kom-
promisse nur noch nachzuzeichnen. Bundes-
tag und Bundesrat haben dem Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM) zugestimmt, 
ohne dass die Abgeordneten hierüber um-
fassend und kritisch debattiert hätten. Hät-
te eine solche Debatte stattgefunden, wäre 
wahrscheinlich besseres Recht gesetzt, zu-
mindest aber das notwendige Vertrauen in 
die eingeschlagenen Wege gestärkt worden.

Nach Jahrzehnten der Missachtung des 
Stabilitätsrechts setzen Deutschland und Eu-
ropa nun auf das Recht, um die Finanzkri-
se zu bewältigen. Mit den Reformen in den 
Jahren 2009 und 2012 wurde für einen Weg 

❙6  Vgl. Institut für den öffentlichen Sektor (Hrsg.), 
Runter vom Schuldenberg, 2011, S. 10 f.: www.pub-
licgovernance.de/docs/Positionspapier_Runter_vom_
Schuldenberg.pdf (29. 1. 2013).
❙7  Vgl. BMF (Anm. 1), S. 74.
❙8  Vgl. Bund der Steuerzahler (Hrsg.), Zinsausgaben 
der öffentlichen Haushalte in Deutschland, Berlin 
2011.

zurück zum Recht Übergangsrecht geschaf-
fen. ❙9 Dieser Weg ist – hier ist der Begriff tref-
fend – alternativlos. ❙10 Freiheit und Demokra-
tie sind ohne das Recht nicht möglich. Der 
Schaden für den Rechtsstaat und der Vertrau-
ensverlust wären kaum tragbar, wenn das neu 
erlassene deutsche und europäische Staats-
schuldenrecht umgehend wieder verletzt 
würde. Ohne die parlamentarischen und öf-
fentlichen Debatten über die Bewältigung der 
Finanzkrise wird das für diese Herkulesauf-
gabe notwendige Vertrauen der Bürger – auch 
der Finanzmärkte – kaum gewonnen. 

Modell des sozialen Staats

Demokratie und der soziale Rechtsstaat sind 
Voraussetzungen legitimer öffentlicher Ge-
walt. Die hohe Staatsverschuldung stellt ge-
genwärtig insbesondere die Fragen nach der 
Sicherheit sozialer Leistungen, nach dem Be-
stand von Geldvermögen, aufgrund der nied-
rigen Zinsen auch nach dem Erhalt von Ver-
sicherungsleistungen, die für viele für das 
Auskommen nach dem Erwerbsleben maß-
geblich sind, und schließlich nach der Gleich-
heit in der Zeit und nach der Lastenverteilung 
zwischen den Generationen. Selbstredend 
sollte sich keine öffentliche Hand sozialstaat-
liche Hypertrophien leisten. Doch sind die 
Hilfen für Bedürftige, die hohen Standards 
in den Krankenversicherungen, allgemein die 
sozialstaatlichen Leistungen zentrale Errun-
genschaften unseres Gemeinwesens, die bei-
zubehalten sind. Die Finanzkrise darf nicht 
dazu führen, den sozialen Staat zu vernach-
lässigen. Dieser muss vielmehr – wie Rechts-
staat und Demokratie – zu einem Modell, 
zum Maß für andere Staaten werden. 

Gleichwohl verdeutlicht die Finanz krise, 
dass Einsparungen bei den Ausgaben des 
Staates und der Europäischen Union vorzu-
nehmen, die nationalen und europäischen 
Aufgaben der öffentlichen Hand zu über-
denken und angemessen zurückzuschneiden 
sind. Nur dann wird der Schuldenabbau ge-
lingen und ist der Ruf nach Steuererhöhun-

❙9  Vgl. Art. 143d GG; Art. 12 ESM; Art. 3 Vertrag 
über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der 
Wirtschafts- und Währungsunion.
❙10  Vgl. Andreas Voßkuhle, Rede zum Präsidenten-
wechsel beim Bundesverfassungsgericht am 14. Mai 
2010 in Karlsruhe.
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gen politisch legitim. Etwaige Steuererhö-
hungen müssen das Maß des Sozialen und des 
Rechts wahren. 

Die Umsatzsteuer ist die größte Steuer-
quelle des Staates. Eine Umsatzsteuerer-
höhung könnte die Staatseinnahmen daher 
erheblich steigern. Die Umsatzsteuer un-
terscheidet nicht unmittelbar nach der indi-
viduellen Leistungsfähigkeit, differenziert 
kaum nach den Gründen, warum umsatz-
steuerpflichtige Leistungen entgegengenom-
men werden, ob jemand konsumieren muss 
oder eine leicht verzichtbare Kaufentschei-
dung trifft. Erhöhungen der Umsatzsteu-
er, wie auch der weniger ergiebigen Energie- 
oder Kfz-Steuern, drohen daher, die soziale 
Perspektive zu vernachlässigen, insbesonde-
re Leistungsschwache übermäßig zu belas-
ten. Die Umsatzsteuer sollte folglich nicht 
erhöht werden. 

Eine maßvolle Erhöhung der Erbschaftsteuer 
würde aufgrund des geringen Aufkommens 
die Einnahmen kaum erhöhen. Gegenwärtig 
werden ernsthafte verfassungsrechtliche Ein-
wände gegen das geltende Erbschafsteuersys-
tem erhoben. Die Erbschaftsteuer werde – so 
die Kritik – nicht im Sinne einer Leistungs-
gerechtigkeit gleichmäßig erhoben. ❙11 Von ei-
ner Erbschaftsteuererhöhung sollte daher je-
denfalls gegenwärtig Abstand genommen 
 werden.

Nicht zu Unrecht konzentriert sich die 
Diskussion über Steuererhöhungen auf die 
Einkommensteuer. Sie wird – trotz zahlrei-
cher Steuerschlupflöcher und Systembrü-
che – als die gleichheitsgerechteste Steuer be-
zeichnet, weil sie am ehesten die subjektive 
Leistungsfähigkeit, die persönlichen Verhält-
nisse des Steuerpflichtigen berücksichtigt.  ❙12 

Schließlich wird erwogen, eine einma-
lige Vermögensabgabe einzuführen, um 
hierdurch die Lasten der Krise zu finan-
zieren. Eine solche Abgabe verletzt aber je-
denfalls gegenwärtig die Verfassung, droht 
den rechtsstaatlichen Pfad zur Überwindung 
der Finanzkrise zu verlassen. Der Bund darf 
„einmalige Vermögensabgaben“ im Sinne des 
Art. 106 Abs. 1 Nr. 5 (1) GG unter drei Vo-

❙11  Vgl. BFH vom 27. 9. 2012 – II R 9/11. 
❙12  Klaus Tipke et al., Steuerrecht, 20. völlig über-
arbeitete Auflage, Köln 2010, § 9 Rn. 1. 

raussetzungen erheben. ❙13 Das Adjektiv ein-
malig und der Begriff der Abgabe betonen, 
dass die Vermögensabgabe in Abgrenzung 
zur Vermögensteuer nur einmal und nicht 
laufend erhoben werden darf (einmalige Er-
hebung), um einen besonderen Bedarf des 
Bundes zu finanzieren (Zweckbindung im 
Bundeshaushalt). Das GG sprach in seiner ur-
sprünglichen Fassung von „einmaligen Zwe-
cken dienenden Vermögensabgaben“. ❙14 Im 
Jahr 1955 wurde der Wortlaut in die geltende 
Fassung geändert, ❙15 ohne das Regelungskon-
zept zu ändern. Die Verfassung bestätigt so 
die Debatten im Parlamentarischen Rat, wo-
nach eine einmalige Abgabe geregelt werden 
sollte, „die unter Umständen erhoben werden 
muss“, die „bei Notständen“ abzuführen sei 
(einzigartige Situation und Finanzlast). ❙16 

Diese Deutung wurde jüngst in Teilen be-
stätigt – jedoch mit einem maßgeblichen Un-
terschied: Das GG fordere nur einen außer-
ordentlichen Finanzbedarf des Bundes. Auf 
die Ursachen dieses Bedarfs, auf ein einzig-
artiges Ereignis komme es nicht an. ❙17 Wort-
laut, Entstehungsgeschichte, System und Re-
gelungsgrund der Bestimmung stehen dieser 
Deutung allerdings entgegen. Rein aus den 
Kosten ist die Einmaligkeit der Vermögens-
abgabe, ist der „Notstand“, sind die „ein-
maligen Zwecke“ kaum zu definieren. An-
sonsten bestünde die Gefahr, dass der Bund 
maßlos Finanzmittel ausgibt, etwa die Ga-
rantien für die Eurorettung deutlich erhöht, 
um einmalige Vermögensabgaben zu recht-
fertigen. Die Vermögensabgabe will in einer 
Not die für ihre Linderung maßgeblichen 
Mittel bereitstellen, nicht aber jeden beson-
deren Finanzbedarf des Bundes stillen. Die 
öffentliche Hand greift durch die einmalige 
Abgabe auf Vermögen zu, die zu einem be-
stimmten Zeitpunkt eine gewisse Höhe er-
reicht haben. Die Vermögensabgabe muss 
sich daher in besonderer Weise vor dem 

❙13  Vgl. Gregor Kirchhof, Vermögensabgaben aus 
verfassungsrechtlicher Sicht, in: Steuer und Wirt-
schaft, 88 (2011), S. 191 ff. (m. w. H.).
❙14  Art. 106 Abs. 1 GG vom 23. Mai 1949, BGBl. 1.
❙15  Vgl. Änderung vom 23. Dezember 1955, BGBl. I, 
817.
❙16  Der Parlamentarische Rat: 1948–1949, Bd. 12, he-
rausgegeben vom Deutschen Bundestag und vom 
Bundesarchiv, München 1999, S. 423 f.
❙17  Vgl. Joachim Wieland, Vermögensabgaben im Sin-
ne von Art. 106 Abs. 1 Nr. 5 GG, Rechtsgutachten, 
Düsseldorf 2012, S. 21 ff., S. 33 f.
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Gleichheitssatz rechtfertigen, weil – anders 
als bei der Vermögensteuer – Vermögen, die 
kurz vor oder nach dem Stichtag das abga-
benpflichtige Maß erreichen, nicht herange-
zogen werden. Diese Rechtfertigung gelingt 
aufgrund der einzigartigen Situation, die an-
ders nicht zu meistern ist. Nur in diesen Fäl-
len erlaubt das Grundgesetz, durch die Ver-
mögensabgabe und Vermögensteuer doppelt 
auf das Vermögen zuzugreifen. 

Im Zusammenhang mit dieser Diskussi-
on wird gegenwärtig angenommen, die Fi-
nanzkrise verursache eine einmalige Finanz-
last, die eine einmalige Vermögensabgabe 
rechtfertige. Der Gesetzgeber habe die Ban-
ken- und Finanzkrise bereits als außerge-
wöhnliche Notsituation im Sinne der neuen 
grundgesetzlichen Schuldenbremse begrif-
fen. ❙18 Das Bundesverfassungsgericht werde 
diese Einschätzung in einem möglichen Ver-
fahren gegen eine einmalige Vermögensabga-
be kaum beanstanden. ❙19

Doch unterscheiden sich die Vorgaben für 
einmalige Vermögensabgaben von den au-
ßergewöhnlichen Notsituationen, welche 
die neue Schuldenbremse regelt. Die Schul-
denbremse erlaubt in Krisenlagen  Kredite 
aufzunehmen, die aber in angemessener 
Frist zurückzuführen sind. ❙20 Demgegen-
über geht Art. 106 Abs. 1 Nr. 5 (1) GG von 
einem höheren Finanzbedarf aus, der gerade 
nicht zeitnah durch die allgemeinen Staats-
einnahmen gemeistert werden kann. Dieser 
Bedarf könnte in Orientierung am Bundes-
haushalt, am allgemeinen Steueraufkommen 
bemessen werden, weil er sich – auch nach 
einer Steuererhöhung – hie raus nicht finan-
zieren lässt. Es bestehen ernstliche Zwei-
fel, dass die Finanzkrise solche Lasten für 
Deutschland bewirkt. Jedenfalls müsste der 
Bundestag die Einzigartigkeit der Finanz-
krise und des durch sie verursachten Finanz-
bedarfs darlegen. Dies ist bislang aus guten 
Gründen nicht geschehen. Die Folgen der 
Finanzkrise sind deshalb so dramatisch, weil 
zahlreiche Staaten das Stabilitätsrecht kon-
tinuierlich über Jahrzehnte hinweg verletzt 
haben. Hier von einem einmaligen Ereig-
nis zu sprechen, liegt fern. Die Finanzkrise 

❙18  Vgl. BT-Drs. 16/12410, S. 11. 
❙19  Vgl. J. Wieland (Anm. 17), S. 27 f.
❙20  Vgl. Art. 115 Abs. 2 S. 6 bis 8, Art. 109 Abs. 3 S. 2 
Alt. 2, S. 3 GG.

rechtfertigt jedenfalls gegenwärtig, in einer 
Zeit der Konsolidierung, keine einmaligen 
Ver mögens abgaben.

Ohnehin würde die Abgabe nur schwer den 
grundrechtlichen Vorgaben genügen. Vermö-
gen wird regelmäßig aus einem bereits ver-
steuerten Einkommen erworben. Hinzu tre-
ten die indirekten Steuern beim Erwerb – die 
Umsatzsteuer oder die Grunderwerbsteuer – 
sowie bei Grundstücken die Grundsteuer. In 
dieser Kumulation der Steuerlasten darf die 
Vermögensteuer nicht dazu führen, dass das 
Eigentum schrittweise konfisziert wird. Sie 
muss folglich – so fährt das Bundesverfas-
sungsgericht fort – die Vermögenssubstanz 
unberührt lassen und aus den üblicherweise 
zu erwartenden Vermögenserträgen entrich-
tet werden können. ❙21 

Fraglich ist, ob dieser für die Vermögen-
steuer entwickelte Maßstab auf einmali-
ge Vermögensabgaben übertragen werden 
kann. Aufgrund ihres einmaligen Zugriffs 
scheint eine maßvolle Vermögensabgabe 
kaum Gefahr zu laufen, das Eigentum zu 
konfiszieren.  ❙22 Jedoch könnte die Vermö-
gensabgabe zur Vermögensteuer treten. Das 
Vermögen würde dann doppelt und mögli-
cherweise unzumutbar belastet. In einer völ-
kerrechtlichen Perspektive hat das Bundes-
verfassungsgericht betont, dass einmalige 
Vermögensabgaben keinen „konfiskatori-
schen Effekt“ haben dürfen. ❙23 Später führte 
es aus, dass Notlagen – als Beispiele werden 
das Reichsnotopfergesetz und der Kriegslas-
tenausgleich genannt – auch eine Belastung 
der Vermögenssubstanz rechtfertigen kön-
nen. ❙24 In solchen Fällen dürfen auch ein-
malige Vermögensabgaben erhoben werden. 
Doch darf die Abgabe auch dann das Eigen-
tum nicht übermäßig belasten, dieses nicht 
konfiszieren, sind Ausnahmeregelungen für 
Härtefälle vorzusehen. 

Das Vermögen müsste zudem gleichheits-
gerecht bewertet und die Abgabe sodann 
gleichmäßig erhoben werden (Art. 3 Abs. 1 
GG). In der Praxis werden erhebliche Pro-
bleme auftreten, wenn Immobilien, Kunst-

❙21  Vgl. BVerfGE 93, 121 (138). 
❙22  Vgl. G. Kirchhof (Anm. 13), S. 199 f.; J. Wieland 
(Anm. 17), S. 29. 
❙23  Vgl. BVerfGE 23, 288 (305).
❙24  Vgl. BVerfGE 93, 121 (137 f.). 
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werke, Möbel und Fahrzeuge zu bewerten 
und den Steuerpflichtigen zuzuordnen sind, 
wenn Altersbezüge und Versicherungen in 
die Bewertung aufgenommen werden und 
die Zahl der Abgabenpflichtigen sich dann 
sachwidrig erhöhen könnte. Selbst Studien, 
die sich für die Einführung einer einmali-
gen Vermögensabgabe aussprechen, weisen 
auf die hohen Erhebungskosten, die Schätz-
risiken, Bewertungskonflikte, die aufwen-
digen Informationspflichten und die zahl-
reichen Rechtsstreitigkeiten, welche die 
Abgabe mit sich bringen würde. ❙25 Die Ver-
mögensteuer ist Mitte der 1990er Jahr ge-
scheitert, weil sie nicht gleichheitsgerecht 
erhoben wurde. ❙26

Die Finanzkrise rechtfertigt derzeit nicht, 
einmalige Vermögensabgaben zu erheben. 
Ohnehin müsste eine solche Abgabe schwer 
überwindbare grundrechtliche Hürden meis-
tern. Bundesregierungen unterschiedlicher 
Zusammensetzung sind in der Vergangen-
heit mit guten Gründen Vorschlägen, einma-
lige Vermögensabgaben einzuführen, nicht 
 gefolgt. 

Recht und Gerechtigkeit 

Die Höhe von Steuern und Staatsschulden 
wird nicht selten als Gerechtigkeitsfrage ver-
standen. Die „soziale“ Gerechtigkeit fordere, 
Bedürftigen stärker zu helfen, die Staatsein-
nahmen – sei es durch Steuern oder Kre-
dite – zu erhöhen. Steuergerechtigkeit be-
deutet für manche, bestimmte Steuern zu 
erheben, für andere hingegen, bei steigen-
den Staatseinnahmen die Steuern zu sen-
ken. Die Sozialleistungen zu erhöhen, liegt 
der Steuergerechtigkeit jedoch fern. Die Ge-
nerationengerechtigkeit wird schließlich als 
dringender Appell verstanden, den enormen 
Schuldensockel abzutragen, damit sich die 
Gemeinschaft nicht weiter auf Kosten ihrer 
Kinder finanziert. Dieser Gerechtigkeitsge-
danke legt daher nahe, Steuern zu erhöhen 
und Sozialleistungen zu überprüfen. Die 
Frage nach der Gerechtigkeit greift in diesen 
unterschiedlichen Perspektiven, die zuwei-

❙25  Vgl. Stefan Bach/Martin Beznoska/Viktor Stei-
ner, Aufkommens- und Verteilungswirkungen ei-
ner Grünen Vermögensabgabe, Berlin 2010, S. 10 ff., 
S. 67 ff.
❙26  Vgl. BVerfGE 93, 121 (142 ff.). 

len Gegenteiliges erwarten, über die Diskus-
sion über das Gemeinwohl hinaus. 

Seit der Aufklärung setzt die legitime öf-
fentliche Gewalt nicht mehr auf ein vorgege-
benes Gemeinwohl, sondern auf Rechtsstaat 
und Demokratie, auf Parlament und Regie-
rung, die in den Grenzen des Rechts dem 
Wohl aller dienen. Zentraler Pfeiler dieser 
modernen öffentlichen Gewalt, den die Auf-
klärung errichtete und den das Grundgesetz 
und das Europarecht ausdrücklich anordnen, 
ist die Allgemeinheit des Gesetzes. ❙27 

Die Menschen erwarten weniger eine in-
haltlich bestimmte „gerechte Regel“ vom 
Gesetzgeber – dass die Eurohilfen gesenkt 
oder Vermögensabgaben erhoben werden. 
Ein Gesetz wird dann als gerecht empfun-
den, wenn es dauerhaft für alle gilt und 
gleichmäßig angewandt wird, wenn es all-
gemein ist. ❙28 Dieser Gerechtigkeitsgedan-
ke fordert, das neue deutsche und europä-
ische Staatsschuldenrecht in einem Willen 
zum Recht zu befolgen, er drängt, Abgaben, 
gegen die ernstliche verfassungsrechtliche 
Einwände erhoben werden, nicht einzufüh-
ren oder zu erhöhen, bevor diese Einwände 
ausgeräumt sind, und legt schließlich Geset-
zesreformen nahe, durch Systembrüche und 
Vollzugsschwierigkeiten geprägte Rechtsbe-
reiche etwa des Steuerrechts in sachgerech-
ten vollziehbaren Verallgemeinerungen zu 
kodifizieren. 

Die parlamentarische Demokratie wirkt 
durch die Parlamentsgesetze. Der Rechtsstaat 
fordert, das Recht zu wahren. Gerechtigkeit, 
Rechtsstaat und Demokratie erwarten in der 
Finanzkrise, allgemeine Gesetze zu erlassen, 
die begriffen und eingehalten werden.

❙27  Vgl. Art. 19 Abs. 1 S. 1 GG; Art. 288 Abs. 2 und 3 
des Vertrags über die Arbeitsweise der EU; Gregor 
Kirchhof, Die Allgemeinheit des Gesetzes, Tübingen 
2009, S. 125 ff., S. 174 ff., S. 386 ff. 
❙28  Vgl. Rudolph von Jhering, Geist des römischen 
Rechts [1852–1865], 2. Teil, 1. Abteilung, Leipzig 
19548, S. 35; Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie 
[1932], Heidelberg 1999, S. 26; Herbert L. A. Hart, 
The Concept of Law, Oxford 1961, S. 20.
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Dieser Beitrag hatte im Laufe seiner Ent-
stehungsgeschichte mindestens drei ver-

schiedene Einleitungen. Sie alle sind meinem 
Unbehagen angesichts 
aktueller  Schlagzeilen, 
die Europa betreffen, 
zum Opfer gefallen. 
Denn keinesfalls möch-
te dieser Beitrag Euro-
paskeptikern  Vorschub 
leisten, nach dem Mot-

to „Man muss die Ent scheidungsmacht unse-
res Landes  stärken, selbst wenn dies jene von 
Europa begrenzt“. ❙1 Auch möchte ich keine 
Position bestärken, die Europas „Weg in die 
Depression“ ❙2 forciert. Wie aber könnte eine 
Einleitung, die sich mit Steuern befasst, Euro-
paskepsis verstärken? Zum Beispiel so: „Steu-
ern: Kommission verklagt Deutschland beim 
Europäischen Gerichtshof wegen diskrimi-
nierender Steuervorschriften für stille Reser-
ven“ oder auch „Steuern: Kommission ver-
klagt Deutschland wegen diskriminieren-
der Erbschaftsteuerbestimmungen“. ❙3 Wahr-
scheinlich würde man denken: „Was macht 
die da, die Kommission? Steuern gehören zum 
Kernbestand nationaler staatlicher Souveräni-
tät.“ Unter Umständen würden die folgenden 
Absätze kaum mehr Beachtung finden: In de-
nen ich zu erläutern versuche, dass die EU-
Kommission das sehr wohl darf, dass dies 
angesichts des europäischen Binnenmarktes 
auch folgerichtig ist, dass es aber durchaus re-
alpolitische Alternativen zur konkreten Form 
gibt, wie sich Europa steuerpolitisch entwi-
ckelt – und dass die Bürgerinnen und Bürger 
Europas sich darum kümmern und die „Egal-
Stimmung“ ❙4 überwinden sollten.

Warum darf die EU-Kommission ihre Mit-
gliedstaaten in Steuerfragen verklagen? Die 
europäische Integration begann bereits in 

den 1960er Jahren unter ökonomischen Vor-
zeichen. Waren und Dienstleistungen, Ka-
pital, Unternehmen und Arbeitnehmer der 
Mitgliedstaaten sollten Grenzen möglichst 
ungehindert passieren dürfen. Damals je-
doch galt es zunächst, im Rahmen der regi-
onalen Wirtschaftsintegration die Mobilität 
der Waren über steuerpolitische Maßnahmen 
zu unterstützen, denn „der freie Warenver-
kehr war nun einmal schon viel weiter her-
gestellt als das freie Niederlassungsrecht und 
der freie Kapitalverkehr“, so der damalige 
Leiter der Generaldirektion Steuern. ❙5 Inso-
fern richtete sich das vorrangige Interesse der 
europäischen Mitgliedstaaten bezüglich der 
steuerpolitischen Vereinheitlichung auf den 
diskriminierungsfreien Warenhandel, das 
heißt produktbezogene Steuern: die Mehr-
wertsteuer, die speziellen Verbrauchsteuern 
und die Kapitalverkehrsteuern, die heute eu-
ropäisch nahezu angeglichen sind.

Aber auch schon in den 1960er Jahren soll-
te die grenzüberschreitende Mobilität von 
Unternehmen und Kapital nicht durch eine 
doppelte Besteuerung behindert werden. Die 
europäischen Harmonisierungsmaßnahmen 
galten insbesondere diesem Ziel. Eine deut-
liche Dynamisierung dieses Ziels brachte seit 
Ende der 1990er Jahre die Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofes (EuGH). 
Beide Entwicklungen trugen dazu bei, dass 
einzelstaatliche steuerliche Gesetzesmaß-
nahmen, die darauf gerichtet waren, Steuer-
ver mei dungs stra te gien der Unternehmen 
einzudämmen, nahezu unmöglich wurden. 
Dies war und ist der Nebeneffekt von Nie-
derlassungsfreiheit und freiem Kapitalver-
kehr. Die Mitgliedstaaten reagierten hierauf 
aber nicht mit Kooperation. Das heißt: Die 
Steuern, die nicht bewusst in ihrer Gestal-

❙1  Laut einer Umfrage der „Le Monde“ im Januar 
2013 stimmten rund 65 Prozent der befragten Fran-
zosen dieser Aussage zu. Vgl. Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (FAZ) vom 26. 1. 2013.
❙2  Interview mit Martin Schulz in: FAZ vom 
19. 1. 2013.
❙3  Die Europäische Kommission führt derzeit elf Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, Bel-
gien ist mit 19 Verfahren Spitzenreiter. Vgl. www.
ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringe-
ments/infringement_cases/bycountry/index_de.htm 
(25. 1. 2013).
❙4  M. Schulz (Anm. 2). 
❙5  Pieter VerLoren van Themaat, Die Steuerharmo-
nisierung in der EWG, in: Der Betrieb, (1966) 22, 
S. 834–840. 

mailto:susanne.uhl@dgb.de
http://www.ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/bycountry/index_de.htm
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tungshoheit verlagert wurden, wurden und 
werden im europäischen Steuerwettbewerb 
geschliffen – ebenfalls mit Folgen für die na-
tionale Steuersouveränität. ❙6

Mehrwertsteuer. „In dieser Legislaturperi-
ode wird es keine Initiative in Sachen Mehr-
wertsteuer geben“, so Regierungssprecher 
Steffen Seibert auf der Regierungspressekon-
ferenz am 4. Januar 2013. ❙7 Vorausgegangen 
war eine Frage, die sich auf den Koalitionsver-
trag von CDU/CSU und FDP bezog, wonach 
der Katalog der ermäßigten Mehrwertsteuer-
sätze bis zur Bundestagswahl 2013 überarbei-
tet werden sollte. Nun klingt das so, als könne 
der Bundestag als Gesetzgeber autonom da-
rüber entscheiden, für welches Produkt und 
welche Dienstleistung welcher Steuersatz gel-
ten soll. Dies ist aber mitnichten so: Weder 
wäre es möglich einen Null-Prozent-Steuer-
satz für Kinderkleidung einzuführen, wie es 
Angela Merkel noch im Wahlkampf 2005 ge-
fordert hatte, noch könnte der Bundestag ei-
nen Luxussteuersatz für teure Autos beschlie-
ßen, wie Joschka Fischer damals einwarf. Die 
Mitgliedstaaten können nicht autonom darü-
ber entscheiden, für welche Produktgruppen 
welcher Steuersatz erhoben wird. Diese sind 
im europäischen Recht genau definiert. Der 
Mehrwertsteuer-Normalsatz muss mindes-
tens 15 Prozent betragen. Daneben darf es ei-
nen, und nur einen, ermäßigten Satz für genau 
definierte Gegenstände und Dienstleistungen 
kultureller oder sozialer Art von mindestens 
fünf Prozent geben – in Deutschland liegt 
dieser ermäßigte Mehrwertsteuersatz bei sie-
ben Prozent. Entscheiden kann der Bundes-
tag also nur noch über die Höhe des Normal-
satzes oberhalb von 15 Prozent, und welche 
nach europäischem Recht möglichen ermä-
ßigten Sachverhalte er zum ermäßigten oder 
vollen Satz besteuern will. Dass die Bundesre-
gierung heute auf eine Reform noch in dieser 
Legislaturperiode verzichtet, hat auch damit 
zu tun, dass die EU-Kommission das System 
derzeit einer Überprüfung unterzieht – und 
europäisches Recht hat Vorrang.

❙6  Vgl. ausführlicher: Susanne Uhl, Die Transforma-
tion nationaler Steuersysteme in der Europäischen 
Union, Frank furt/M.–New York 2008; Philipp Gen-
schel/Markus Jachtenfuchs, How the European Un-
ion Constraints the State, in: European Journal of Po-
litical Research, 50 (2010) 3, S. 293–314. 
❙7  www.bundesregierung.de/Content/DE/Mit-
schrift/Pressekonferen-zen/ 2013/ 01/ 2013- 01- 04- reg 
pk.html (10. 1. 2013).

Die Vereinheitlichung der Mehrwertsteu-
er begann bereits 1967 mit dem Beschluss, eu-
ropaweit zum 1. Januar 1970 ein einheitliches 
System einzuführen. Fünf der damals sechs 
Mitgliedsländer mussten daraufhin ihre Steu-
ersysteme weitreichend verändern – worüber 
in den jeweiligen nationalen Öffentlichkeiten 
breit debattiert und gestritten wurde. Der Ab-
bau von Zöllen im gemeinsamen Markt sollte 
nicht durch andere Maßnahmen ersetzt wer-
den, die den freien Warenverkehr innerhalb 
der Gemeinschaft behindern könnten. Es wur-
de ein Modell entwickelt, das den steuerlichen 
Ausgleich an den Grenzen der Mitgliedstaaten 
ermöglichte. Die Aufhebung der Grenz kon-
trol len im Rahmen des Binnenmarktprojek-
tes zum 1. Januar 1993 machte schließlich ein 
neues Modell nötig, denn rund 80 Prozent der 
Kontrollen an den Grenzen galten zu der Zeit 
Steuertatbeständen. Nach langen Verhand-
lungen einigten sich die Staaten darauf, den 
Grenzausgleich dem Prinzip nach schlicht ins 
Binnenland zu verlegen. Exporte und Impor-
te werden seither bei den örtlichen Finanzver-
waltungen bearbeitet. Überwacht wird dieses 
Verfahren durch ein innergemeinschaftliches 
Kontrollverfahren, wonach jedes umsatzsteu-
erpflichtige Unternehmen eine eigene Identi-
fikationsnummer erhält und die Liste seiner 
grenzüberschreitenden Transaktionen regel-
mäßig beim Finanzamt vorlegen muss. 

Dieses Verfahren bietet die Grundlage da-
für, dass die Nationalstaaten oberhalb des 
Mindestsatzes eigene Steuersätze festlegen 
können und es nicht zu einem Wettbewerb 
unter ihnen kommt. Denn würde ein Pro-
dukt mit einem niedrigeren Steuersatz im-
portiert, hätte es durch seinen niedrigeren 
Preis einen Wettbewerbsvorteil, der in der 
Folge den Druck erhöhen würde, die Steu-
ersätze im Zielland des Imports ebenfalls 
zu senken. Nun ist das derzeitige Modell 
durch seine Möglichkeit des Vorsteuerabzu-
ges durchaus betrugsanfällig. Aber auch diese 
Frage ist europäisch zu lösen – die Mitglied-
staaten haben hier keine autonomen Kompe-
tenzen mehr. 

Verbrauchsteuern. Ähnlich vorstrukturiert 
sind die speziellen Verbrauchsteuern. Unter 
dem Druck der Vollendung des Binnenmark-
tes und der immanenten Notwendigkeit, 
Wettbewerbsverzerrungen für Unterneh-
men mindestens deutlich zu begrenzen, ha-
ben sich die europäischen Mitgliedstaaten 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferen-zen/2013/01/2013-01-04-regpk.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferen-zen/2013/01/2013-01-04-regpk.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferen-zen/2013/01/2013-01-04-regpk.html
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1992 auf eine weitgehende Vereinheitlichung 
der Verbrauchsteuern verständigt. Die Steu-
ersysteme und -strukturen wurden ange-
glichen, Mindeststeuersätze – je nach Pro-
duktgruppe – beschlossen. So wurden die 
Regierungsvertreter auf der oben zitierten 
Pressekonferenz auch nach der Tabaksteu-
er gefragt – nach Veränderungen, die der 
Bundestag aber ebenfalls nicht autonom be-
schließen könnte. Die europäische Regulie-
rung reicht auch hier bis ins Detail. Zum Bei-
spiel dürfen Hülsenzigaretten nicht nach dem 
niedrigeren Steuersatz besteuert werden, der 
für Feinschnitttabak für Selbstgedrehte gilt. 
Eine solche Regelung musste in Deutschland 
nach einem EuGH-Urteil 2006 zurückge-
nommen werden – sie war nicht vereinbar mit 
dem europäischen Recht.

Aber auch andere – kleinere – Verbrauch-
steuern sind betroffen, denn Steuern dürfen 
grundsätzlich weder den europäisch nor-
mierten Steuern ähnlich sein, noch in irgend-
einer Weise potenziell grenzwirksam wer-
den, was in der Folge des Beschlusses 1992 zu 
der Abschaffung ganzer Steuerarten in den 
Mitgliedstaaten führte. Heute muss jede neue 
Verbrauchsteuer der Kommission zur Prü-
fung vorgelegt werden: so beispielsweise auch 
die 2004 in Deutschland als Lenkungssteuer 
neu eingeführte Steuer auf „Alcopops“.

Kapitalverkehrsteuern. „EU-Finanzminis-
ter segnen Anti-Zocker-Steuer ab“, so oder 
ähnlich war es in den Wirtschaftsteilen na-
hezu aller Zeitungen vom 23. Januar 2013 
zu lesen. Elf Mitgliedstaaten haben sich von 
den übrigen europäischen Mitgliedstaaten 
im Wege der „Verstärkten Zusammenarbeit“ 
dazu autorisieren lassen, die Finanztransak-
tionssteuer (FTT) einführen zu dürfen. Die 
Frage stellt sich auch hier: Hätte es Deutsch-
land schnuppe sein können, was die anderen 
machen, und hätte der Gesetzgeber juristisch 
autonom eine FTT einführen können? Es 
wäre mindestens auf das Kleingedruckte an-
gekommen, das von der EU-Kommission ge-
prüft worden wäre.

Denn bereits im Jahr 1969 haben die euro-
päischen Mitgliedstaaten beschlossen, dass 
die Gesellschaftsteuer die im Rahmen des 
Europarechts einzige zulässige Steuer auf we-
sentliche Teile des Kapitalverkehrs sein dürfe. 
Seit 2008 allerdings ist auch sie ein Auslauf-
modell, denn die indirekten Steuern auf die 

Ansammlung von Kapital, das heißt die Ge-
sellschaftsteuer (Steuer auf die Einbringun-
gen in Gesellschaften), die Wertpapiersteu-
er und die Steuer auf Umstrukturierungen, 
seien die Ursache von Diskriminierungen, 
Doppelbesteuerungen und Unterschiedlich-
keiten, die den freien Kapitalverkehr in der 
EU behinderten. Dasselbe gelte für andere 
indirekte Steuern mit denselben Merkmalen 
wie die Kapitalsteuer. Seit 1985 stand es den 
Mitgliedstaaten frei, die normierte Gesell-
schaftsteuer zu erheben (elf tun dies parti-
ell heute noch) – oder sie wahlweise ganz ab-
zuschaffen. Von dieser Möglichkeit hat auch 
Deutschland bereits im Finanzmarktförde-
rungsgesetz des Jahres 1990 Gebrauch ge-
macht, zur „Beseitigung des Wettbewerbs-
nachteils der deutschen  Finanzmärkte“. ❙8 

Autonomieverluste  
durch Steuerwettbewerb

Im Bereich der persönlichen Einkommens- 
und Unternehmenbesteuerung zeigt sich 
hingegen, dass die rechtlichen Gestaltungs-
spielräume der europäischen Mitgliedstaaten 
deutlich weniger beschränkt sind. Verbindli-
che Regularien wurden seitens des Europä-
ischen Rates und des EuGH in erster Linie 
zur Verhinderung von Doppelbesteuerun-
gen für Private und Unternehmen getroffen 
sowie zur Förderung grenzüberschreitender 
Unternehmenszusammenschlüsse. Jede der 
Maßnahmen ist und war dabei in den Mit-
gliedstaaten teilweise massiv haushaltswirk-
sam und schmälerte die Einnahmen zum Teil 
deutlich. ❙9 Die genannten Maßnahmen waren 
und sind Teil der Öffnung des europäischen 
Binnenmarktes für den freien Kapitalverkehr 
von und innerhalb von multinational operie-
renden Unternehmen – und die Maßnahmen 
haben in dieser Hinsicht auch zu einigem Er-
folg beigetragen. Aber die Liberalisierungen 
haben auch eine Kehrseite, welche die Gestal-
tungsmöglichkeiten der Mitgliedstaaten im 
Bereich der Unternehmensbesteuerung deut-
lich aushöhlt.

Dass die Unternehmen multinational Nie-
derlassungen unterhalten, die auf der or-
ganisatorischen Ebene miteinander verwo-

❙8  Finanzmarktförderungsgesetz vom 22. 2. 1990, 
BGBl I, S. 266.
❙9  Vgl. S. Uhl (Anm. 6), S. 110–118.
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ben sind, erlaubt es diesen beispielsweise, in 
Niedrigsteuerländern allein zu dem Zweck 
Tochtergesellschaften zu gründen, um durch 
Transaktionen Gewinne dorthin zu verlagern 
und somit Steuern auf Kosten des Sitzlandes 
der Muttergesellschaft zu sparen. Umgekehrt 
können durch konzerninterne Transaktionen 
Verluste im Sitzland der Muttergesellschaft 
geltend gemacht werden. So können Unter-
nehmen dank der Regelungen zur Verhinde-
rung einer doppelten Besteuerung das Steu-
ergefälle zwischen den Staaten ausnutzen. ❙10 
Daneben pocht der EuGH auf die Nichtdis-
kriminierung und Nichtbeschränkung von 
Kapitalverkehrs- und Niederlassungsfreiheit 
im Binnenmarkt, was die wenigen national 
verbliebenen Möglichkeiten zusätzlich ein-
schränkt, den Steuervermeidungsstrategien 
etwas entgegenzusetzen. 

Die EU-Kommission allerdings tat sich 
immer schwer damit, die Annäherung der 
Unternehmensbesteuerung dem EuGH zu 
überlassen. In mehreren Studien und Mittei-
lungen um die Jahrtausendwende verwies sie 
auf erhebliche steuerlich bedingte Schwie-
rigkeiten bei der grenzüberschreitenden Tä-
tigkeit von Unternehmen innerhalb der EU. 
Unterschiedliche Regelungen zur Festset-
zung der Steuerbemessungsgrundlage wür-
den zahlreiche Probleme bei der Besteuerung 
von konzerninternen Vorgängen verursa-
chen; die Befolgungskosten seien für die Un-
ternehmen zu hoch und die Gefahr der Dop-
pelbesteuerung sei nach wie vor existent. 
Eine der Maßnahmen, mit denen die Situa-
tion für die Unternehmen verbessert werden 
sollte, war eine auf mittelfristige Sicht einzu-
führende gemeinsame, konsolidierte Körper-
schaftsteuerbemessungsgrundlage für grenz-
überschreitende Unternehmenstätigkeiten 
mit dem Ziel, die Unternehmensteuersysteme 
der Mitgliedstaaten effizienter, wirksamer, 
einfacher und transparenter zu machen. Die 
Transparenz sollte dabei zum „fairen Steu-
erwettbewerb“ der Mitgliedstaaten unterei-
nander beitragen. 

Doch auch bis heute ohne vollständig ver-
einheitlichte Bemessungsgrundlage haben 
die Maßnahmen der Angleichung den Steu-
erwettbewerb angeheizt: So sind Unterneh-
mensteuersätze in einer Vielzahl von Ländern 

❙10  Vgl. Thomas Rixen/Susanne Uhl, Unternehmens-
besteuerung europäisch harmonisieren!, Berlin 2011. 

gesenkt worden. In den 27 Mitgliedstaaten 
der EU sanken diese von durchschnittlich 
35,3 Prozent im Jahr 1996 auf 23,5 Prozent im 
Jahr 2012 ab. ❙11 Auch die Einkommensteuer-
sätze sind bis 2009 diesem Trend gefolgt. Sie 
sanken durchschnittlich von 47,4 Prozent im 
Jahr 1996 auf 37,2 Prozent im Jahr 2009. Seit-
her sind – in erster Linie aufgrund der Finan-
zierung der Krisenfolgen – in einigen Län-
dern kleine Kurskorrekturen zu verzeichnen. 
Im Durchschnitt stiegen seit 2009 erstmals 
die Steuersätze wieder leicht an: auf 38,1 Pro-
zent im Jahr 2012. 

Dazu muss gesagt werden, dass die Ein-
kommensteuerspitzensteuersätze der Mit-
gliedstaaten – im Unterschied zu den im 
direkten Steuerwettbewerb befindlichen Un-
ternehmensteuersätzen – nach wie vor deut-
lich unterschiedlich sind. Spitzenreiter sind 
Schweden mit 56,6 Prozent, Dänemark mit 
55,4 und Belgien mit 53,7 Prozent. Schluss-
licht ist Bulgarien mit 10 Prozent. Dort gilt 
– wie in einigen anderen Mitgliedstaaten – 
der Steuersatz als Flat Tax für alle Einkom-
mensarten gleichermaßen: von Privaten, Un-
ternehmen und aus Kapitaleinkünften. Auch 
die Slowakei ging diesen Weg. Es galt ein 
Einheitssteuersatz von 19 Prozent. Von die-
sem hat sich das Land gerade verabschiedet. ❙12 
Diese zaghaften Korrekturversuche zeigen 
zwar nationale Spielräume auf, jedoch wer-
den sich solange keine deutlicheren Verän-
derungen in Richtung Steuersätze der 1990er 
Jahre abzeichnen, solange sich die Mitglied-
staaten im Hinblick auf ihre Steuersätze stra-
tegisch verhalten: Senkt der eine, senkt der 
andere. Dies alles – also Binnenmarkt und 
Steuerwettbewerb – führt dazu, dass die 
Mitgliedstaaten sich der souveränen Gestal-
tungsmöglichkeiten ihrer Steuerpolitiken 
faktisch selbst berauben, ohne dass sie diese 
Gestaltungsmöglichkeiten auf einer anderen 
politischen Ebene – der europäischen – wie-
der gewonnen hätten. 

Die Frage ist also: Wollen wir ein Eu-
ropa, das auf Kooperation, Ausgleich und 
die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 
setzt und entsprechend bewusst weitere na-
tionale Steuersouveränität an die Union ab-
gibt, oder wollen wir ein Europa der Wett-

❙11  Vgl. European Commission (ed.), Taxation Trends 
in the European Union, Luxemburg 2012, S. 17.
❙12  Vgl. FAZ (Anm. 1).
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bewerbsstaaten, die sich bei der Besteuerung 
von Einkommen, Kapital, Erbschaften und 
Vermögen um den letzten Platz balgen?

Interessanterweise kennen gerade wir in 
Deutschland diese Diskussion aus unseren 
nationalen Debatten. Gerade haben die Län-
der Bayern und Hessen eine Klage beim Bun-
desverfassungsgericht eingereicht – sie wollen 
im Länderfinanzausgleich weniger bezahlen, 
wollen einen kräftigen Schritt in Richtung 
Wettbewerbsföderalismus gehen. ❙13 Denn den 
Ländern geht es nicht nur um die Kriterien 
des Länderfinanzausgleichs im engeren Sin-
ne, es geht ihnen auch darum, den Ländern 
und/oder Kommunen weitere eigene Besteu-
erungsrechte einzuräumen. Auf Basis einer 
einheitlichen Bemessungsgrundlage (die es 
innerhalb Deutschlands gibt) soll den Glied-
staaten die Möglichkeit eingeräumt werden, 
eigene Steuersätze zu erheben und den ange-
strebten Standortwettbewerb über die Satz-
gestaltung auszutragen. 

In der deutschen fiskalpolitischen Debatte 
ist dabei – im Unterschied zur europäischen – 
völlig klar, dass es bei der Auseinanderset-
zung, ob es hier (weiter) einen kooperativen 
Föderalismus gibt oder Bund und Länder 
noch deutlich wettbewerbsföderalere Struk-
turen bekommen sollen, auch um eine zu-
tiefst ideologische Frage geht. Denn die 
Antwort impliziert jeweils eine spezifische 
Ausprägung von Staat, von mehr oder weni-
ger Aufgaben, die dieser für Bürgerinnen und 
Bürger erfüllen soll. Nicht anders ist dies be-
zogen auf Europa. Und dafür lohnt sich ein 
etwas genauerer Blick auf die verschiedenen 
fiskalföderalen Ausprägungen.  ❙14

Dem vorwiegend aus der Feder von Öko-
nomen stammenden Konzept des Wettbe-
werbsföderalismus geht es in erster Linie 
um die regionale Autonomie der dezentralen 
Gliedstaaten beziehungsweise Gebietskör-
perschaften, eine klare Aufteilung der Auf-
gaben und Finanzen zwischen diesen Ebe-
nen und einem Steuerwettbewerb um die 
mobilen Bemessungsgrundlagen – also Ein-
kommen, Kapital und Unternehmensgewin-
ne. Steuerwettbewerb ist hier entsprechend 

❙13  Vgl. Pressemitteilung der Landesregierungen Bay-
ern und Hessen vom 5. 2. 2013: www.bayern.de/Pres-
semitteilungen-.1255.10417009/index.htm (6. 2. 2013).
❙14  Vgl. S. Uhl (Anm. 6), S. 171–201.

keine unerwünschte Erscheinung, sondern 
konstitutives Element föderaler Staatlich-
keit. Demgegenüber setzt ein kooperativer 
Föderalismus auf die Zusammenarbeit der 
Ebenen und auf Ausgleichsmaßnahmen un-
ter ihnen. Ziel ist eine größtmögliche Rechts-
einheit und soziale Umverteilung: unter den 
Gliedstaaten und unter den Bürgerinnen und 
Bürgern. 

Handlungsfähigkeit der Ebenen

Was aber bedeutet das im Hinblick auf die 
Nationalstaaten und auf Europa? Welche Al-
ternativen zur steuerpolitischen Verfasstheit 
der Ebenen – Länder, Bund, Europa – gibt es? 
Was bedeuten die Entwicklungen für die na-
tionalen Wohlfahrtsstaaten? Im Hinblick auf 
die tatsächliche Gestaltung des kooperativen 
Föderalismus und eines nationalen Wohl-
fahrtsstaates hat der Nationalstaat Deutsch-
land heute mit einigen Problemen zu kämp-
fen. Die größtmögliche Rechtseinheit ist auf 
nationaler Ebene nicht mehr organisierbar – 
zu viele der Gestaltungsmöglichkeiten wer-
den auf europäischer Ebene reguliert. Ein 
Selbsterfindungsrecht von Steuern gibt es 
kaum noch, jedwede neue Steuer muss der 
europäischen Ebene zur „Genehmigung“ 
vorgelegt werden. Auch haben Mitgliedstaa-
ten kaum noch Möglichkeiten ihre indirek-
ten Steuersysteme nach sozialeren Kriteri-
en umzubauen. „Null-Prozent-Steuersätze“ 
oder Luxussteuersätze sind als nationale 
Entscheidungen nicht mehr zu treffen. Dazu 
müsste europäisches Sekundärrecht geändert 
 werden.

Im Hinblick auf die direkten Steuern auf 
die verschiedenen Einkommensarten sind 
mehrere Anmerkungen notwendig. Die deut-
sche Bundesregierung vertritt auf europäi-
scher Ebene bewusst den Wettbewerbsgedan-
ken. Das unbewusst-bewusste Laisser-faire 
wie im Falle der Vorgängerregierungen hat-
te allerdings dieselbe Wirkung. Denn so wur-
den zwar der freie Kapitalverkehr und die 
Niederlassungsfreiheit immer weiter durch-
gesetzt. Die Konsequenzen, dass mobile Be-
messungsgrundlagen unterschiedlich hohe 
Steuersätze nutzen (oder nur damit drohen) 
und damit einen Steuerwettbewerb auslösen, 
wurden aber kaum diskutiert. Dieser Steuer-
wettbewerb hatte wiederum Auswirkungen 
auf die nationalen Budgets – der Höhe nach, 

http://www.bayern.de/Pressemitteilungen-.1255.10417009/index.htm
http://www.bayern.de/Pressemitteilungen-.1255.10417009/index.htm
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aber auch im Hinblick auf die Zusammenset-
zung unter Gerechtigkeitsaspekten und auf 
die umverteilende Wirkung.

Auf der einen Seite sind Staaten darauf an-
gewiesen, Steuereinnahmen zu erzielen, um 
soziale Rechte garantieren zu können wie 
etwa Transfereinkommen, soziale Dienste, 
die Sicherung von Gesundheit und Bildung 
oder auch um Interventionen aufgrund lang-
sameren ökonomischen Wachstums und Ar-
beitslosigkeit zu finanzieren. Auf der anderen 
Seite stagnierten die Einnahmen aber besten-
falls oder sanken aufgrund von Steuerrechts-
änderungen mit Blick auf den europäischen 
Steuerwettbewerb. In jedem Fall aber passen 
die Einnahmen seit einiger Zeit nicht (mehr) 
zu den Ausgaben.

Daneben hat auch eine Verschiebung statt-
gefunden – von direkten zu indirekten Steu-
ern. Viele Mitgliedstaaten nutzten ihre Er-
höhungsmöglichkeiten im Rahmen der 
Bandbreiten bei der Mehrwertsteuer und den 
speziellen Verbrauchsteuern, um die Sen-
kung der Einkommensteuerspitzensätze und 
der Körperschaftsteuern auszugleichen oder 
zur Finanzierung der Folgen der Finanzkri-
se. Diese Veränderungen haben die Einkom-
mensunterschiede in den jeweiligen Mitglied-
staaten nicht geschmälert, sondern deutlich 
vergrößert. Denn Mehrwert- und Verbrauch-
steuern sind von allen Menschen in gleicher 
Höhe und unabhängig von der Höhe der in-
dividuellen Einkommen zu bezahlen. Und 
mit jeder Erhöhung der Steuersätze steigt 
auch die Belastung der Armen gegenüber den 
Reichen überproportional an.

Darüber hinaus wird die soziale Funkti-
on der Besteuerung durch den Trend ange-
griffen, unterschiedliche Einkommensarten 
mit unterschiedlichen Steuersätzen zu bele-
gen, wie es der dualen Einkommensteuer ei-
gen ist: Immobile Lohneinkommen werden 
erheblich höher besteuert als mobiles Kapi-
tal und Unternehmen. In Deutschland wer-
den Kapitalerträge seit 2009 nur noch mit 
25 Prozent und nicht mehr mit dem persönli-
chen Einkommensteuersatz belegt. Auch dies 
verschärft die Einkommensdifferenzen je hö-
her die Steuern auf Arbeit und je niedriger 
die Steuern auf Kapital und Unternehmens-
gewinne werden. Ganz zu schweigen davon, 
dass der Steuerwettbewerb zu Steuersatzsen-
kungen und damit zu einem Abflachen der 

Steuerprogression und damit der umvertei-
lenden Wirkung des Steuersystems geführt 
hat.

Ist dies alles alternativlos? Keineswegs. 
Mitgliedstaaten können sich faktische Ge-
staltungsmöglichkeiten zurückholen – wenn 
sie Steuersouveränität an Europa abgeben 
und sie dort auch in einer kooperativen Wei-
se nutzen. Dass sie heute gar keine gemein-
same autonomieschonende Lösung auf euro-
päischer Ebene mehr suchen, hat mit einem 
Wandel zu tun: Steuerwettbewerb gilt heu-
te als etwas Gutes und wird von den meisten 
politisch Verantwortlichen nicht infrage ge-
stellt – mit den beschriebenen Auswirkungen 
in den Nationalstaaten. 

Doch eine Rückkehr zum steuerpolitisch 
souveränen Nationalstaat kann es nicht ge-
ben – weil es im politischen Raum keinen 
Vernunftbegabten gibt, die oder der es an-
gesichts der wirtschaftlichen Verflechtungen 
für machbar oder wünschbar hält, den ge-
meinsamen europäischen Markt aufzugeben. 
Und ein Binnenmarkt bedeutet eben auch 
freie Mobilität von Waren und Dienstleis-
tungen, von Kapital und Arbeit. Dies wiede-
rum bedeutet, dass es verbindliche Verabre-
dungen darüber geben muss, wie Waren und 
Dienstleistungen, Kapital und Unternehmen 
besteuert werden sollen, sonst gäbe es neue 
(Steuer-)Grenzen. Aber es bedeutet nicht, 
dass es Steuerwettbewerb geben muss – mit 
negativen Auswirkungen für die nationalen 
Budgets und mit Restriktionen, welche die 
Korrektur der Wohlstandsverteilung immer 
unmöglicher macht und sich so um jedwede 
Legitimität bringt – in Deutschland und in 
Europa.
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In der wirtschaftspolitischen  Diskussion wer-
den die Begriffe Konjunktur und Wachstum 

häufig synonym gebraucht. Das scheint auf 
den ersten Blick auch 
plausibel: Wenn die 
Konjunktur anspringt, 
steigt auch das Brutto-
inlandsprodukt (BIP). 
Tatsächlich sind Kon-
junktur und Wachstum 
nicht identisch, ins-
besondere wenn lang-
fristiges Wachstum ge-

meint ist. Die konjunkturelle Lage beschreibt 
den aktuellen Auslastungsgrad des Produkti-
onspotenzials, das heißt der Produktionskapa-
zitäten einer Volkswirtschaft. 

Das Produktionspotenzial ist – zumindest 
kurzfristig – gegeben. Denn es wird durch das 
Arbeitsangebot der Erwerbsbevölkerung, dem 
Stand der Technik und dem Kapitalstock der 
Unternehmen (Realkapital wie etwa Maschi-
nen) bestimmt. Diese Größen verändern sich 
nur langfristig. Folglich ist auch das Produkti-
onspotenzial kurzfristig konstant. Die gesamt-
wirtschaftliche Nachfrage bestimmt dann den 
Auslastungsgrad. Abhängig davon kann sich 
die Wirtschaft in einem Aufschwung, einem 
Boom, einem Abschwung oder einer Rezessi-

on befinden. Dies ist die kurzfristige, keynesi-
anisch geprägte Perspektive.

Entscheidend bei der Betrachtung der Kon-
junktur ist, dass sich hierbei das Produkti-
onspotenzial nicht verändert, sondern nur 
seine Auslastung. Die verschiedenen Stadien 
des Konjunkturzyklus’ sind durch kurzfris-
tige Ungleichgewichte zwischen Angebot und 
Nachfrage bedingt. Folglich können staatli-
che Konjunkturprogramme auch nur solche 
vorübergehenden Ungleichgewichte bekämp-
fen, vor allem einen kurzfristigen Einbruch 
der Nachfrage. Entsprechend zeigen empiri-
sche Untersuchungen, dass die Wirkung von 
Konjunkturprogrammen umso größer wird, 
je schwerwiegender eine Rezession ist. Um-
gekehrt nimmt die belebende Wirkung ab, je 
milder die Rezession ausfällt, denn dann wer-
den in zunehmendem Maße private Aktivitä-
ten verdrängt. Außerdem nimmt die Wirkung 
eines Konjunkturprogramms ab, je länger es 
zurückliegt. ❙1 Dies bedeutet, dass der Staat 
vor allem gravierende Rezessionen bekämp-
fen kann, indem er bei einer vorübergehen-
den Unterauslastung des Produktionspotenzi-
als zusätzliche Nachfrage schafft. Allerdings 
können staatliche Konjunkturprogramme 
nur schwerlich das Niveau der langfristigen 
Wachstumsrate heben. Damit dies der Fall ist, 
ist ein hoher Auslastungsgrad der gegebenen 
Kapazitäten durch zusätzliche Nachfrage al-
lein nicht ausreichend.

❙1  Vgl. Alan J. Auerbach/Yuriy Gorodnichenko, 
Measuring the Output Response to Fiscal Policy, 
in: American Economic Journal: Economic Policy, 
4 (2012) 2, S. 1–27; Nicoletta Batini et al., Success-
ful Austerity in the United States, Europe and Japan, 
IMF Working Paper 12/190/2012.

mailto:bruegelmann@iwkoeln.de
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Für ein nachhaltiges Wirtschaftswachs-
tum muss vor allem das gesamtwirtschaftli-
che Produktionspotenzial wachsen. Dies ge-
schieht grundsätzlich analog zum Wachstum 
eines Unternehmens: durch mehr Einsatz von 
Arbeit (wie Neueinstellungen) und/oder Ka-
pital (wie mehr Maschinen) und/oder eine hö-
here totale Faktorproduktivität (wie bessere 
Produktionsprozesse, technischer Fortschritt, 
Bildung). Damit wird das Wachstum des Pro-
duktionspotenzials vom Angebot an Produk-
tionsfaktoren und Produktivitätssteigerungen 
bestimmt. Dies erfordert die Bildung von Er-
sparnissen, um Investitionen tätigen zu kön-
nen – in Sach- und in Humankapital, aber auch 
in Forschung und Entwicklung. So lautet die 
langfristige, neoklassisch geprägte Perspektive.

Als Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass 
die Konjunktur von der Nachfrage nach Gü-
tern, das Potenzialwachstum und damit auch 
das langfristige Wirtschaftswachstum aber 
vom Angebot an Produktionsfaktoren be-
stimmt wird. Ob und, wenn ja, über wel-
che Interaktionsmechanismen die Konjunk-
tur dann das langfristige Potenzialwachstum 
beeinflussen kann, ist wissenschaftlich noch 
nicht endgültig geklärt. Nach der Mehrzahl 
der bekannten ökonomischen Theorien lau-
tet die Antwort: gar nicht. ❙2 Dies mag ange-
sichts der jüngsten Finanz- und Wirtschafts-
krise überraschen. Aber trotz ihrer Schwere 
sowie aller Unzulänglichkeiten der bestehen-
den theoretischen Ansätze für die Erklärung 
ihrer Entstehung und die Abschätzung ih-
rer Auswirkungen sind in den entwickelten 
Volkswirtschaften gravierende Krisen wie 
die jüngste deutlich seltener als konjunkturell 
weitgehend „normale“ Situationen, in denen 
das BIP- und das Potenzialwachstum relativ 
nahe beieinanderliegen. Auch Wachstums-
raten des BIP zwischen 0,5 und 1 Prozent 
müssen – obwohl sie unbefriedigend sind – 
vorübergehend akzeptiert werden und recht-
fertigen weder die Bezeichnung Krise noch 
diskretionäre staatliche Interventionen. ❙3

❙2  Vgl. Carsten Colombier, Konjunktur und Wachs-
tum, EFV Working Paper 16/2011.
❙3  In einem solchen Fall reichen die automatischen 
Stabilisatoren zur Bekämpfung eines Abschwungs 
völlig aus. Darunter versteht man die im Abschwung 
überproportional stark sinkenden Steuereinnahmen, 
die steigenden Sozialtransfers und die konstanten 
Aktivitäten des staatlichen Sektors. In Deutschland 
sind die automatischen Stabilisatoren im internatio-
nalen Vergleich überproportional stark ausgeprägt. 

In einem gewissen Rahmen sind Ungleich-
gewichte zwischen Angebot und Nachfrage 
auch schon allein aufgrund des Strukturwan-
dels unvermeidbar. Es scheint jedenfalls nicht 
angemessen, permanent von gravierenden Un-
gleichgewichten auszugehen, die stete staat-
liche Interventionen erfordern. Diese Bedin-
gung müsste aber erfüllt sein, damit staatliche 
Eingriffe positive Effekte auf das Potenzial-
wachstum haben können. Denn dann bestün-
de die Chance, mögliche negative Auswirkun-
gen übermäßiger Konjunkturschwankungen 
zu begrenzen. Es ginge also nicht darum, zu-
sätzliches Potenzialwachstum zu generieren, 
sondern sein Abflachen zu vermeiden. Al-
lerdings werden konjunkturelle Ungleich-
gewichte mitunter auch erst durch staatliche 
Maßnahmen verursacht, wie etwa im Rahmen 
politischer Konjunkturzyklen. ❙4 Dazu passend 
kamen empirische Untersuchungen über staat-
liche Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen zu 
dem Schluss, dass Konjunkturprogramme oft 
interessengruppenorientiert waren und nicht 
zur Verstetigung der Konjunktur beitrugen. ❙5

Die möglichen Interaktionsmechanismen 
zwischen Konjunktur und Wachstum sind 
hochgradig komplex. Für die Frage, ob wei-
teres Wachstum möglich ist, gilt dies nicht 
minder. Hier ist aber nicht der Raum für 
ihre Beantwortung. Allerdings prophezeien 
selbst Skeptiker keinen unmittelbaren Stopp. 
Deshalb wird von hinreichenden Wachs-
tumsspielräumen ausgegangen, die genutzt 
werden sollten. Denn ein langfristiges Wirt-
schaftswachstum hat ungeachtet aller Kritik 
viele positive Effekte. Der wichtigste ist, dass 

Sie haben weltweit vor der Finanz- und Wirtschafts-
krise wesentlich stärker zur Stabilisierung der Kon-
junktur beigetragen, als speziell aufgelegte Konjunk-
turprogramme. Vgl. Servas Deroose/Martin Larch/
Andrea Schaechter, Constricted, Lame and Procyc-
lical? Fiscal Policy in the Euro Area Revisited, Euro-
pean Economy , Economic Papers 353/2008; Interna-
tional Monetary Fund (IMF) (ed.), Financial Stress, 
Downturns, and Recoveries, Washington, DC 2008, 
S. 159–196.
❙4  Vgl. Kenneth Rogoff/Anne Sibert, Elections and 
Macroeconomic Policy Cycles, NBER Working Pa-
per 1838/1986; Alberto Alesina/Roberto Perotti, The 
Political Economy of Budget Deficits, in: IMF Staff 
Paper, 42 (1995) 1; Thorsten Persson/Guido Tabelli-
ni, Political Economy and Macroeconomic Policy, in: 
John B. Taylor et al. (eds.), Handbook of Macroeco-
nomics, Amsterdam u. a. 1999, S. 1397–1482.
❙5  Vgl. Harald Badinger, Cyclical Fiscal Policy, Out-
put Volatility, and Economic Growth, CESifo Wor-
king Paper 2268/2008.
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das BIP die Grundlage der inländischen Ein-
kommen bildet. Weitere positive Effekte sind 
eine entspannende Wirkung auf den Arbeits-
markt, höhere Steuereinnahmen und die er-
leichterte Bedienung staatlicher Schulden.

Wirtschaftswachstum  
und Staatsverschuldung

Eine wichtige Voraussetzung für ein nachhal-
tiges Wirtschaftswachstum ist eine maßvol-
le staatliche Verschuldung. ❙6 Studien zeigen, 
dass nach dem Zweiten Weltkrieg das Wirt-
schaftswachstum in den entwickelten Volks-
wirtschaften (vor allem OECD-Staaten) si-
gnifikant zurückging, wenn die staatliche 
Verschuldung 90 Prozent des BIP überschritt. 
Nahezu identische Erkenntnisse liegen iso-
liert für die Euroländer vor, denn auch für 
sie gilt eine Schwelle für die Staatsverschul-
dung von rund 90 Prozent des BIP, ab der das 
Wirtschaftswachstum spürbar abnimmt und 
die Risiken für langfristiges Wachstum zu-
nehmen. ❙7 Die genaue Ursache für die Exis-
tenz dieser Wachstumsschwelle lässt sich aus 
den rein empirischen Beobachtungen nicht 
ableiten. Es gibt aber Hinweise darauf, dass 
ein zunehmender Kapitalbedarf durch höhe-
re Staatsschulden grundsätzlich zu steigenden 
Zinsen führt – auch bei globalisierten Finanz-
märkten. ❙8 In der Folge gehen die Investitio-
nen der Unternehmen zurück und das Poten-
zialwachstum nimmt ab. Deutschland steht 
mit einem Schuldenstand von 78 Prozent des 
BIP (so der Stand Ende 2011) noch unter dieser 
Schwelle, hat aber nicht mehr viel Spielraum.

❙6  Vgl. Carmen M. Reinhart/Kenneth S. Rogoff, 
Growth in a Time of Debt, NBER Working Paper 
15639/2010; Manmohan S. Kumar/Jaejoon Woo, 
Public Debt and Growth, IMF Working Paper 
WP/10/174/2010.
❙7  Vgl. Cristina Checherita/Philipp C. Rother, The 
Impact of High and Growing Government Debt on 
Economic Growth, ECB Working Paper 1237/2010; 
Charles Freedman et al., The Case for Global Fiscal 
Stimulus, in: IMF Staff Position Note SPN/09/03/ 
2009.
❙8  Vgl. C. Emre Alper/Lorenzo Forni, Public Debt 
in Advanced Economies and its Spillover Effects on 
Long-Term Yields, IMF Working Paper 11/210/2011; 
Emanuele Baldacci/Sanjeev Gupta/Carlos Mulas-
Granados, How Effective is Fiscal Policy Respon-
se in Systemic Banking Crises?, IMF Working Paper 
9/160/2009; Silvia Ardagna/Francesco Caselli/Timo-
thy Lane, Fiscal Discipline and the Cost of Public 
Debt Service: Some Estimates for OECD Countries, 
CEP Discussion Paper 670/2005. 

Damit sich die langfristige Wachstumsper-
spektive nicht eintrübt, ist daher ungeachtet aller 
Sorgen um die Konjunktur eine Konsolidierung 
der öffentlichen Haushalte zumindest mittel-
fristig unvermeidbar, auch in Deutschland. ❙9

Die Begrenzung der Staatsverschuldung 
kann als Defensivstrategie, die ein im Ver-
gleich zu anderen Ländern deutlich unter-
durchschnittliches Wachstum verhindern 
soll, interpretiert werden. Eine auf lang-
fristiges Wirtschaftswachstum ausgerichte-
te Politik sollte aber zusätzlich wachstums-
fördernde Rahmenbedingungen setzen. Wie 
oben erläutert, basiert langfristiges Wirt-
schaftswachstum auf einem Wachstum des 
Produktionspotenzials, dessen Grundlagen 
wiederum ein höheres Angebot an den Pro-
duktionsfaktoren Arbeit und (Real-)Kapital 
sowie Produktivitätssteigerungen sind. Und 
gerade die totale Faktorproduktivität hat in 
Deutschland mit Abstand am stärksten zum 
langfristigen Wirtschaftswachstum beigetra-
gen, gefolgt von einem höheren Kapitalein-
satz. Gleichzeitig ist das Arbeitsvolumen 
insgesamt leicht zurückgegangen, was das 
Wirtschaftswachstum gebremst hat. ❙10

Aus diesen Erkenntnissen über die Grund-
lagen des Wachstums lassen sich Leitlini-
en für eine wachstumsorientierte Politik 
ableiten. Der Sachverständigenrat zur Be-
gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung hat in seinem Jahresgutachten 
2002/2003 empirisch untersucht, welche poli-
tischen Einflussfaktoren relevant sind.  ❙11 Die 
Ergebnisse der Studie bestätigen, dass insbe-

❙9  Gegenwärtig herrscht oftmals ein Zielkonflikt. 
Denn in vielen Ländern ist die Konjunktur noch 
sehr labil, und mit Konsolidierungsmaßnahmen ist 
grundsätzlich ein Rückgang der gesamtwirtschaft-
lichen Nachfrage verbunden. Folglich stehen den 
langfristig positiven Effekten der Konsolidierung 
kurzfristige Risiken gegenüber. Vgl. N. Batini et al. 
(Anm. 1). Aber selbst wenn solche negativen kon-
junkturellen Einflüsse vorliegen, führt ein Konsoli-
dierungsprogramm mittelfristig zu einer geringeren 
und nicht wie oft befürchtet zu einer höheren Staats-
verschuldung. Vgl. European Commission (ed.), Re-
port on Public Finances in EMU 2012, European 
Economy 4/2012, S. 113–162.
❙10  Vgl. Michael Grömling, Wachstumstheorie und 
Wachstumsempirie, in: IW (Hrsg.), Wirtschafts-
wachstum?!, Köln 2012, S. 73–91.
❙11  Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Hrsg.), Zwan-
zig Punkte für Beschäftigung und Wachstum, Wies-
baden 2002, Ziffer 594 ff.
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sondere betriebliche Investitionen, aber auch 
Investitionen in Bildung das Wachstum för-
dern. Weiterhin stützen sie die typischen Po-
sitionen einer investitionsfreundlichen Fi-
nanz- und Steuerpolitik. Insbesondere hohe 
Unternehmensteuern sind wachstumsfeind-
lich, da sie sich negativ auf die betrieblichen 
Investitionen auswirken. Weiterhin haben 
staatliche Investitionsausgaben einen posi-
tiven Einfluss auf das Wachstum, staatliche 
Konsumausgaben hingegen einen negativen. 
Deshalb forderte der Rat ungeachtet der da-
maligen Steuerreformen, die Einkommen- 
und Unternehmensteuern weiter zu senken, 
die Staatsaufgaben und -ausgaben zu redu-
zieren, die Struktur öffentlicher Ausgaben in 
Richtung Investitionstätigkeit umzuschich-
ten und die damals noch wesentlich geringere 
Staatsverschuldung abzubauen. ❙12

Die Empfehlungen für eine wachstums-
freundliche Finanz- und Steuerpolitik haben 
sich durch die Finanz- und Wirtschaftskri-
se seit 2008 nicht geändert. Sie können es gar 
nicht, denn die Grundlagen für das Wachs-
tum des Produktionspotenzials haben sich 
ebenfalls nicht geändert. Deshalb ähneln die 
aktuellen Leitlinien für eine wachstumsorien-
tierte Finanz- und Steuerpolitik grundsätz-
lich denen des Sachverständigenrates damals: 
Die Steuern für die Erträge der Produktions-
faktoren Arbeit und Kapital sollten gesenkt 
oder bei starkem Konsolidierungsdruck zu-
mindest nicht erhöht werden. Das Ziel ist wei-
terhin, durch einen geringen Abgabenkeil die 
Arbeitskosten zu reduzieren, eine hohe Er-
werbsbeteiligung zu erzielen und betriebliche 
Investitionen zu stimulieren. Sofern bei Re-
formen Auf kom mens neu tra li tät gefordert ist, 
sollten dann andere Steuern, etwa auf Kon-
sum, erhöht werden. ❙13 Die Empfehlungen 
bleiben grundsätzlich auch dann bestehen, 
wenn berücksichtigt wird, dass mit solchen 
Reformen eine höhere Ungleichheit in der 
Einkommensverteilung verbunden sein kann 
und sich die Ungleichheit in den vergangenen 
Jahren in vielen Ländern erhöht hat. ❙14

❙12  Vgl. ebd., Ziffer 373 ff.
❙13  In Übereinstimmung mit diesen Empfehlun-
gen haben in der EU 2011 und 2012 mehr Länder 
die Körperschaftsteuer gesenkt (fünf Länder) als er-
höht (zwei Länder), gleichzeitig haben 14 Länder die 
Mehrwertsteuer erhöht. Vgl. European Commission 
(ed.), Taxation Papers, Luxemburg 2012, S. 24.
❙14  Vgl. OECD (ed.), Going for Growth, Paris 2012.

Nach dieser Skizze bleibt die Frage: Wo 
steht Deutschland? In der vergangenen De-
kade war die Steuer- und Finanzpolitik vor 
allem durch die Reformen der rot-grünen 
Regierungskoalition (1998 bis 2005) eindeu-
tig wachstumsorientiert. Zugleich nahmen 
die Stimmen zu, die eine Abkehr von diesem 
Kurs fordern, vor allem aus Verteilungsgrün-
den. Speziell in Deutschland war der Trend zu 
höherer Ungleichheit aber allen Sorgen zum 
Trotz nicht besonders ausgeprägt. Zwar hat 
sich zwischen 1998 und 2005 die Ungleich-
heit der Einkommen erhöht. Danach hat sich 
diese Entwicklung aber nicht fortgesetzt. Zu-
dem ist die deutsche Mittelschicht im interna-
tionalen Vergleich überdurchschnittlich stark 
besetzt. ❙15 Daher besteht kein Handlungsbe-
darf, bei der Steuerpolitik zugunsten einer 
stärkeren Umverteilung eine Abkehr von der 
Wachstumsorientierung vorzunehmen. Denn 
die dafür üblicherweise eingesetzten steuer-
politischen Instrumente – höhere Einkom-
men- und Unternehmen steuern sowie eine 
Vermögensteuer – haben negative Auswir-
kungen auf das Arbeitsangebot und die Inves-
titionstätigkeit. Mittel- bis langfristig würde 
sich dies wachstumsdämpfend auswirken. 

Auch zur Finanzierung der öffentlichen 
Haushalte sind keine Steuererhöhungen er-
forderlich. Bei den Steuereinnahmen wur-
de 2012 ein Rekord von voraussichtlich mehr 
als 600 Milliarden Euro erzielt. Gemäß den 
Prognosen der Steuerschätzer werden sie bis 
2017 auf über 700 Milliarden Euro steigen. 
Vor allem wird auch die Steuerquote (Anteil 
der Steuer ein nahmen am BIP) spürbar zu-
nehmen. ❙16 Das bedeutet, dass der Anteil, den 
der Staat von der Wirtschaftsleistung erhält, 
voraussichtlich auch ohne Steuererhöhungen 
steigen wird. Es gibt folglich keine Gründe 
für eine Abkehr von der grundsätzlich auf 
langfristiges Wachstum ausgerichteten Steu-
er- und Finanzpolitik des vergangenen Jahr-
zehnts.

❙15  Vgl. Gert G. Wagner, Die Inflation der Mittel-
schicht, in: Süddeutsche Zeitung vom 19. 12. 2012; 
Pressemitteilung des IW Köln vom 27. 8. 2012; Mar-
kus M. Grabka et al., Höhepunkt der Einkom mens-
un gleichheit überschritten?, in: DIW Wochenbericht 
43/2012, S. 3–16.
❙16  Vgl. Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.), 
Ergebnis der Steuerschätzung November 2012, Ber-
lin 2012.
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Vermögensteuer
Langsam wird es ernst: Nach Ablauf der Über-
gangsfrist bis ins Jahr 2020 dürfen die Bundes-
länder laut Schuldenbremse grundsätzlich keine 
neuen Schulden mehr machen. Kurzfristige, kon-
junkturell bedingte Defizite sind zwar weiterhin 
erlaubt, müssen aber in Phasen des wirtschaftli-
chen Aufschwungs wieder abgebaut werden. Mit 
dieser Perspektive scheint den Bundesländern die 
einst abgeschaffte Vermögensteuer der einfachs-
te Weg, zusätzliche Steuereinnahmen zu erschlie-
ßen – die Länder erhoffen sich mehr als 10 Mil-
liarden Euro an Einnahmen. Die Begründung 
für die Wiedereinführung lautet immer wieder 
gleich: In Deutschland wird Vermögen niedrig 
besteuert. Das Aufkommen beträgt rund 0,9 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts, was weniger als 
die Hälfte des OECD-Durchschnitts ist.
Zwar stimmen diese Zahlen, aber die Interpretati-
on ist falsch. Denn im Ausland gibt es nur in ganz 
wenigen Staaten eine allgemeine Vermögensteuer. 
In Europa wird diese Steuer nur in Spanien, Frank-
reich, Norwegen und der Schweiz erhoben. Statt-
dessen ist in anderen Ländern die Grundsteuer 
oftmals viel höher als in Deutschland – schließlich 
werden hierzulande kommunale Leistungen für 
Müllentsorgung oder Abwasser über Gebühren 
bezahlt, im Ausland über die Grundsteuer. Mit ei-
ner klassischen Vermögensteuer hat das allerdings 
nichts zu tun, wird in der Diskussion aber leider 
immer wieder ins Feld  geführt.
Auch die Hoffnung, dass eine Vermögensteuer 
mehr Umverteilung bringt, dürfte enttäuscht wer-
den. Das gesamte Steueraufkommen beträgt aktu-
ell rund 600 Milliarden Euro jährlich und würde 
durch die geplante Vermögensteuer um rund zwei 
Prozent steigen – zu wenig, um mit den Mehrein-
nahmen in breiten Bevölkerungskreisen Vermö-
gen aufzubauen. Außerdem wollen die Bundes-
länder das Geld für ihre eigenen Haushalte und 
würden es nicht an die Bürger weiterleiten. Hinzu 
kommt noch ein hoher Verwaltungsaufwand für 
die Steuer, denn das Vermögen muss immer wieder 
neu zu Marktpreisen bewertet werden.
Statt die Wiedereinführung einer aus gutem 
Grund zu Grabe getragenen Steuer zu for-
dern, sollten die Bundesländer deshalb eine soli-
de Haushalts- und Wirtschaftspolitik betreiben. 
Auf dieser Basis können die Prognosen der Steu-
erschätzung erreicht werden – nach ihr soll bis 
2016 das jährliche Steueraufkommen um mehr 
als 90 Milliarden Euro steigen. Eine wachstums-
freundliche Politik kann also viel höhere Steuer-
mehreinnahmen ermöglichen als die Wiederein-
führung der Vermögensteuer.

Auszug aus: Institut der Deutschen Wirtschaft 
Köln, IW-Nachrichten vom 18. 10. 2012:  

www.iw koeln.de/de/infodienste/iw-nachrichten/
beitrag/vermoegensteuer-nur-gutes-haushalten-
fuehrt-zum-ziel-94585?highlight=umverteilung 

(15. 2. 2013).
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Von einem großen Teil der Gesellschaft 
wird das Wirken des Staates als „belas-

tend“ ausgegeben, weil der Blick meist auf den 
staatlichen Einnah-
men beziehungsweise 
die eigenen Abgaben 
ruht, während die öf-
fentlichen Ausgaben 
beziehungsweise Leis-
tungen oft noch nicht 
einmal „gefühlt“ wer-
den. Manchmal gilt 
das „Öffentliche“ dem 
„Privaten“ sogar als Feind. Doch weder diese 
Feindlichkeit noch der Fokus auf die Staats-
einnahmen sind gerechtfertigt. Ein Blick auf 
das Wesentliche einer nachhaltigen Fiskalpo-
litik zeigt, wir brauchen das Öffentliche und 
seinen Garanten, den Staat, mehr denn je: ak-
tuell als Stabilisator einzelner Märkte und 
danach als Marktregulierer, damit sich etwa 
die enormen Finanzmarkt-Rettungskosten 
seit 2008 nicht wiederholen oder Wohnungs-
marktkrisen unterbleiben; generell als Siche-
rer des sozialen Friedens in Deutschland und 
Europa, der durch Umverteilungs- und Un-
gleichheitsprozesse bedroht ist; als Lieferan-
ten von fundamentalen öffentlichen Gütern, 
ohne die die Gesellschaft auf Dauer nicht 
funktioniert oder auch als Schützer von Um-
welt und Klima zur Erhaltung der Lebensba-
sis. ❙1 Solche Herausforderungen waren immer 
gewaltig, aber auch lange zu bewältigen durch 
die Herausbildung des Sozialstaats europäi-
scher Prägung. Erst zuletzt wurde sein Erfolg 
angezweifelt. Insofern muss man fast dankbar 
sein, dass die Finanzmarktkrise zu einer Neu-
betrachtung des Öffentlichen beziehungswei-
se des Staates beiträgt.

Dieser Prozess beginnt mühsam, wie die 
aktuelle EU-weite Sparpolitik zeigt, die zur 
Senkung von Staatsschulden die Staatsaus-
gaben reduziert, damit aber die Binnennach-
frage, das Volkseinkommen und die Steuer-
einnahmen ebenfalls senkt – und schließlich 

http://www.iwkoeln.de/de/infodienste/iw-nachrichten/beitrag/vermoegensteuer-nur-gutes-haushalten-fuehrt-zum-ziel-94585?highlight=umverteilung
http://www.iwkoeln.de/de/infodienste/iw-nachrichten/beitrag/vermoegensteuer-nur-gutes-haushalten-fuehrt-zum-ziel-94585?highlight=umverteilung
http://www.iwkoeln.de/de/infodienste/iw-nachrichten/beitrag/vermoegensteuer-nur-gutes-haushalten-fuehrt-zum-ziel-94585?highlight=umverteilung
mailto:claus-schaefer@boeckler.de
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wieder bei einer noch höheren Schuldenquote 
landet. Soll zumindest die Krisenspirale nicht 
noch weiter gedreht und unweigerlich über 
die Nachfrageschwäche seiner Nachbarn 
auch Deutschland erfasst werden, muss das 
„infernalische Dreieck“ ❙2 zwischen Finanz-
markt, Staatsschulden und krisenverstär-
kender Sparpolitik gesprengt werden. Dies 
gelingt nur mit der politischen und ökono-
mischen Antwort auf die Fragen: Welche (Fi-
nanz-)Mittel braucht der Staat für seine Auf-
gaben und Ausgaben, um die Nachhaltigkeit 
von Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft zu 
sichern? Welche Aufgaben sollen genau ver-
folgt werden?

In einem wachsenden Diskurs werden fun-
damentale Staatsaufgaben als „gesellschaft-
lich notwendige Dienstleistungen“ bezeich-
net, die auch die Erstellung der öffentlichen 
Infrastruktur und deren Nutzungserschlie-
ßung für alle Bürgerinnen und Bürger durch 
öffentliches Personal umfassen. ❙3 Daraus er-
geben sich a priori zwei Hauptprobleme des 
gegenwärtigen Sozialstaats: Zugangsdefizi-
te bei vorhandenen Angeboten öffentlicher 
Dienstleistungen und Angebotsdefizite be-
ziehungsweise fehlende Dienstleistungen. 

Durchaus berechtigte Kritik am Sozial-
staat resultiert zunächst daraus, dass heute 
nicht alle die an sie adressierten staatlichen 
Leistungen auch erhalten. Ursache sind häu-
fig faktische Zugangsbarrieren zu Leistungs-
ansprüchen. So ist bekannt, dass von allen 
Zugangsberechtigten zum Hartz-IV-System 
nur 60 Prozent dessen Leistungen in An-
spruch nehmen; die anderen 40 Prozent ken-
nen ihren Anspruch nicht oder scheuen sich 
aus Scham oder aus Angst vor dem Antrags-
schritt. Ähnliche Dunkelziffern von Perso-
nen, die ihren Anspruch nicht wahrnehmen, 
gibt es mit teilweise noch höheren Quoten 
beispielsweise beim Kinderzuschlag zum 
Kindergeld oder dem Wohngeld. ❙4 Allein der 

❙1  Vgl. Peter Bofinger, Ist der Markt noch zu retten?, 
Berlin 2009.
❙2  Ders., Das infernalische Dreieck, in: Blätter 
für deutsche und internationale Politik, (2012) 10, 
S. 51–62.
❙3  Vgl. Jan Marco Leimeister/Christoph Peters, Ge-
sellschaftlich notwendige Dienstleistungen, in: 
WISO Diskurs, Oktober 2012.
❙4  Vgl. Irene Becker, Das kindliche Existenzmini-
mum sichern!?, Vortrag auf der Tagung des Bündnis-
ses Kindergrundsicherung am 4. 5. 2011 in Berlin.

Abbau dieser Dunkelziffern bedeutet nicht 
nur eine andere Zugangspolitik, sondern 
auch Zusatzmittel für den Sozialstaat.

Die Anforderungen an den Sozialstaat 
wachsen weiter angesichts der Lücken bei 
öffentlichem Personal und öffentlichen In-
vestitionen. Große bestehen etwa bei der 
Verkehrsinfrastruktur, die häufig nur noch – 
wenn überhaupt – repariert wird, ❙5 oder der 
Kanalisation, deren Hauptleitungen teilweise 
noch aus dem 19. Jahrhundert stammen. Be-
deutend sind auch die Lücken beim Bildungs-
personal an Schulen und Hochschulen oder 
beim Personal der Finanzverwaltung. Selbst 
Personal zur Marktbeaufsichtigung im Kar-
tellamt, der Bankenaufsicht oder Lebensmit-
telüberwachung fehlt. Dasselbe gilt für die 
noch immer fehlenden Kindertagesstätten, 
die fiskalisch eine kleinere, gesellschaftlich 
aber eine gravierende Herausforderung sind, 
weil ohne Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf weder die Geburtenrate noch die Frauen-
erwerbsquote befriedigend steigen werden. 

Und schließlich hat der Staat auch eine Sta-
bilisierungsfunktion, die durch mehr oder 
besser verteiltes Geld soziale Gerechtigkeit 
herstellen oder in Konjunkturkrisen den Aus-
fall privater Nachfrage kompensieren und so 
Produktionsrückgänge, Arbeitslosigkeit und 
Armut vermeiden soll. Beide Unterziele 
sind in Deutschland schon vor der Finanz-
krise massiv verletzt worden. Insbesondere 
die steuerliche Entlastung von hohen Ein-
kommen, Unternehmen und Vermögen, der 
Ausbau des Niedriglohnsektors oder die all-
gemeine Lohnmoderation haben in Deutsch-
land mehr Ungleichheiten geschaffen. Über 
gesenkte Lohnstückkosten und damit ange-
heizte Exporterfolge ist diese Ungleichheit 
nicht nur in andere Länder exportiert wor-
den, die sich wegen deutscher Exportüber-
schüsse beziehungsweise heimischer Import-
überschüsse zunehmend verschuldet und 
die Finanzmarktkrise verstärkt haben. Über 
die deutsche Ungleichheitsentwicklung sind 
auch die nationale Binnennachfrage bei pri-
vaten Haushalten, Unternehmen und Ge-
bietskörperschaften geschwächt und Wachs-
tumspotenzial nicht erschlossen worden. 
Noch schlimmer: Die verhaltene Binnen-

❙5  Vgl. Deutscher Bundesrat (Hrsg.), Bericht der 
Kommission „Zukunft der Ver kehrs infra struk tur-
finan zie rung“, Dezember 2012.
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nachfrage hat neben den vernachlässigten öf-
fentlichen Investitionen auch die private In-
vestitionstätigkeit geschädigt und damit die 
Substanz des ganzen Kapitalstocks belastet. ❙6 

Dahinter steht ein Effekt, den die Öko-
nomen als „Multiplikator“ von Staatsausga-
ben mit negativen oder auch positiven Folgen 
wiederentdecken. Selbst der Internationa-
le Währungsfonds (IMF) muss inzwischen 
einräumen, dass die „Multiplikatorwirkung“ 
des „Sparens“ beziehungsweise geringerer 
Staatsausgaben auf das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) nicht, wie oftmals behauptet, „halb so 
schlimm“ ist beziehungsweise lediglich 0,5 
betrage, sondern bis zu 1,5 und sogar mehr 
(das heißt: ein Euro weniger Staatsausgaben 
erzeugt 1,50 Euro oder mehr an Rückgang 
des BIP). ❙7 Es ist deshalb unverständlich, dass 
weiter auf „Sparen“ gesetzt wird – zumal der 
Multiplikator auch für andere Ausgabenrich-
tungen, nämlich Mehrausgaben, gilt: Eine Er-
höhung um einen Euro hat über kumulativ 
angestoßene Wirkungen im ökonomischen 
Kreislauf deutlich mehr an gesamtwirtschaft-
lichem Einkommen zur Folge. Mit anderen 
Worten: Eine Kürzung der Staatsausgaben be-
deutet wegen kontraproduktiver sozialer wie 
ökonomischer Effekte eine „Selbstkanniba-
lisierung“; eine Erhöhung bewirkt dagegen 
eine „Selbstheilung“, also nicht nur eine Ver-
besserung von ökonomischen und sozialen 
Rahmenbedingungen, sondern für den fiska-
lischen Aufwand auch eine erhebliche Selbst-
finanzierung. Denn über den größer als eins 
ausfallenden Multiplikator entstehen zusätzli-
che Steuereinnahmen, die wiederum die Brut-
to-Mehrausgaben teilweise „billiger“ machen.

Finanzierung

Die vielfältig begründbaren Mehr ausgaben 
aber müssen in jedem Fall (vor-)finanziert 
werden, wofür in erster Linie Steuern und 
Abgaben, aber auch Kredite verfügbar sind. 
Letztere bieten sich gerade bei besonderen 
bis „historischen“ Herausforderungen an. 
So sehen es jedenfalls klassische und keyne-
sianische Positionen, die sich auch im deut-

❙6  Vgl. Heike Joebges et al., Der Preis für den Export-
weltmeister Deutschland: Niedrige Löhne und gerin-
ges Wirtschaftswachstum, in: IMK-Studies 4/2009.
❙7  Vgl. IMF (ed.), World Economic Outlook, Wa-
shington, DC 2012.

schen Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 
1967 niedergeschlagen haben. Doch nicht zu-
letzt aus neoliberaler Sicht wird diese Finan-
zierungsform zunehmend kritisiert. Der Kri-
tik ist zwar entgegengehalten worden, es gebe 
keine ökonomisch begründbare Maximal-
grenze für Staatsverschuldung; Staatsschul-
den seien keine Last für zukünftige Genera-
tionen, weil umgekehrt der heutige Verzicht 
auf schuldenfinanzierte Problembewältigung 
den Generationen morgen einen kaum noch 
beherrschbaren kumulierten Problemberg an 
Arbeitslosigkeit, Armut, sozialer Ausgren-
zung, Bildungs- und Infrastrukturdefiziten 
aufbürden würde; auch stünden Staatsschul-
den immer Vermögens- und Zinsforderun-
gen privater Gläubiger gegenüber, sei es direkt 
oder indirekt, wenn etwa Lebensversicherer 
die Verträge ihrer Versicherungsnehmer mit 
öffentlichen Schuldtiteln absichern. Es konnte 
auch am Beispiel Japans oder der USA gezeigt 
werden, dass eine häufig behauptete Propor-
tionalität von Staatsschulden und Inflation 
nicht gegeben ist – wie sich aktuell in der Fi-
nanzmarktkrise und der folgenden Banken-
rettung mit Staatsschulden erneut bestätigt. 
Trotzdem ist die politische Sorge vor steigen-
den Staatsschulden gewachsen und hat insbe-
sondere in Europa zu institutionellen Schul-
denbremsen geführt, die jetzt in definierten 
Zeitstufen nach und nach angezogen werden.

Doch zu bedenken bleibt: Hätte die Ver-
pflichtung zu null Schulden für öffentliche 
Haushalte schon heute oder gar gestern ge-
golten, wäre ein erfolgreicher Kampf ge-
gen die Finanzmarktkrise und ihre Folgen 
kaum möglich gewesen, und die aus Angst 
vor Staatsschulden verordnete Sparpolitik 
der öffentlichen Haushalte würde noch ver-
heerender wirken. Die Finanzmarktkrise 
zeigt sogar eine Dilemmasituation auf, die 
sich gegen Schuldenbremsen richtet: Entwe-
der man betreibt die Sparpolitik aus Angst 
vor Schulden weiter, muss dann aber wegen 
geringerer Volkseinkommen und sinkender 
Steuereinnahmen die entstehenden Löcher 
in den öffentlichen Haushalten wie die ver-
heerenden Folgen für die betroffenen Gesell-
schaften doch wieder mit höheren Schulden 
aus dem In- oder Ausland stopfen. Oder man 
gibt nicht zuletzt wegen dieser Aussicht die 
Sparpolitik auf und versucht über öffentliche 
Mehrausgaben das Wachstum, die Beschäfti-
gung, die soziale Lage und damit auch die fis-
kalische Situation zu verbessern. 
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Noch laviert die (Fiskal-)Politik in diesem 
Dilemma, indem sie die Schuldenbremse 
eher informell umgeht, statt sie formell wie-
der aufzugeben. So lassen die EU-Staaten 
Krisenbekämpfungsmittel in neu geschaffe-
ne „Rettungsschirme“ auslagern, statt sie auf 
dem eigenen Schuldenkonto zu verbuchen. 
So bedienen sich nicht nur die deutschen 
Gebietskörperschaften der Public-private-
Partnership bei der Finanzierung öffentli-
cher Investitionen, weil die im staatlichen 
Auftrag handelnden privaten Investoren an-
stelle des Staates Schuldenaufnahme betrei-
ben. ❙8 Dafür werden allerdings nicht nur hö-
here Kosten für die eigentlich öffentlichen 
Investitionen in Kauf genommen, sondern 
auch langfristige Probleme für Kommunen 
und Bürger. Vermutlich wird die Schulden-
bremse auch den Druck zu „echter“ Priva-
tisierung öffentlicher Aufgaben und deren 
privater Finanzierung erhöhen, wie sie die 
EU-Kommission gerade bei der Wasser-
versorgung initialisieren will, obwohl die 
gesammelten Privatisierungserfahrungen 
mit schlechteren Leistungen und höheren 
Kosten und Preisen privater Anbieter wie-
der zu einer Re-Kommunalisierung führen 
 müssten. ❙9

Doch wirkungsvoller als solche „Umwege“ 
wäre ein besseres Staatsschuldenmanagement 
durch eine neue Rolle der Europäischen Zen-
tralbank (EZB). Die hat zweifellos ihren vor-
handenen Spielraum schon gut genutzt. Ins-
besondere die Ankündigung im Jahr 2012, 
notfalls so viele Staatstitel wie möglich auf-
zukaufen, hat den Druck der Finanzmärkte 
nicht nur auf „Krisenländer“ reduziert, son-
dern alle öffentlichen Haushalte durch sin-
kende Kapitalmarktzinsen entlastet. Gerade 
der deutsche Fiskus hat für seine Schulden-
aufnahme zuletzt erheblich an Zinsen gespart 
und „verdient“ so an der „Krisenbewälti-
gung“ und ihren Folgen in anderen EU-Län-
dern mit. Noch viel größer wäre diese Entlas-
tung, wenn die EZB auch formal so handeln 
dürfte wie ihr britisches und US-amerika-
nisches Pendant, die ihren Regierungen di-
rekt Kredite geben können: Bei einer Di-

❙8  Vgl. Harald Schumann, Public-Private-Partner-
ships – Sabotage an der Schuldenbremse, in: Der Ta-
gesspiegel vom 14. 1. 2013.
❙9  Vgl. Siegfried Broß/Tim Engartner, Die Renais-
sance der Kommunen, in: Blätter für deutsche und 
internationale Politik, (2013) 1, S. 90–96.

rektfinanzierung von Nationalstaaten durch 
die EZB würde der heutige Umweg über die 
Banken vermieden, die von der EZB Geld zu 
niedrigen Zinsen von rund ein Prozent be-
kommen, um es dann mit Aufschlag an Nati-
onalstaaten weiterzuleihen; stattdessen wür-
den die Staaten denselben niedrigen Zins wie 
die Banken zahlen.

Selbstverständlich sollte diese direkte Kre-
ditvergabe nicht ohne Auflagen möglich 
sein. Ein Gremium aus EZB und Politik im 
Rahmen einer EU-weit abgestimmten Wirt-
schafts- und Finanzpolitik könnte und sollte 
Vergabebedingungen formulieren und einfor-
dern können. So wäre etwa im Falle Grie-
chenlands als Voraussetzung die Verpflich-
tung zur Herstellung eines funktionierenden 
Steuerwesens und insbesondere einer Ein-
dämmung der massiven griechischen Steuer-
hinterziehung denkbar (gewesen). Doch auch 
zu einem solchen Schritt fehlt (noch) der ent-
sprechende politische Mut, obwohl faktisch 
schon mit der aktuellen Krisenbekämpfung 
und der Einrichtung neuer Instrumente und 
Institutionen der unabweisbare Weg in eine 
europäische Wirtschaftsregierung und da-
mit auch eine europäische Transferunion be-
schritten ist. Warum auch sollte ein System 
des Finanzausgleichs, das im deutschen Fö-
deralismus jahrzehntelang funktioniert hat, 
nicht ebenfalls auf europäischer Ebene ange-
zeigt sein?

Wenn also der politische Mut den fakti-
schen Entwicklungen auch in diesem Fall 
hinterherhinkt, muss angesichts der Schul-
denbremse zumindest eine weitere Maxime 
gelten: Wer auf die Schuldenbremse treten 
will, muss erst recht Steuergas geben – und 
nicht auch noch die Ausgabenbremse an-
ziehen, weil das zum Crash führt. Und ak-
tuell sind Steuererhöhungen nicht nur zur 
Bekämpfung der Krisenfolgen ein nahelie-
gendes Finanzierungsinstrument, sondern 
auch zum erwähnten Defizitabbau bei öf-
fentlichen Leistungen; Krisenbekämpfung 
und Zukunftssicherung gingen Hand in 
Hand. Allerdings muss dafür die Steuerer-
höhung bei solchen Einkommen und Ver-
mögen ansetzen, deren Verkürzungen nicht 
konjunkturrelevant sind. Das trifft nun ge-
nerell auf hohe Einkommen und Vermögen 
von Personen und Unternehmen zu, zumal 
diese in der ganzen EU jahrelang entlastet 
wurden.
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Gerade der deutsche Fiskus hat sich mit di-
versen „Steuerentlastungsprogrammen“ ma-
teriell entreichert und so wesentlich zu den 
aufgestauten Defiziten an öffentlichen Leis-
tungen, zur Unterausschöpfung von Wachs-
tumspotenzialen und zur Vergrößerung von 
Ungleichheiten beigetragen. Allein der Steuer-
ent gang durch die unter Rot-Grün durchge-
führte Einkommensteuerreform macht heu-
te jährlich rund 50 Milliarden Euro aus – mit 
steigender Tendenz. ❙10 Ein weiteres Beispiel 
ist der schon seit 1996 geübte politische Ver-
zicht auf die Erhebung einer Vermögensteuer, 
obwohl das damalige Bundesverfassungsge-
richtsurteil nur die Ungleichbehandlung von 
Geld- und Immobilienvermögen und nicht 
die Steuer selbst gerügt hatte. 

Wegen Entlastungsmaßnahmen für hohe 
Einkommen und Vermögen bei Privatperso-
nen wie Unternehmen kann man Deutsch-
land für diese Kreise heute als sehr günsti-
gen Steuerstandort bezeichnen. ❙11 So schreibt 
etwa die Bertelsmann Stiftung: „Das Niveau 
der Besteuerung in Deutschland ist in Relati-
on zum angestrebten Niveau der Infrastruk-
tur und des Sozialstaats relativ niedrig, worin 
eine Ursache der in der Vergangenheit aufge-
tretenen Haushaltsdefizite liegt. Anders ge-
wendet: Geht man davon aus, dass eine Sen-
kung der staatlichen Ausgaben nur begrenzt 
möglich und eine Verschuldung für die Län-
der ab 2020 gänzlich versagt sein wird, ist in 
Deutschland eine Steigerung der Steuerein-
nahmen erforderlich, um die gewünschten 
Aufgaben finanzieren zu können. Im inter-
nationalen Vergleich zeigt sich, dass insbe-
sondere im Hinblick auf die Besteuerung von 
Kapital in der Bundesrepublik noch Raum 
besteht.“ ❙12 

Das hier eingeforderte Steuergas soll-
te allerdings nicht nur die Revision der 
eben genannten förmlichen und faktischen 
Steuerentlastungen auf nationaler Ebene ent-
halten – was beim deutschen Staat zu Mehr-
einnahmen von etwa 90 Milliarden Euro 
jährlich führen könnte. Es sollte auch im 

❙10  Vgl. Achim Truger/Dieter Teichmann, IMK-Steu-
erschätzung 2010–2014, in: IMK-Report 49/2010.
❙11  Vgl. Stefan Bach et al., Effective Taxation of Top 
Incomes in Germany, in: German Economic Review, 
Juni 2012.
❙12  Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), Neuordnung der 
föderalen Finanzverfassung Deutschlands ab 2020, 
Gütersloh 2012, S. 32.

Rahmen einer abgestimmten Wirtschafts- 
und Fiskalpolitik die Erschließung europa-
weiter Steuerquellen bedeuten. Mit der Fi-
nanzmarkttransaktionssteuer ist ein solches 
Instrument schon auf dem Weg und erlaubt 
etwa der EU-Kommission in Abstimmung 
mit einer EU-Wirtschaftsregierung die Fi-
nanzierung dringend notwendiger europäi-
scher „Marshallpläne“. ❙13 

Und Steuergas müsste national wie euro-
paweit auch eine stärkere Bekämpfung von 
Steuervermeidung zum Inhalt haben, de-
ren Einnahmeverluste beispielsweise von 
der EU-Kommission auf mehrere Hundert 
Milliarden Euro pro Jahr veranschlagt wer-
den. Hier fehlt es nicht nur an europäischer 
Solidarität, weil etwa Irland nach wie vor 
mit außerordentlich niedrigen Steuersätzen 
Konzerne anlockt, die jetzt auf Basis natio-
naler Steuerbestimmungen ihre in Europa 
verstreut anfallenden Betriebsgewinne steu-
ersparend nach Irland transferieren. Hier 
fehlt auch die nötige politische Offenheit, das 
irische Verhalten wie das von anderen Steuer-
oasen in Europa zum Anlass zu nehmen, de-
ren Steuersysteme mit denen ihrer Partner 
auf einem nachhaltigen Niveau anzugleichen. 

Zur Angleichung gehört etwa das Stop-
fen legaler Steuerschlupflöcher durch die 
Bereinigung von Ausnahmen und die De-
finition von steuerlichen (Mindest-)Bemes-
sungsgrundlagen für Einkommen, Gewinne 
und Vermögen. Erst recht zählen dazu Maß-
nahmen gegen Steuerhinterziehung. Gegen 
Steuerflucht von Privatpersonen hilft etwa 
die anhaltende Drohung mit dem staatli-
chen Aufkauf von „Steuer-CDs“ mit Daten 
von Steuersündern ausländischer Banken; 
oder die partielle Einführung der Besteue-
rung nach Geburtsort-Prinzip, sodass in der 
EU geborene und ausgebildete Reiche wie 
Gérard Depardieu sich auch als eingebürger-
ter Russe nicht mehr der Steuerpflicht ent-
ziehen könnten; oder das Einfrieren des im 
EU-Norden immer mehr angelegten „Beton-
Golds“ bei Immobilien durch Kapitalflücht-
linge aus Südeuropa, solange die Herkunft 
des Geldes und die entsprechende Steuer-
pflicht nicht geklärt sind. 

❙13  Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), Ein Mar-
shallplan für Europa, 2012: www.dgb.de/themen/ 
++co ++ 985 b632e- 407e- 11e2-b652-00 188 b4dc 422 
(6. 2. 2013).

http://www.dgb.de/themen/++co++985b632e-407e-11e2-b652-00188b4dc422
http://www.dgb.de/themen/++co++985b632e-407e-11e2-b652-00188b4dc422
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Wirksam gegen Steuerverschiebung und 
Steuerflucht von Unternehmen wäre etwa der 
Übergang vom Betriebsstättenprinzip zum 
Besteuerungsprinzip nach dem übergeordne-
ten Unternehmen als Summe der jeweiligen 
Niederlassungen in der EU: Dann könnten 
die innerhalb der EU erzielten Gewinne und 
Gewinnsteuern nach der in den jeweiligen 
Nationalstaaten entstandenen Wertschöp-
fung, der vorhandenen Beschäftigung oder 
weiteren Kriterien aufgeteilt werden. ❙14

Auch wenn seit einiger Zeit – geringere – 
Schulden und Steuern des Staates im Zen-
trum vieler Debatten stehen: Sie sind „nur“ 
Hilfsmittel, die von öffentlichen Aufga-
ben und gesellschaftlichen Bedarfen abhän-
gen sollten. Daran gemessen aber sind mehr 
Schulden und noch mehr Steuern nötig – und 
besser sowie gerechter verteilte Steuerlasten. 

Der Ökonom Lorenz von Stein schrieb 
1878: „Ein Staat ohne Staatsschulden leistet 
entweder zu wenig für seine Zukunft, oder er 
fordert zu viel von seiner Gegenwart.“ ❙15 Und 
das Motto der US-amerikanischen Unabhän-
gigkeitsbewegung kann man auch umkehren 
zu „No representation without taxation“, um 
zu verdeutlichen, dass vor allem ein gerechtes 
und ergiebiges Steuersystem zu den Grund-
voraussetzungen einer funktionierenden 
Demokratie gehört. ❙16 Aber selbstverständ-
lich müssen auch einige Aufgaben und Ziele 
des Staates selbst auf den Prüfstand, womit 
etwa die Bundestags-Enquetekommission 
„Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ ge-
rade begonnen hat. ❙17 

❙14  Vgl. Sol Picciotto, Towards Unitary Taxation of 
Transnational Corporations, 2012: www.taxjusti-
ce.net/cms/upload/pdf/Towards_Unitary_Taxati-
on_1-1.pdf (6. 2. 2013); Tax Justice Network, Tax us 
if you can, 2012: www.taxjustice.net/cms/front_con-
tent.php?idcat=30 (6. 2. 2013).
❙15  Lorenz von Stein, Lehrbuch der Finanzwissen-
schaft, Bd. 2, Leipzig 18784, S. 347.
❙16  Vgl. Mark Schieritz, Raus aus dem Schuldenloch, 
in: Die Zeit, Nr. 31 vom 28. 7. 2011.
❙17  Vgl. Sebastian Dullien/Till van Treeck, Ziele und 
Zielkonflikte der Wirtschaftspolitik und Ansätze für 
Indikatoren und Politikberatung, IMK Policy Brief, 
November 2012.

Steuerhinterziehung und Steuermoral
Das Ausmaß der Steuerhinterziehung ist na-
turgemäß schwer zu beziffern. Ähnlich wie bei 
der Schwarzarbeit sind die Experten hier auf die 
Kombination aufgedeckter Fälle und auf Schät-
zungen angewiesen. Sicher ist nur so viel: Die 
jährlichen Einnahmeausfälle durch Steuerhin-
terziehung bewegen sich mindestens im zwei-
stelligen Milliardenbereich. Betrachtet man die 
gesamte Schattenwirtschaft, schätzen Experten 
deren Umfang auf knapp 350 Milliarden Euro 
jährlich. Die fiskalische Bedeutung, also die 
Auswirkung auf die öffentlichen Haushalte, ist 
damit offensichtlich.
Das Bundesfinanzministerium beauftragte da-
her vor einiger Zeit das Institut für angewand-
te Wirtschaftsforschung in Tübingen (IaW), um 
herauszufinden, wie es um die Steuermoral in 
Deutschland bestellt ist. Das Ergebnis ist viel-
schichtig.
So fällt die Steuermoral der Bürgerinnen und 
Bürger im OECD-Vergleich umso besser aus, 
je größer die Bedeutung direktdemokratischer 
Elemente ist. Mit anderen Worten: Haben die 
Steuerzahler Einflussmöglichkeiten auf einzel-
ne Gesetze, also auf das, was mit ihren Steuern 
gemacht wird, sind sie eher bereit, die geltenden 
Steuernormen zu akzeptieren. Dazu kommt: Je 
dezentraler ein Staat aufgebaut ist, desto höher 
ist im Durchschnitt die Steuermoral seiner Bür-
gerinnen und Bürger. Mit seiner Stadt, seiner 
Gemeinde, seinem Bezirk kann sich ein Steuer-
zahler eher identifizieren – und sieht vor Ort, 
wofür seine Steuergelder ausgegeben werden.
Dagegen verwundert es kaum, dass die Steuer-
moral durch eine entscheidende Größe negativ 
beeinflusst wird: die steigende wirtschaftliche 
Gesamtbelastung. Wobei die Bürgerinnen und 
Bürger kaum zwischen Steuern und anderen 
Abgaben unterscheiden; der Unterschied zwi-
schen einer Steuer, über deren Verwendung der 
Steuer zah ler nicht mitbestimmen kann, oder ei-
ner Sozial abgabe, die für eine zunehmend un-
sicherer werdende Absicherung geleistet wird, 
fällt hier nicht ins Gewicht. Der Steuerzahler 
fühlt sich insgesamt unfair behandelt – und ver-
hält sich entsprechend.
Dazu kommt: Wer davon ausgeht, dass andere 
Steuerzahlende ihren Pflichten nicht nachkom-
men, wird darüber nachdenken, ebenfalls nicht 
alles wahrheitsgemäß beim Finanzamt anzuge-
ben. Fast zwei Drittel der Deutschen sind der 
Meinung, dass so gut wie alle anderen oder zu-
mindest viele andere Steuern hinterziehen wür-
den, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten.

Auszug aus: Constanze Hacke, Steuern und Fi-
nanzen, Informationen zur politischen Bildung 
288/2012, S. 43.

http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Towards_Unitary_Taxation_1-1.pdf
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Towards_Unitary_Taxation_1-1.pdf
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Towards_Unitary_Taxation_1-1.pdf
http://www.taxjustice.net/cms/front_content.php?idcat=30
http://www.taxjustice.net/cms/front_content.php?idcat=30
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Steuerpolitik APuZ 10–11/2013

Hans-Peter Ullmann

 3–8 Aufstieg und Krise des deutschen Steuerstaats
Der Steuerstaat ist ein Kind moderner Staatlichkeit. In seiner mehr als 400-jährigen 
Geschichte bewies er eine erstaunliche Anpassungsfähigkeit. Einiges spricht dafür, 
seine gegenwärtige Krise als einen Aufbruch zu neuen Ufern zu deuten.

Maria Wersig

 9–14 (Gerechtigkeits-)Prinzipien des deutschen Steuersystems
Prinzipien einer gerechten Besteuerung leiten sich aus dem Gleichbehandlungsgrund-
satz des Grundgesetzes ab. Konkretisiert werden sie durch den Grundsatz der Besteu-
erung nach der Leistungsfähigkeit und das Gebot der Folgerichtigkeit.

Stefan Bach

 15–19 Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland
Verteilungsfragen gewinnen wieder an Gewicht. Die Einkommens- und Vermögens-
verteilung ist seit Mitte der 1990er Jahre ungleicher geworden. Zwar konnte diese Ent-
wicklung gestoppt werden, dennoch fordern manche höhere „Reichensteuern“.

Margit Schratzenstaller

 20–25 Gesellschaftliche Steuerung durch Steuern
Auf dem Weg hin zu einem ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltigeren Wachs-
tumspfad sind viele Politikbereiche gefragt. Der Steuerpolitik kann eine aktivere Rolle 
zur Erreichung gesellschaftlicher Zielsetzungen zukommen.

Ulrike Spangenberg

 26–30 Steuerliche Förderung der Altersvorsorge
Von indirekten Subventionen wie Steuervergünstigungen profitieren nicht alle in glei-
cher Weise: Steuerliche Vergünstigungen der „Riester-“ und „Eichel-Rente“ kommen 
etwa Frauen aus unterschiedlichen Gründen seltener zugute als Männern.

Constanze Hacke

 31–36 Finanzausgleich mit Verfallsdatum
Um den Länderfinanzausgleich wird viel gestritten. Fehlanreize, sagen die einen, not-
wendige Solidarität, die anderen. Einig sind sich Kritiker wie Befürworter des Finanz-
ausgleichs, dass er reformiert werden muss.

Joachim Wieland · Gregor Kirchhof 

 37–45 Staatsverschuldung und Steuereinnahmen. Zwei Akzente
Der erste Autor vertritt die These, dass Zwilling der staatlichen Ausgabenreduzierung 
die Steuererhöhung sei. Der zweite, dass dies nur dann legitim sei, wenn Aufgaben des 
Staates überdacht werden.

Susanne Uhl

 46–51 Steuern und Handlungsfähigkeit in Deutschland und Europa
Der Beitrag zeichnet die europäische Integration im Bereich der Besteuerung nach. Er 
zeigt, wie nationale steuerpolitische Handlungsspielräume abgegeben wurden, und 
unterstreicht Alternativen zur steuerlichen Wettbewerbsstaatlichkeit. 

Ralph Brügelmann · Claus Schäfer 

 52–61 Fiskalpolitik und Wirtschaftspolitik
Die Beiträge skizzieren Zusammenhänge zwischen Wirtschaftslage und Fiskalpolitik. 
Ersterer plädiert für eine Begrenzung der Staatsverschuldung und niedrige Steuern, 
letzterer für mehr Wachstum durch öffentliche Mehrausgaben.
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